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Niederschrift 

 
über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde 

 
am Dienstag, dem 10. Dezember 2024, 

 
im Bürgersaal des Rathauses Teningen 

 
 

Verhandelt: Teningen, den 10. Dezember 2024 
 
 

Anwesend: 
 

1. Vorsitzender: Bürgermeister Heinz-Rudolf Hagenacker 
 
2. Gemeinderäte: Christian Bader, Dr. Wolfgang Berke, Britta Endres, Bernhard 

Engler, Stefan Engler, Felix Fischer, Pascal Heß, Dr. Dirk 
Kölblin, Reinhold Kopfmann, Jutta Lehmann-Kaiser, Herbert 
Luckmann, Johanna Ludwig, Matthias Nahr, Dr. Peter Schalk, 
Karl-Theo Trautmann, Dr. Katrin Unger, Bernhard Wieske 

 
3. Beamte, Angestellte usw.: Gemeindeoberrätin Evelyne Glöckler 
 Ortsbaumeister Daniel Kaltenbach 
 Gemeindeoberamtsrat Rolf Stein 
 Gemeindeamtsrätin Nicole Schönstein 
 Gemeindeoberamtsrätin Sarah Kretz 
 Verwaltungsangestellte Viola Ganter zu TOP 3 
 Verwaltungspraktikantin Nina Hodel 
 Verwaltungsfachangestellte Andrea Rappenecker 
 Ortsvorsteher Hans-Ulrich Lutz ab 18.36 Uhr (während 

TOP 5) 
 
Nach Eröffnung der Verhandlung stellt der Vorsitzende fest, dass 
 
- zu der Verhandlung durch Ladung vom 2. Dezember 2024 ordnungsgemäß einge-

laden worden ist, 
 
- Zeit, Ort und Tagesordnung für den öffentlichen Teil der Verhandlung am 4. De-

zember 2024 ortsüblich bekanntgegeben worden sind und 
 
- das Kollegium beschlussfähig ist, weil 18 Mitglieder anwesend sind, somit mindes-

tens die Hälfte aller Mitglieder. 
 
Es fehlten als beurlaubt: GR M. Gasser (beruflich verhindert), 
 GR M. Kefer (verhindert), 
 GR V. Schenk (beruflich verhindert), 
 GR R. Schmidt (verhindert), 
 GR G. Weiser (beruflich verhindert); 
 
nicht beurlaubt oder aus anderen Gründen: -/- 



365 

 
Als Urkundspersonen wurden ernannt: Die Unterzeichnenden 
 
Zuhörer: 9 Personen 
 
 

Beginn der Sitzung: 18:03 Uhr 
 
Hierauf wurde in die Beratung der auf der Tagesordnung stehenden Gegenstände ein-
getreten und Folgendes beschlossen: 
 
 

Tagesordnung: 
 

1. Bekanntgabe von Beschlüssen aus der nichtöffentlichen Gemeinde-
ratssitzung vom 19. November 2024 

 

   
2. Fragen und Anregungen der anwesenden Zuhörerinnen und Zuhörer  

   
3. Beschulung Landecker Schülerinnen und Schüler an der Grundschule 

Mundingen; 
Anteilige Kostenübernahme Elternbeiträge Schulkindbetreuung 

553/2024 

   
4. Baugebiet "Ziegelbreite III", Gemarkung Nimburg, Ortsteil Bottingen; 

- Vorstellung der angepassten Erschließungsplanung 
552/2024 

   
5. Bebauungsplan "Ziegelbreite III" 

a.) Abwägung gemäß § 1 Abs. 7 BauGB 
b.) Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB  
c.) Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB 

401/2024 

   
6. Beratung und Beschlussfassung zur Globalberechnung der öffentli-

chen Wasserversorgung und der öffentlichen Abwasserbeseitigung; 
Beschlussfassung des Beitragsmaßstabes 

540/2024 

   
7. Neufassung der Satzung über den Anschluss an die öffentliche Was-

serversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Was-
ser (Wasserversorgungssatzung - WVS) 

541/2024 

   
8. Neufassung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung 

(Abwassersatzung - AbwS) 
542/2024 

   
9. Neufassung der Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträ-

gen (Erschließungsbeitragssatzung) 
543/2024 

   
10. Ehemalige Neuapostolische Kirche, Ortsteil Köndringen 

Umnutzung zur Kinderbetreuungseinrichtung 
Vergabe des Gewerks "Estricharbeiten" 

523/2024 

   
11. Ehemalige Neuapostolische Kirche, Ortsteil Köndringen 

Umnutzung zur Kinderbetreuungseinrichtung 
Vergabe des Gewerks "Innenputzarbeiten" 

524/2024 
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12. Ehemalige Neuapostolische Kirche, Ortsteil Köndringen 

Umnutzung zur Kinderbetreuungseinrichtung 
Vergabe des Gewerks "Trockenbauarbeiten" 

526/2024 

   
13. Antrag UL -Sonderlandeplatzes für Motorschirme bis 120 kg in 

Mundingen 
- Genehmigungsverfahren gem. § 6 Luftverkehrsgesetz (LuftVG) in 
Verbindung mit § 49 Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung (LuftVZO) für 
Einrichtung und Betrieb eines Ultraleicht-Sonderlandeplatzes für Mo-
torschirme Gemarkung Mundingen, Gewann Bügen/Riedweiden, Flur-
stück Nr. 2168, 2169, 2170, 2171 

550/2024 

   
14. Punktuelle Änderung des Flächennutzungsplanes der VVG Em-

mendingen-Freiamt-Malterdingen-Sexau-Teningen, für den Bereich 
"Am Erlengraben - Feuerwehr" Gemarkung Sexau 
- Beschlussfassung über die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 
der Öffentlichkeit und Beteiligung der Behörden und sonstige Träger 
öffentlicher Belange eingegangenen Stellungnahmen 
- Billigung des Planentwurfs und Beschluss zur Durchführung der Of-
fenlage gemäß §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB 

558/2024 

   
15. Kommunale Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co. KG;  

Beteiligung der Gemeinde Teningen 
562/2024 

   
16. Annahme von Spenden 554/2024 

   
17. Bauanträge 551/2024 

   
18. Fragen und Anregungen der anwesenden Zuhörerinnen und Zuhörer  

   
19. Anfragen und Bekanntgaben  

   
 
 

1. 
Bekanntgabe von Beschlüssen aus der nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung 
vom 19. November 2024 
 
Die Beschlussfassung zu nachgenannten Tagesordnungspunkten der nichtöffentli-
chen Gemeinderatssitzung vom 19. November 2024 wurde bekanntgegeben: 
 
Genehmigung der Sitzungsniederschriften der öffentlichen und nichtöffentlichen Ge-
meinderatssitzung vom 6. November 2024 
Die Sitzungsniederschriften der öffentlichen und nichtöffentlichen Gemeinderatssit-
zung vom 6. November 2024 wurden unterzeichnet. 
 
Personalangelegenheiten 
Der Gemeinderat hat mehrheitlich und im Einvernehmen mit dem Bürgermeister die 
Einstellung einer Person im Bereich „Klimaschutzmanagement“ in Teilzeit und zu-
nächst projektbezogen befristet auf drei Jahre beschlossen. 
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Kinderbetreuungseinrichtung 
Der Gemeinderat hat bezüglich der Einrichtung eines Naturkindergartens im Ortsteil 
Köndringen mit 13 Ja- und drei Nein-Stimmen sowie zwei Enthaltungen mehrheitlich 
beschlossen, mit dem Träger weitere Verhandlungen aufzunehmen.  
 
 
 

2. 
Fragen und Anregungen der anwesenden Zuhörerinnen und Zuhörer 
 
Es erfolgten keine Wortmeldungen.  
 
 
 

3. 
Beschulung Landecker Schülerinnen und Schüler an der Grundschule Mundin-
gen; 
Anteilige Kostenübernahme Elternbeiträge Schulkindbetreuung 
Vorlage: 553/2024 
 
Die kommunale Schulkindbetreuung an der Grundschule Mundingen ist eine Einrich-
tung der Stadt Emmendingen. Die Gestaltung der Elternbeiträge der Stadt Em-
mendingen sieht Beitragsermäßigungen für in der Großen Kreisstadt Emmendingen 
wohnhafte Familien vor, in denen mehr als ein Kind unter 18 Jahren im Haushalt lebt. 
Dies erfolgt im Rahmen einer Staffelung der Reduzierung für Emmendinger Familien 
mit zwei, drei, vier und mehr Kindern. Die Beiträge werden durch die Stadt Em-
mendingen monatlich für elf Monate erhoben. Der Monat August ist beitragsfrei. 
Folge dieser Regelung ist, dass Landecker Familien immer den Elternbeitrag für Fa-
milien mit einem Kind bezahlen, unabhängig davon wie viele Kinder unter 18 Jahren 
in demselben Haushalt leben. 
 
Der Ortsteil Landeck liegt auf der Gemarkung Teningen und ist als Ortsteil von Tenin-
gen dem Schulbezirk der Nikolaus-Christian-Sander-Schule, Grundschule Köndrin-
gen zugeordnet. Aufgrund der geografischen Lage des Ortsteils Landeck (Standort-
nähe zu Mundingen) besuchen in Landeck wohnhafte Kinder jedoch den Kindergar-
ten in Mundingen und anschließend die Grundschule Mundingen und nicht die 
Grundschule Köndringen. Diese soziogeografischen Faktoren sind historisch ge-
wachsen. Das Schulamt Freiburg genehmigt die Anträge der Eltern auf Schulbezirks-
wechsel nach Mundingen entsprechend. Passende Busverbindungen zur Grund-
schule Köndringen sind nicht vorhanden. 
 
Um einer Ungleichbehandlung der in Landeck wohnhaften Familien gegenüber der in 
Emmendingen wohnhaften Familien bei der Elternbeitragsgestaltung der Stadt Em-
mendingen entgegenzukommen, übernahm die Gemeinde Teningen im Rahmen ei-
ner Freiwilligkeitsleistung auf Antrag von Landecker Eltern am Ende des Schuljahres 
2023/2024 einmalig den Differenzbetrag, der zwischen den Elternbeiträgen der in 
Landeck wohnhaften Familien und der in Emmendingen wohnhaften Familien ent-
standen ist. 
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Da ab dem Schuljahr 2024/2025 die Grundschule Mundingen eine Ganztagesschule 
ist, war grundsätzlich eine Übernahme von anteiligen Elternbeiträgen nicht mehr wei-
ter angedacht. Allerdings sind zum einen noch weiterhin benötigte Randzeiten in der 
Betreuung erforderlich, die im Rahmen des städtischen Angebotes kostenpflichtig 
sind. Zum anderen wird die Ganztagesschule wahlweise angeboten, somit ist die 
Teilnahme nicht verpflichtend und es kann bei geringerem Bedarf auch nur eine er-
gänzende kostenpflichtige Betreuung gebucht werden. 
Eine dauerhafte Erstattungsregelung unterliegt dem Gremienvorbehalt. 
 
Die Erstattung erfolgt an Unterrichtstagen maximal im Rahmen des zukünftigen 
Rechtsanspruchs auf Ganztagesbildung und -betreuung im Grundschulbereich, wel-
cher acht Zeitstunden inklusive der Unterrichtszeit an fünf Werktagen umfasst. Die 
Kostenerstattung erfolgt nicht im Rahmen der Ferienbetreuung. Die Erstattung ist auf 
Antrag möglich. Entsprechende Nachweise müssen dem Antrag in Form von Abrech-
nungen beigelegt werden. 
 
Die Grundschule Mundingen ist seit dem Schuljahr 2024/2025 eine Ganztagsschule 
in Wahlform mit dem Ganztagesschulangebot von Dienstag bis Donnerstag jeweils 
von 8 Uhr bis 16 Uhr. Montags und freitags findet für Schülerinnen und Schüler, die 
für die Ganztagsgrundschule angemeldet sind, jeweils nur Halbtagsunterricht statt. 
Zusätzlich zu den Unterrichtszeiten der Ganztagsgrundschule und der Halbtags-
grundschule bietet die Stadt Emmendingen entsprechende kommunale Schulkindbe-
treuungsangebote am Standort der Grundschule Mundingen an. Kinder im Halbtag 
können das Angebot der Verlässlichen Grundschule von 7 Uhr bis 13 Uhr nutzen so-
wie das Angebot der Verlängerten Öffnungszeit bis 14 Uhr. Kinder im Ganztag kön-
nen das Angebot der Frühbetreuung von 7 Uhr bis 8 Uhr an fünf Tagen pro Woche 
und das Angebot der Spätbetreuung vom Unterrichtsende bis 14 Uhr montags und 
freitags wählen. 
 
Die Angelegenheit wurde auch in der Sitzung des Jugendbeirats am 25. November 
2024 behandelt. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Im Schuljahr 2023/2024 waren sechs Schülerinnen und Schüler aus Landeck an der 
Grundschule Mundingen in verschiedenen Betreuungsangeboten angemeldet. Der 
Differenzbetrag hat sich für das Schuljahr auf insgesamt rund 750 Euro beziffert. 
 
Eine zuverlässige Hochrechnung für Folgejahre ist nicht möglich, da folgende Para-
meter nicht kalkulierbar sind: 
 
- genaue Anzahl der Landecker Schülerinnen und Schüler beschult an der Grund-

schule Mundingen; 
- Anzahl der im Haushalt unter 18 Jahren lebenden Kinder bei beantragenden Lande-

cker Familien; 
- das von Landecker Familien gewählte Betreuungsangebot an der Grundschule 

Mundingen; 
- zukünftige Höhe der Elternbeiträge der Stadt Emmendingen in der kommunalen 

Schulkindbetreuung. 
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Die aktuelle Übersicht der monatlichen Elternbeiträge der Stadt Emmendingen für die 
Grundschule Mundingen sowie der aktuelle Vergleich der monatlichen Elternbeiträge 
für Emmendinger und Landecker Familien wurden den Gremienmitgliedern zur Verfü-
gung gestellt.  
 
Nach ausführlicher Erläuterung hat der Gemeinderat auf Empfehlung des Ju-
gendbeirates und auf Vorschlag des Verwaltungsausschusses mit dem 
 

Abstimmungsergebnis 
Ja Nein Enthaltungen 

18 0 0 

 
Folgendes beschlossen: 
 
Die Gemeinde Teningen erstattet den Erziehungsberechtigten von Landecker 
Schülerinnen und Schülern den Differenzbetrag der Kosten der Schulkindbe-
treuung der Stadt Emmendingen für das Betreuungsangebot an der Grund-
schule Mundingen, wenn aufgrund der nur für Emmendinger Familien greifen-
den sozialen Beitrags-Staffelung keine Beitragsermäßigung für Landecker 
Mehrkindfamilien gewährt wird.  
 
 
 

4. 
Baugebiet "Ziegelbreite III", Gemarkung Nimburg, Ortsteil Bottingen; 
- Vorstellung der angepassten Erschließungsplanung 
Vorlage: 552/2024 
 
In der Sitzung des Gemeinderates am 26. September 2023 (she. Drucksache 
223/2023) wurde die Erschließungsplanung bereits vorgestellt und beschlossen. Im 
Rahmen des Bebauungsplanverfahrens und der Abwägung der eingegangenen Stel-
lungnahmen der Träger öffentlicher Belange wurde im Technischen Ausschuss am 8. 
Oktober 2024 beschlossen, die Erschließungsplanung dahingehend zu überarbeiten, 
dass ein Begegnungsverkehr zwischen PKW und LKW in der neuen Straße möglich 
ist und zudem im öffentlichen Verkehrsraum geparkt werden kann. Die Straßenbreite 
beträgt nun 5,50 m zzgl. 0,15 m Randeinfassung, rechts und links, somit 5,80 m. 
 
Die angepasste Planung wurde in der heutigen Sitzung vorgestellt und erläutert. 
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Nach ausführlicher Erläuterung hat der Gemeinderat auf Vorschlag des Techni-
schen Ausschusses mit dem 
 

Abstimmungsergebnis 
Ja Nein Enthaltungen 

16 0 0 

 
der angepassten Erschließungsplanung zugestimmt. 
 
Die Gemeinderäte Fischer und Nahr haben bei der Beratung und Beschlussfassung 
zu diesem Tagesordnungspunkt wegen Befangenheit nicht mitgewirkt und sich ent-
sprechend den Bestimmungen der GemO in den Zuhörerraum begeben.  
 
 
 

5. 
Bebauungsplan "Ziegelbreite III" 
a.) Abwägung gemäß § 1 Abs. 7 BauGB 
b.) Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB  
c.) Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB 
Vorlage: 401/2024 
 
Am 6. Februar 2024 fasste der Gemeinderat der Gemeinde Teningen den Aufstel-
lungsbeschluss für den Bebauungsplan sowie die örtlichen Bauvorschriften für das Ge-
biet „Ziegelbreite III“ in Bottingen. 
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Ebenso muss der Flächennutzungsplan im Parallelverfahren geändert werden. Der Än-
derungsbeschluss für den Flächennutzungsplan fasste die Vereinbarte Verwaltungs-
gemeinschaft (VVG) in seiner Sitzung am 3. Juni 2024. 
 
In der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 26. September 2023 wurde bereits 
die Erschließungsplanung, insbesondere die Löschwasserzisterne und die Rückhal-
tung im Gebiet vorgestellt. 
 
Das beauftragte Planungsbüro (Zink Ingenieure) hat den Bebauungsplanvorentwurf 
(zeichnerischer und schriftlicher Teil mit Begründung) ausgearbeitet. In der Sitzung am 
6. Februar 2024 hat der Gemeinderat den Planentwurf gebilligt und beschlossen, die 
frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange sowie der Öffentlichkeit durch-
zuführen. 
 
Sowohl die frühzeitige Behördenbeteiligung als auch die frühzeitige Öffentlichkeitsbe-
teiligung fand in der Zeit vom 15. Februar bis 15. März 2024 statt. 
 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens und der Abwägung der eingegangenen 
Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange wurde im Technischen Ausschuss am 
8. Oktober 2024 beschlossen, die Erschließungsplanung dahingehend zu überarbei-
ten, dass ein Begegnungsverkehr zwischen PKW und LKW in der neuen Straße mög-
lich ist und zudem im öffentlichen Verkehrsraum geparkt werden kann. Die Straßen-
breite beträgt nun 5,50 m zzgl. 0,15 m Randeinfassung, rechts und links, somit 5,80 
m. Die angepasste Planung wurde in der heutigen Sitzung unter Tagesordnungspunkt 
4 (Drucksache 552/2024) vorgestellt und erläutert. 
 
Die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen wurden 
eingehend geprüft und nach § 1 Abs. 7 BauGB abgewogen. Die Abwägungstabelle 
vom 14. November 2024 mit entsprechenden Beschlussvorschlägen wurde den Gre-
mienmitgliedern zur Verfügung gestellt. 
 
Der den Gremienmitgliedern zur Verfügung gestellte Bebauungsplanvorentwurf ist die 
Grundlage für die Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB und die frühzeitige 
Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB. Ort 
und Zeitpunkt der Offenlage werden im Amtsblatt bekanntgegeben. 
Die hierzu eingehenden Stellungnahmen werden dem Gemeinderat zur weiteren Ent-
scheidung vorgelegt. 
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Den Gremienmitgliedern wurden folgende Unterlagen zur Verfügung gestellt: 
 
- Satzung vom 30. August 2024 
- Zeichnerischer Teil vom 14. November 2024 
- Schriftlicher Teil vom 14. November 2024 
- Begründung vom 14. November 2024 
- Geländeschnitte Nrn. 1 bis 5 vom 30. August 2024 
- Umweltbericht vom 12. Januar 2024 
- Geotechnischer Bericht vom 13. Dezember 2022 
- Stellungnahmetabelle vom 14. November 2024 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Die Kosten des Verfahrens trägt die Erschließungsgemeinschaft.  
 
Nach ausführlicher Erläuterung hat der Gemeinderat auf Vorschlag des Techni-
schen Ausschusses mit dem 
 

Abstimmungsergebnis 
Ja Nein Enthaltungen 

14 0 2 

 
Folgendes beschlossen: 
 
1. Der Gemeinderat wägt die öffentlichen und privaten Belange untereinander 

und gegeneinander ab und beschließt die im Rahmen der frühzeitigen Betei-
ligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und der Beteiligung der 
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Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB vorgebrachten Anregungen und Stellungnahmen gemäß den Be-
schlussvorschlägen in der Abwägungstabelle vom 14. November 2024. 

 
2. Der Gemeinderat beschließt die Durchführung der Beteiligung der Öffentlich-

keit nach § 3 Abs. 2 BauGB sowie der Träger öffentlicher Belange nach § 4 
Abs. 2 BauGB. 

 
Die Gemeinderäte Fischer und Nahr haben bei der Beratung und Beschlussfassung 
zu diesem Tagesordnungspunkt wegen Befangenheit nicht mitgewirkt und sich ent-
sprechend den Bestimmungen der GemO in den Zuhörerraum begeben.  
 
 
 

6. 
Beratung und Beschlussfassung zur Globalberechnung der öffentlichen 
Wasserversorgung und der öffentlichen Abwasserbeseitigung; 
Beschlussfassung des Beitragsmaßstabes 
Vorlage: 540/2024 
 
Im Rahmen der Prüfung durch die Gemeindeprüfanstalt (GPA) wurde die Bauverwal-
tung darauf hingewiesen, die Globalberechnung entsprechend fortzuschreiben. Durch 
die Überplanungen im Bereich der Bauleitplanung (Flächennutzungsplan und Bebau-
ungspläne) kam es hier zur Globalberechnung von 2017 zu einigen Veränderungen. 
Dies gilt sowohl für die Flächenseite als auch für den Kalkulationsteil (zukünftige Bau-
flächen/Investition). Die Flächenermittlung und der Kalkulationsteil wurden durch ein 
Fachbüro überarbeitet und fortgeschrieben (Fachbüro für Kommunalberatung, 
Schmidt und Häuser GmbH, Nordheim). 
 
Ziel der Globalberechnung ist der kalkulatorische Nachweis und die Kontrolle der sat-
zungsmäßig festgesetzten Beitragssätze. Dabei sind auf der Kalkulationsseite alle bis-
herigen und zukünftigen Investitionen sowie alle bisherigen und zukünftigen Zu-
schüsse zu berücksichtigen. Die Sanierung von Abwasser- oder Wasserversorgungs-
leitungen werden im Ergebnishaushalt gebucht und sind nicht beitragsfähig. Die Sa-
nierungskosten fließen jeweils in die Gebührenkalkulation ein. Auf der Flächenseite 
sind alle bisher angeschlossene und anschließbare sowie alle künftig anschließbaren 
Flächen zu berücksichtigen. 
 
Der Nachweis zur Flächenermittlung für die öffentliche Wasserversorgung bzw. für die 
öffentliche Abwasserbeseitigung wurde den Gremienmitgliedern zur Verfügung ge-
stellt. 
 
Beim Beschluss zur Globalberechnung hat der Gemeinderat teilweise ein Auswahl-, 
Kontroll- und Prognoseermessen. 
 
Die Überarbeitung der Globalberechnungen führt laut Beschlussvorschlag - bei Be-
trachtung der zulässigen Geschossfläche, wie es die bisherige Satzung vorgesehen 
hat - im Bereich der Wasserversorgung zu einer Erhöhung des Beitragssatzes je m² 
Geschossfläche von 3,15 € auf 3,62 €, im Bereich der öffentlichen Abwasserbeseiti-
gung von 4,60 € auf 6,39 € je m² Geschossfläche. 
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Die Verwaltung und das beauftragte Fachbüro empfehlen, zukünftig als Beitragsmaß-
stab die Nutzungsfläche zugrunde zu legen. Die danach ermittelten Beitragsobergren-
zen betragen für den öffentlichen Abwasserkanal 5,34 €/m² Nutzungsfläche und für 
den Wasserversorgungsbeitrag 3,02 €/m² Nutzungsfläche. 
 
Der Abwasserbeitrag der Gemeinde Teningen soll in der Abwassersatzung (she. 
Drucksache 542/2024, heutiger Tagesordnungspunkt 8) für den öffentlichen Abwas-
serkanal 5,30 €/m² Nutzungsfläche und der Wasserversorgungsbeitrag der Gemeinde 
Teningen in der Wasserversorgungssatzung (she. Drucksache 541/2024, heutiger Ta-
gesordnungspunkt 7) auf 3,00 €/m² Nutzungsfläche festgesetzt werden. 
 
Den Gremienmitgliedern wurden folgende Unterlagen zur Verfügung gestellt: 
 
- Flächenermittlung zur Globalberechnung (Stand 11/2024) 
- Globalberechnung der Kanal- und Wasserversorgungsbeiträge (Stand 11/2024) 
 
Nach ausführlicher Erläuterung hat der Gemeinderat auf Vorschlag des Techni-
schen Ausschusses mit dem 
 

Abstimmungsergebnis 
Ja Nein Enthaltungen 

18 0 0 

 
Folgendes beschlossen: 
 
I. Es wird weiterhin jeweils ein einheitlicher Abwasser - und Wasserversorgungsbei-

trag für die Gemeinde Teningen festgesetzt. 
 
II. Die dem Gemeinderat vorliegende Globalberechnung vom November 2024 wird 

mit ihrem gesamten Inhalt beschlossen. Insbesondere werden folgende Ermes-
sens- und Prognoseentscheidungen getroffen: 

 
1. Die Globalberechnung für den Kanal- und Wasserversorgungsbeitrag wird so-

wohl auf der Flächenseite als auch auf der Kostenseite auf das Jahr 2034 aus-
gerichtet. 

 
2. Die Gemeinde Teningen wählt zukünftig als Beitragsmaßstab für den Bereich 

der Abwasserbeseitigung sowie der Wasserversorgung den Maßstab Nutzungs-
fläche (Grundstücksfläche multipliziert mit dem Nutzungsfaktor) in der Ausge-
staltung des Satzungsmusters des Gemeindetags Baden-Württemberg. 

 
3. Die derzeit angeschlossenen bzw. in Zukunft anschließbaren Grundstücke ent-

sprechen der Flächenerhebung der Globalberechnung. 
 
4. Die Kosten wurden nach dem Nominalwert ermittelt. Beim Wasserversorgungs-

beitrag wurden die Nettokosten (ohne Umsatzsteuer) eingestellt. 
 
5. Auf der Kostenseite der Globalberechnung werden folgende Entscheidungen 

getroffen: 
 

a) In der Globalberechnung werden die Regenbecken und Zuleitungs- und Ver-
bindungssammler wie bisher dem Kanalbereich zugeordnet. 
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b) Die künftigen Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Herstellungs-

jahre werden wie dargestellt beschlossen. 
 
c) Für die künftigen Investitionen wird unter Berücksichtigung der tatsächlichen 

Preisentwicklung für diese Anlagenteile eine Preissteigerungsrate von 
3 %/Jahr zugrunde gelegt. 

 
d) Das anteilig einbezogene Anlagevermögen der Zweckverbände entspricht 

deren Angaben. 
 
e) Die künftigen Zuwendungen werden anhand der derzeit geltenden Förder-

richtlinien ermittelt. Demnach waren keine künftigen Zuwendungen in die Glo-
balberechnung einzuarbeiten. 

 
f) Der Straßenentwässerungsanteil für die Entwässerungsanlagen im Misch-

system (Mischwasserkanäle) wird unter Bezugnahme auf das VEDEWA-Mo-
dell nach der kostenorientierten Berechnungsmethode auf 25 % der maßge-
benden Kosten festgelegt. 

 Der Gemeinderat hat sich dafür entschieden, den Satz für die Straßenent-
wässerung von Kanälen auf Regenbecken und Sammler zu übertragen und 
hierfür keine eigene Berechnung durchzuführen. Von der abflussmengenori-
entierten Berechnungsmethode wird für die Regenbecken und Zuleitungs-
sammler kein Gebrauch gemacht. 

 
 Aus den Regenwasserkosten des Trennsystems werden 50 % als Straßen-

entwässerungsanteil abgezogen. 
 
g) Der Teil der Hausanschlüsse im Bereich öffentlicher Straßen und Plätze, der 

sog. Grundstücksanschluss, wird im Bereich der Abwasserbeseitigung in den 
Beitrag einbezogen. In der Wasserversorgung wird dieser Teil des Hausan-
schlusses dagegen nicht in den Beitrag einbezogen, da dieser über Kosten-
erstattung abgerechnet wird. Laut bestehender und künftiger Satzungsrege-
lungen sind die Grundstücksanschlüsse sowohl in der Abwasserbeseitigung 
als auch in der Wasserversorgung Teil der öffentlichen Einrichtung. 

 
6. Auf der Flächenseite der Globalberechnung werden folgende Entscheidungen 

getroffen: 
 

a) Die Flächen werden getrennt nach Bebauungsplangebieten, unbeplantem In-
nenbereich, Außenbereich und zukünftigen Baugebieten erfasst. 

 
b) Die Grundstücksflächen werden pro Flächenblock unter Zugrundelegung der 

aktuellen ALKIS-Daten ermittelt. 
 
c) Bei Außenbereichsgrundstücken wird § 31 KAG berücksichtigt und das tat-

sächliche Maß der baulichen Nutzung zugrunde gelegt. 
 
d) In Bebauungsplanbereichen wird das Maß der baulichen Nutzung den Fest-

setzungen des Bebauungsplanes entnommen. Sofern im Einzelfall dieses 
überschritten wird, ist das überhöhte Maß einbezogen worden. 
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e) Im unbeplanten Innenbereich wird bei bebauten Grundstücken das tatsächli-

che Maß der baulichen Nutzung zugrunde gelegt; bei unbebauten Grundstü-
cken das überwiegende Maß der baulichen Nutzung der näheren Umgebung. 

 
f) Bei den künftigen Baugebieten wird sowohl die Nettobaulandfläche als auch 

das Maß der baulichen Nutzung aus den Vorentwürfen der Bebauungspläne 
entwickelt bzw. nach dem Stand der Planung angenommen. Der Flächenab-
zug für Straßenflächen wird in diesen Gebieten pauschal mit 17,5 % für 
Wohn- und Mischgebiete und mit 20 % für Gewerbe- und Sondergebiete an-
genommen. 

 
7. Für das öffentliche Interesse werden 5 % des beitragsfähigen Aufwands in Ab-

zug gebracht. 
 
8. Für den Gebührenfinanzierungsanteil werden ebenfalls 5 % des beitragsfähigen 

Aufwands in Abzug gebracht. 
 
9. Die danach ermittelten Beitragsobergrenzen betragen für den: 
 

- öffentlichen Abwasserkanal 5,34 €/m² Nutzungsfläche 
 
- Wasserversorgungsbeitrag 3,02 €/m² Nutzungsfläche 

 
III. Der Abwasserbeitrag der Gemeinde Teningen wird in der Abwassersatzung wie 

folgt festgesetzt: 
 

- öffentlicher Abwasserkanal 5,30 €/m² Nutzungsfläche 
 
IV. Der Wasserversorgungsbeitrag der Gemeinde Teningen wird in der Wasserversor-

gungssatzung auf 
 

 3,00 €/m² Nutzungsfläche 
 
festgesetzt. 

 
 
 

7. 
Neufassung der Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversor-
gungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Wasserversor-
gungssatzung - WVS) 
Vorlage: 541/2024 
 
Die Erschließungsbeitrags-, Wasserversorgungs- und Abwassersatzung in ihren ur-
sprünglichen Fassungen sind am 1. Januar 2002 in Kraft getreten. 
Mit der Überarbeitung der Satzungen, in Anlehnung an das Satzungsmuster des 
Städte- und Gemeindetages Baden-Württemberg, wurde die Kanzlei für Kommunal-
entwicklung, Rechtsanwälte Spahn und Schöneweiß, beauftragt. 
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Eine Berechnung der Beiträge soll zukünftig nach der Nutzfläche erfolgen. Dies ist 
zwischenzeitlich die gängigere Berechnungsgrundlage und auch für den Beitragszah-
ler nachvollziehbarer. 
 
Die ausgearbeitete Wasserversorgungssatzung (Stand 14. November 2024) wurde 
den Gremienmitgliedern zur Verfügung gestellt. Diese Satzung tritt am 1. Januar 
2025 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Wasserversorgungssatzung vom 17. Juli 2001 (mit 
allen späteren Änderungen) außer Kraft.  
 
Nach ausführlicher Erläuterung hat der Gemeinderat auf Vorschlag des Techni-
schen Ausschusses mit dem 
 

Abstimmungsergebnis 
Ja Nein Enthaltungen 

18 0 0 

 
folgende Satzung beschlossen: 
 
 
 

Satzung 
über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage 

und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser 
(Wasserversorgungssatzung - WVS) 

 
 
Aufgrund der §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden- Württemberg (Gem0) sowie der 
§§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20, 29 und 42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg 
(KAG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Teningen am 10.12.2024 folgende Satzung be-
schlossen: 
 

I. 
Allgemeine Bestimmungen 

 
§ 1 

Wasserversorgung als öffentliche Einrichtung 
 
(1) Die Gemeinde betreibt die Wasserversorgung als eine öffentliche Einrichtung zur Lieferung 
von Trinkwasser in der Form eines Eigenbetriebs („Wasserversorgungsbetrieb“). Art und Um-
fang der Wasserversorgungsanlagen bestimmt die Gemeinde. 
 
(2) Die Gemeinde kann die Wasserversorgung ganz oder teilweise durch Dritte vornehmen 
lassen. 
 

§ 2 
Anschlussnehmer, Wasserabnehmer 

 
(1) Anschlussnehmer ist der Grundstückseigentümer, dem Erbbauberechtigte, Wohnungs- und 
Teileigentümer, Wohnungserbbauberechtigte und sonstige zur Nutzung eines Grundstücks 
dinglich Berechtigte gleichstehen. 
 
(2) Als Wasserabnehmer gelten der Anschlussnehmer, alle sonstigen zur Entnahme von Was-
ser auf dem Grundstück Berechtigten sowie jeder, der der öffentlichen Wasserversorgung tat-
sächlich Wasser entnimmt. 
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§ 3 
Anschluss- und Benutzungsrecht 

 
(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Gemeinde liegenden Grundstücks ist berechtigt, den 
Anschluss seines Grundstücks an die Wasserversorgungsanlage und die Belieferung mit 
Trinkwasser nach Maßgabe der Satzung zu verlangen. 
 
(2) Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke, die durch 
eine Versorgungsleitung erschlossen werden. Die Grundstückseigentümer können nicht ver-
langen, dass eine neue Versorgungsleitung hergestellt oder eine bestehende Versorgungslei-
tung geändert wird. 
 
(3) Der Anschluss eines Grundstücks an eine bestehende Versorgungsleitung kann abgelehnt 
werden, wenn die Wasserversorgung wegen der Lage des Grundstücks oder aus sonstigen 
technischen oder betrieblichen Gründen der Gemeinde erhebliche Schwierigkeiten bereitet o-
der besondere Maßnahmen erfordert. 
 
(4) Die Gemeinde kann im Falle der Absätze 2 und 3 den Anschluss und die Benutzung ge-
statten, sofern der Grundstückseigentümer sich verpflichtet, die mit dem Bau und Betrieb zu-
sammenhängenden Mehrkosten zu übernehmen und auf Verlangen Sicherheit zu leisten. 
 

§ 4 
Anschlusszwang 

 
(1) Die Eigentümer von Grundstücken, auf denen Wasser verbraucht wird, sind verpflichtet, 
diese Grundstücke an die öffentliche Wasserversorgungsanlage anzuschließen, wenn sie an 
eine öffentliche Straße mit einer betriebsfertigen Versorgungsleitung grenzen oder ihren un-
mittelbaren Zugang zu einer solchen Straße durch einen Privatweg haben. Befinden sich auf 
einem Grundstück mehrere Gebäude zum dauernden Aufenthalt von Menschen, so ist jedes 
Gebäude anzuschließen. 
 
(2) Von der Verpflichtung zum Anschluss wird der Grundstückseigentümer auf Antrag befreit, 
wenn der Anschluss ihm aus besonderen Gründen auch unter Berücksichtigung der Erforder-
nisse des Gemeinwohls nicht zugemutet werden kann. Der Antrag auf Befreiung ist unter An-
gabe der Gründe schriftlich bei der Gemeinde einzureichen. 
 

§ 5 
Benutzungszwang 

 
(1) Auf Grundstücken, die an die öffentliche Wasserversorgungsanlage angeschlossen sind, 
haben die Wasserabnehmer ihren gesamten Wasserbedarf aus dieser zu decken. Ausgenom-
men hiervon ist die Nutzung von Niederschlagswasser für Zwecke der Gartenbewässerung. 
 
(2) Von der Verpflichtung zur Benutzung wird der Wasserabnehmer auf Antrag befreit, wenn 
die Benutzung ihm aus besonderen Gründen auch unter Berücksichtigung der Erfordernisse 
des Gemeinwohls nicht zugemutet werden kann. 
 
(3) Die Gemeinde räumt dem Wasserabnehmer darüber hinaus im Rahmen des ihr wirtschaft-
lich Zumutbaren auf Antrag die Möglichkeit ein, den Bezug auf einen von ihm gewünschten 
Verbrauchszweck oder auf einen Teilbedarf zu beschränken. 
 
(4) Der Antrag auf Befreiung oder Teilbefreiung ist unter Angabe der Gründe schriftlich bei der 
Gemeinde einzureichen. 
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(5) Der Wasserabnehmer hat der Gemeinde vor Errichtung einer Eigengewinnungsanlage Mit-
teilung zu machen. Er hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass von seiner Ei-
genanlage keine Rückwirkungen in die öffentliche Wasserversorgungsanlage möglich sind. 
 

§ 6 
Art der Versorgung 

 
(1) Das Wasser muss den jeweils geltenden Rechtsvorschriften und den anerkannten Regeln 
der Technik für Trinkwasser entsprechen. Die Gemeinde ist verpflichtet, das Wasser unter dem 
Druck zu liefern, der für eine einwandfreie Deckung des üblichen Bedarfs in dem betreffenden 
Versorgungsgebiet erforderlich ist. Sie ist berechtigt, die Beschaffenheit und den Druck des 
Wassers im Rahmen der gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen sowie der anerkann-
ten Regeln der Technik zu ändern, falls dies in besonderen Fällen aus wirtschaftlichen oder 
technischen Gründen zwingend notwendig ist; dabei sind die Belange des Wasserabnehmers 
möglichst zu berücksichtigen. 
 
(2) Stellt der Wasserabnehmer Anforderungen an Beschaffenheit und Druck des Wassers, die 
über die vorgenannten Verpflichtungen hinausgehen, so obliegt es ihm selbst, die erforderli-
chen Vorkehrungen zu treffen. 
 

§ 7 
Umfang der Versorgung, Unterrichtung bei Versorgungsunterbrechungen 

 
(1) Die Gemeinde ist verpflichtet, das Wasser jederzeit am Ende der Anschlussleitung zur Ver-
fügung zu stellen. Dies gilt nicht, 
 
1. soweit zeitliche Beschränkungen zur Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung er-
forderlich oder sonst nach dieser Satzung vorbehalten sind, 
 
2. soweit und solange die Gemeinde an der Versorgung durch höhere Gewalt oder sonstige 
Umstände, deren Beseitigung ihr wirtschaftlich nicht zugemutet werden kann, gehindert ist. 
 
(2) Die Versorgung kann unterbrochen werden, soweit dies zur Vornahme betriebsnotwendiger 
Arbeiten erforderlich ist. Die Gemeinde hat jede Unterbrechung oder Unregelmäßigkeit unver-
züglich zu beheben. 
 
(3) Die Gemeinde hat die Wasserabnehmer bei einer nicht nur für kurze Dauer beabsichtigten 
Unterbrechung der Versorgung rechtzeitig in geeigneter Weise zu unterrichten. Die Pflicht zur 
Unterrichtung entfällt, wenn sie 
 
1. nach den Umständen nicht rechtzeitig möglich ist und die Gemeinde dies nicht zu vertreten 
hat oder 
 
2. die Beseitigung von bereits eingetretenen Unterbrechungen verzögern würde. 
 

§ 8 
Verwendung des Wassers, sparsamer Umgang 

 
(1) Das Wasser wird nur für die eigenen Zwecke des Anschlussnehmers, seiner Mieter und 
ähnlich berechtigter Personen zur Verfügung gestellt. Die Weiterleitung an sonstige Dritte ist 
nur mit schriftlicher Zustimmung der Gemeinde zulässig. Diese muss erteilt werden, wenn dem 
Interesse an der Weiterleitung nicht überwiegende versorgungswirtschaftliche Gründe entge-
genstehen. 
 
(2) Das Wasser darf für alle Zwecke verwendet werden, soweit nicht in dieser Satzung oder 
aufgrund sonstiger gesetzlicher oder behördlicher Vorschriften Beschränkungen vorgesehen 
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sind. Die Gemeinde kann die Verwendung für bestimmte Zwecke beschränken, soweit dies 
zur Sicherstellung der allgemeinen Wasserversorgung erforderlich ist. 
 
(3) Der Anschluss von Anlagen zum Bezug von Bauwasser ist bei der Gemeinde vor Beginn 
der Bauarbeiten zu beantragen. Entsprechendes gilt für Anschlüsse zu sonstigen vorüberge-
henden Zwecken. 
 
(4) Soll Wasser aus öffentlichen Hydranten nicht zum Feuerlöschen, sondern zu anderen vo-
rübergehenden Zwecken entnommen werden, sind hierfür Hydrantenstandrohre der Ge-
meinde mit Wasserzählern zu benutzen. 
 
(5) Sollen auf einem Grundstück besondere Feuerlöschanschlüsse eingerichtet werden, sind 
über ihre Anlegung, Unterhaltung und Prüfung besondere Vereinbarungen mit der Gemeinde 
zu treffen. 
 
(6) Mit Wasser aus der öffentlichen Wasserversorgung ist sparsam umzugehen. Die Was-
serabnehmer werden aufgefordert, Wasser sparende Verfahren anzuwenden, soweit dies ins-
besondere wegen der benötigten Wassermenge mit Rücksicht auf den Wasserhaushalt zu-
mutbar und aus hygienischen Gründen vertretbar ist. 
 

§ 9 
Unterbrechung des Wasserbezugs 

 
(1) Will ein Anschlussnehmer den Wasserbezug länger als drei Monate einstellen, so hat er 
dies der Gemeinde mindestens zwei Wochen vor der Einstellung schriftlich mitzuteilen. Wird 
der Wasserverbrauch ohne rechtzeitige schriftliche Mitteilung eingestellt, so haftet der An-
schlussnehmer der Gemeinde für die Erfüllung sämtlicher sich aus der Satzung ergebenden 
Verpflichtungen. 
 
(2) Der Anschlussnehmer kann eine zeitweilige Absperrung seines Anschlusses verlangen, 
ohne damit das Benutzungsverhältnis aufzulösen. 
 

§ 10 
Einstellung der Versorgung 

 
(1) Die Gemeinde ist berechtigt, die Versorgung fristlos einzustellen, wenn der Wasserabneh-
mer den Bestimmungen dieser Satzung zuwiderhandelt und die Einstellung erforderlich ist, um 

 
1. eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder Anlagen abzuwehren, 
 
2. den Verbrauch von Wasser unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der 

Messeinrichtungen zu verhindern oder 
 
3. zu gewährleisten, dass Störungen anderer Wasserabnehmer, störende Rückwirkungen 

auf Einrichtungen der Gemeinde oder Dritter oder Rückwirkungen auf die Güte des Trink-
wassers ausgeschlossen sind. 

 
(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichtzahlung einer fälligen Abgaben-
schuld trotz Mahnung, ist die Gemeinde berechtigt, die Versorgung zwei Wochen nach Andro-
hung einzustellen. Dies gilt nicht, wenn der Wasserabnehmer darlegt, dass die Folgen der 
Einstellung außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen und hinreichende Aus-
sicht besteht, dass der Wasserabnehmer seinen Verpflichtungen nachkommt. Die Gemeinde 
kann mit der Mahnung zugleich die Einstellung der Versorgung androhen. 
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(3) Die Gemeinde hat die Versorgung unverzüglich wieder aufzunehmen, sobald die Gründe 
für ihre Einstellung entfallen sind und der Wasserabnehmer die Kosten der Einstellung und 
Wiederaufnahme der Versorgung ersetzt hat. 
 

§ 11 
Grundstücksbenutzung 

 
(1) Die Anschlussnehmer haben zur örtlichen Versorgung das Anbringen und Verlegen von 
Leitungen einschließlich Zubehör zur Zu- und Fortleitung von Wasser über ihre im gleichen 
Versorgungsgebiet liegenden Grundstücke sowie erforderliche Schutzmaßnahmen unentgelt-
lich zuzulassen. Diese Pflicht betrifft nur Grundstücke, die an die Wasserversorgung ange-
schlossen sind, die vom Anschlussnehmer in wirtschaftlichem Zusammenhang mit der Was-
serversorgung genutzt werden oder für die die Möglichkeit der Wasserversorgung sonst wirt-
schaftlich vorteilhaft ist. Sie entfällt, wenn die Inanspruchnahme der Grundstücke den An-
schlussnehmer mehr als notwendig oder in unzumutbarer Weise belasten würde. 
 
(2) Der Wasserabnehmer oder Anschlussnehmer ist rechtzeitig über Art und Umfang der be-
absichtigten Inanspruchnahme des Grundstücks zu benachrichtigen. 
 
(3) Der Anschlussnehmer kann die Verlegung der Einrichtungen verlangen, wenn sie an der 
bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung hat die Gemeinde 
zu tragen. Dienen die Einrichtungen ausschließlich der Versorgung des Grundstücks, so hat 
der Anschlussnehmer die Kosten zu tragen. 
 
(4) Wird der Wasserbezug eingestellt, so hat der Grundstückseigentümer die Entfernung der 
Einrichtungen zu gestatten oder sie auf Verlangen der Gemeinde noch fünf Jahre unentgeltlich 
zu dulden, es sei denn, dass ihm dies nicht zugemutet werden kann. 
 
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und Verkehrsflächen sowie 
für Grundstücke, die durch Planfeststellung für den Bau von öffentlichen Verkehrswegen und 
Verkehrsflächen bestimmt sind. 
 

§ 12 
Zutrittsrecht 

 
Der Wasserabnehmer hat dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten der Gemeinde, 
im Rahmen des § 44 Abs. 6 Wassergesetz für Baden-Württemberg und des § 99 der Abga-
benordnung, den Zutritt zu seinen Räumen und zu den in § 24 genannten Einrichtungen, zu 
gestatten, soweit dies für die Prüfung der technischen Einrichtung, zur Wahrnehmung sonsti-
ger Rechte und Pflichten nach dieser Satzung insbesondere zur Ablesung, zum Austausch der 
Messeinrichtungen (Wasserzähler) oder zur Ermittlung der Grundlagen für die Gebührenbe-
messung erforderlich ist. 
 

II. 
Hausanschlüsse, Anlage des Anschlussnehmers, Messeinrichtungen 

 
§ 13 

Anschlussantrag 
 
Der Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und jede Änderung des Hausan-
schlusses ist vom Anschlussnehmer unter Benutzung eines bei der Gemeinde erhältlichen 
Vordrucks für jedes Grundstück zu beantragen. Dem Antrag sind insbesondere folgende Un-
terlagen beizufügen, soweit sich die erforderlichen Angaben nicht bereits aus dem Antrag 
selbst ergeben: 
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1. Ein Lageplan nebst Beschreibung und Skizze der geplanten Anlage des Anschlussnehmers 
(Wasserverbrauchsanlage); 

 
2. der Name des Installationsunternehmens, durch das die Wasserverbrauchsanlage   einge-

richtet oder geändert werden soll; 
 
3.  eine nähere Beschreibung besonderer Einrichtungen (z. B. von Gewerbebetrieben usw.), 

für die auf dem Grundstück Wasser verwendet werden soll, sowie die Angabe des ge-
schätzten Wasserbedarfs; 

 
4. Angaben über eine etwaige Eigengewinnungsanlage; 
 
5. im Falle des § 3 Abs. 4 die Verpflichtungserklärung zur Übernahme der mit dem Bau und 

Betrieb zusammenhängenden Mehrkosten. 
 

§ 14 
Haus- und Grundstücksanschlüsse 

 
(1) Der Hausanschluss besteht aus der Verbindung des Verteilungsnetzes mit der Anlage des 
Anschlussnehmers. Er beginnt an der Abzweigstelle des Verteilungsnetzes und endet mit der 
Hauptabsperrvorrichtung. Hausanschlüsse werden ausschließlich von der Gemeinde herge-
stellt, unterhalten, erneuert, geändert, abgetrennt und beseitigt. 
 
(2) Hausanschlüsse stehen vorbehaltlich abweichender Regelung im Eigentum der Gemeinde. 
Soweit sie in öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen verlaufen (Grundstücksanschlüsse), sind 
sie Teil der öffentlichen Wasserversorgungsanlage. 
 
(3) Art, Zahl und Lage der Hausanschlüsse sowie deren Änderung werden nach Anhörung des 
Anschlussnehmers und unter Wahrung seiner berechtigten Interessen von der Gemeinde be-
stimmt. Die Gemeinde stellt die für den erstmaligen Anschluss eines Grundstücks notwendigen 
Hausanschlüsse bereit. 
 
(4) Die Gemeinde kann auf Antrag des Anschlussnehmers weitere Anschlüsse sowie vorläu-
fige oder vorübergehende Anschlüsse herstellen. Als weitere Anschlüsse gelten auch Haus-
anschlüsse für Grundstücke, die nach Entstehen der Beitragspflicht (§ 37) neu gebildet wer-
den. 
 
(5) Hausanschlüsse dürfen nicht überbaut werden, die Freilegung muss stets möglich sein, sie 
sind vor Beschädigung zu schützen. Der Anschlussnehmer hat die baulichen Voraussetzungen 
für die sichere Errichtung des Hausanschlusses zu schaffen. Er darf keine Einwirkungen auf 
den Hausanschluss vornehmen oder vornehmen lassen. Jede Beschädigung des Hausan-
schlusses, insbesondere das Undichtwerden von Leitungen sowie sonstige Störungen, sind 
der Gemeinde unverzüglich mitzuteilen. 
 

§ 15 
Kostenerstattung 

 
(1) Der Anschlussnehmer hat der Gemeinde zu erstatten: 
 
1. Die Kosten der Herstellung, Unterhaltung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung der 
notwendigen Hausanschlüsse 
 
2. Die Kosten der Herstellung, Unterhaltung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung der 
weiteren, vorläufigen und vorübergehenden Hausanschlüsse (§ 14 Abs. 4). 
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Zu diesen Kosten gehören auch die Aufwendungen für die Wiederherstellung des alten Zu-
stands auf den durch die Arbeiten beanspruchten Flächen. 
 
(2) Zweigt eine Hausanschlussleitung von der Anschlusstrommel im Hydrantenschacht ab 
(württembergische Schachthydrantensystem), so wird der Teil der Anschlussleitung, der neben 
der Versorgungsleitung verlegt ist, bei der Berechnung der Kosten nach Abs. 1 unberücksich-
tigt gelassen. Die Kosten für die Herstellung, Unterhaltung, Erneuerung, Veränderung und Be-
seitigung dieser Teilstrecke trägt die Gemeinde. 
 
(3) Der Erstattungsanspruch entsteht mit der endgültigen Herstellung des Hausanschlusses, 
im Übrigen mit der Beendigung der Maßnahme. Der Erstattungsanspruch wird binnen eines 
Monats nach Bekanntgabe des Abgabenbescheids fällig. 
 
(4) Erhalten mehrere Grundstücke eine gemeinsame Hausanschlussleitung, so ist für die Teile 
der Anschlussleitung, die ausschließlich einem der beteiligten Grundstücke dienen, allein der 
Eigentümer bzw. Erbbauberechtigte des betreffenden Grundstücks ersatzpflichtig. Soweit 
Teile der Hausanschlussleitung mehreren Grundstücken gemeinsam dienen, sind die Eigen-
tümer bzw. Erbbauberechtigten der beteiligten Grundstücke als Gesamtschuldner ersatzpflich-
tig. 
 

§ 16 
Private Anschlussleitungen 

 
(1) Private Anschlussleitungen hat der Anschlussnehmer selbst zu unterhalten, zu ändern und 
zu erneuern. Die insoweit anfallenden Kosten sind vom Anschlussnehmer zu tragen. 
 
(2) Entspricht eine solche Anschlussleitung nach Beschaffenheit und Art der Verlegung den 
Bestimmungen der DIN 1988 und etwaigen zusätzlichen Bestimmungen der Gemeinde, und 
verzichtet der Anschlussnehmer schriftlich auf seine Rechte an der Leitung, so ist die An-
schlussleitung auf sein Verlangen von der Gemeinde zu übernehmen. Dies gilt nicht für Lei-
tungen im Außenbereich. 
 
(3) Unterhaltungs-, Änderungs- und Erneuerungsarbeiten an privaten Grundstücksanschlüs-
sen sind der Gemeinde vom Anschlussnehmer mindestens 14 Tage vorher anzuzeigen. 
 

§ 17 
Anlage des Anschlussnehmers 

 
(1) Für die ordnungsgemäße Errichtung, Erweiterung, Änderung und Unterhaltung der Anlage 
hinter dem Hausanschluss - mit Ausnahme der Messeinrichtungen der Gemeinde - ist der An-
schlussnehmer verantwortlich. Hat er die Anlage oder Anlagenteile einem Dritten vermietet 
oder sonst zur Benutzung überlassen, so ist er neben diesem verantwortlich. 
 
(2) Die Anlage darf nur unter Beachtung der Vorschriften dieser Satzung und anderer gesetz-
licher oder behördlicher Bestimmungen sowie nach den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik errichtet, erweitert, geändert und unterhalten werden. Die Errichtung der Anlage und 
wesentliche Veränderungen dürfen nur durch die Gemeinde oder ein von der Gemeinde zuge-
lassenes Installationsunternehmen erfolgen. Die Gemeinde ist berechtigt, die Ausführung der 
Arbeiten zu überwachen. 
 
(3) Anlagenteile, die sich vor den Messeinrichtungen befinden, können plombiert werden. 
Ebenso können Anlagenteile, die zur Anlage des Anschlussnehmers gehören, unter Plomben-
verschluss genommen werden, um eine einwandfreie Messung zu gewährleisten. Die dafür 
erforderliche Ausstattung der Anlage ist nach den Angaben der Gemeinde zu veranlassen. 
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(4) Anlagen und Verbrauchseinrichtungen sind so zu betreiben, dass Störungen anderer Was-
serabnehmer, störende Rückwirkungen auf Einrichtungen der Gemeinde oder Dritter oder 
Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers ausgeschlossen sind. 
 

§ 18 
Inbetriebsetzung der Anlage des Anschlussnehmers 

 
(1) Die Gemeinde oder deren Beauftragte schließen die Anlage des Anschlussnehmers an das 
Verteilungsnetz an und setzen sie in Betrieb. 
 
(2) Jede Inbetriebsetzung der Anlage ist bei der Gemeinde über das Installationsunternehmen 
zu beantragen. 
 

§ 19 
Überprüfung der Anlage des Anschlussnehmers 

 
(1) Die Gemeinde ist berechtigt, die Anlage des Anschlussnehmers vor und nach ihrer Inbe-
triebsetzung zu überprüfen. Sie hat den Anschlussnehmer auf erkannte Sicherheitsmängel 
aufmerksam zu machen und kann deren Beseitigung verlangen. Die Beseitigung der Mängel 
ist der Gemeinde schriftlich anzuzeigen. 
 
(2) Werden Mängel festgestellt, die die Sicherheit gefährden oder erhebliche Störungen erwar-
ten lassen, so ist die Gemeinde berechtigt, den Anschluss oder die Versorgung zu verweigern; 
bei Gefahr für Leib und Leben ist sie dazu verpflichtet. 
 
(3) Durch Vornahme oder Unterlassen der Überprüfung der Anlage sowie durch deren An-
schluss an das Verteilungsnetz übernimmt die Gemeinde keine Haftung für die Mängelfreiheit 
der Anlage. Dies gilt nicht, wenn sie bei einer Überprüfung Mängel festgestellt hat, die eine 
Gefahr für Leib und Leben darstellen. 
 

§ 20 
Technische Anschlussbedingungen 

 
Die Gemeinde ist berechtigt, weitere technische Anforderungen an den Hausanschluss und 
andere Anlagenteile sowie an den Betrieb der Anlage festzulegen, soweit dies aus Gründen 
der sicheren und störungsfreien Versorgung, insbesondere im Hinblick auf die Erfordernisse 
des Verteilungsnetzes, notwendig ist. Diese Anforderungen dürfen den anerkannten Regeln 
der Technik nicht widersprechen. Der Anschluss bestimmter Verbrauchseinrichtungen kann 
von der vorherigen Zustimmung der Gemeinde abhängig gemacht werden. Die Zustimmung 
darf nur verweigert werden, wenn der Anschluss eine sichere und störungsfreie Versorgung 
gefährden würde. 
 

§ 21 
Messung 

 
(1) Die Gemeinde stellt die verbrauchte Wassermenge durch Messeinrichtungen (Wasserzäh-
ler) fest, die den eichrechtlichen Vorschriften entsprechen. Bei öffentlichen Verbrauchseinrich-
tungen kann die gelieferte Menge auch rechnerisch ermittelt oder geschätzt werden, wenn die 
Kosten der Messung nicht im Verhältnis zur Höhe des Verbrauchs stehen. 
 
(1a) Die Gemeinde ist berechtigt, einen vorhandenen Wasserzähler durch einen elektroni-
schen Wasserzähler mit Funkmodul zu ersetzen. Mithilfe der elektronischen Funkwasserzähler 
dürfen verbrauchsbezogene und trinkwasserhygienisch relevante Daten erhoben, gespeichert 
und verarbeitet werden. Es dürfen insbesondere folgende Daten erhoben, gespeichert und 
verarbeitet werden: 
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Zählernummer, 
Aktueller Zählerstand, 
Verbrauchssummen für Tage, Wochen, Monate und Jahre, 
Durchflusswerte, 
Die Wasser- und Umgebungstemperatur für bestimmte Zeitpunkte, 
Betriebs- und Ausfallzeiten, 
Alarmcodes (z.B. Leckage- oder Rückflusswerte). 
 
Die in einem elektronischen Funkwasserzähler gespeicherten Daten dürfen durch Empfang 
des Funksignals turnusmäßig (in der Regel einmal jährlich) ausgelesen werden, soweit dies 
zur Abrechnung oder Zwischenabrechnung erforderlich ist. Sie dürfen in gleicher Weise an-
lassbezogen ausgelesen werden, soweit dies im Einzelfall zur Abwehr von Gefahren für den 
ordnungsgemäßen Betrieb der gemeindlichen Wasserversorgungsanlage erforderlich ist. Zu 
anderen Zwecken ist eine Auslesung der gespeicherten Daten, auch durch Empfang des Funk-
signals, nicht zulässig. Ausgelesene Daten dürfen nur zu den in Satz 4 und 5 genannten Zwe-
cken genutzt oder verarbeitet werden. Die in einem elektronischen Funkwasserzähler gespei-
cherten Daten sind spätestens nach 36 Monaten zu löschen. Nach Satz 5 ausgelesene Daten 
sind zu löschen, soweit sie für die dort genannten Zwecke nicht mehr benötigt werden. Dem 
Einbau und Betrieb eines elektronischen Funkwasserzählers kann der Anschlussnehmer 
schriftlich widersprechen. 
 
(2) Die Gemeinde hat dafür Sorge zu tragen, dass eine einwandfreie Messung der verbrauch-
ten Wassermenge gewährleistet ist. Sie bestimmt Art, Zahl und Größe sowie Anbringungsort 
der Messeinrichtungen. Ebenso ist die Lieferung, Anbringung, Überwachung, Unterhaltung 
und Entfernung der Messeinrichtungen Aufgabe der Gemeinde. Sie hat den Anschlussnehmer 
anzuhören und dessen berechtigte Interessen zu wahren. Sie ist verpflichtet, auf Verlangen 
des Anschlussnehmers die Messeinrichtungen zu verlegen, wenn dies ohne Beeinträchtigung 
einer einwandfreien Messung möglich ist; der Anschlussnehmer ist verpflichtet, die Kosten zu 
tragen. 
 
(3) Der Anschlussnehmer haftet für das Abhandenkommen und die Beschädigung der Mess-
einrichtungen, soweit ihn daran ein Verschulden trifft. Er hat den Verlust, Beschädigungen und 
Störungen dieser Einrichtungen der Gemeinde unverzüglich mitzuteilen. Er ist verpflichtet, die 
Einrichtungen vor Abwasser, Schmutz- und Grundwasser sowie vor Frost zu schützen. 
 
(4) Der Einbau von Zwischenzählern in die Verbrauchsleitung ist dem Wasserabnehmer ge-
stattet. Alle den Zwischenzähler betreffenden Kosten gehen zu seinen Lasten. Die Gemeinde 
ist nicht verpflichtet, das Anzeigeergebnis eines Zwischenzählers der Wasserzinsberechnung 
zugrunde zu legen. 
 

§ 22 
Nachprüfung von Messeinrichtungen 

 
(1) Der Wasserabnehmer kann jederzeit die Nachprüfung der Messeinrichtung durch eine 
Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle verlangen. Stellt der Wasserabnehmer 
den Antrag auf Prüfung nicht bei der Gemeinde, so hat er diese vor Antragstellung zu benach-
richtigen. 
 
(2) Die Nachprüfung der Messeinrichtung aus Abs. 1 kann (aus prüfungstechnischen Gründen) 
nur verlangt werden, solange diese noch in die Hausinstallation eingebunden ist, längstens bis 
zum Tag des Ausbaus. 
 
(3) Die Kosten der Prüfung fallen der Gemeinde zur Last, falls die Abweichung die gesetzlichen 
Verkehrsfehlergrenzen überschreitet, sonst dem Wasserabnehmer. 
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§ 23 
Ablesung 

 
(1) Die Messeinrichtungen mit Ausnahme der elektronischen Funkwasserzähler nach § 21 
Abs. 1a werden vom Beauftragten der Gemeinde abgelesen. Der Anschlussnehmer hat dafür 
Sorge zu tragen, dass die Messeinrichtungen leicht zugänglich sind. 
 
(2) Abweichend von Abs. 1 sind die Messeinrichtungen nach Aufforderung durch die Gemeinde 
vom Anschlussnehmer selbst abzulesen. Die Ableseergebnisse sind in den von der Gemeinde 
hierfür übermittelten Vordruck einzutragen. Der ausgefüllte Vordruck ist an die Gemeinde zu-
rück zu senden. Die Gemeinde kann auch vorsehen, dass der Zählerstand elektronisch über 
die Internetseite der Gemeinde übermittelt werden kann. 
 
(3) Solange der Beauftragte der Gemeinde die Räume des Anschlussnehmers nicht zum Ab-
lesen betreten kann oder der Anschlussnehmer der Gemeinde den Zählerstand nicht innerhalb 
einer von dieser gesetzten Frist mitteilt, darf die Gemeinde den Verbrauch auf der Grundlage 
der letzten Ablesung schätzen; die tatsächlichen Verhältnisse sind angemessen zu berück-
sichtigen. 
 

§ 24 
Messeinrichtungen an der Grundstücksgrenze 

 
(1) Die Gemeinde kann verlangen, dass der Anschlussnehmer auf eigene Kosten nach seiner 
Wahl an der Grundstücksgrenze einen geeigneten Wasserzählerschacht oder Wasserzähler-
schrank anbringt, wenn 
 
1.das Grundstück unbebaut ist oder 
 
2.die Versorgung des Gebäudes mit Anschlussleitungen erfolgt, die unverhältnismäßig lang 
sind oder nur unter besonderen Erschwernissen verlegt werden können, oder 
 
3.kein Raum zur frostsicheren Unterbringung des Wasserzählers vorhanden ist. 
 
(2) Der Anschlussnehmer ist verpflichtet, die Einrichtungen in ordnungsgemäßem Zustand und 
jederzeit zugänglich zu halten. 
 
(3) Der Anschlussnehmer kann die Verlegung der Einrichtungen auf seine Kosten verlangen, 
wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind und die Verlegung ohne 
Beeinträchtigung einer einwandfreien Messung möglich ist. 
 

III. 
Wasserversorgungsbeitrag 

 
§ 25 

Erhebungsgrundsatz 
 
Die Gemeinde erhebt zur teilweisen Deckung ihres Aufwands für die Anschaffung, Herstellung 
und den Ausbau der öffentlichen Wasserversorgungsanlagen einen Wasserversorgungsbei-
trag.  
 

§ 26 
Gegenstand der Beitragspflicht 

 
(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, für die eine bauliche oder gewerbliche Nut-
zung festgesetzt ist, wenn sie bebaut oder gewerblich genutzt werden können. Erschlossene 
Grundstücke, für die eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist, unterliegen 
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der Beitragspflicht, wenn sie nach der Verkehrsauffassung Bauland sind und nach der geord-
neten baulichen Entwicklung der Gemeinde zur Bebauung anstehen.  
 
(2) Wird ein Grundstück an die öffentlichen Wasserversorgungsanlagen tatsächlich ange-
schlossen, so unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn die Voraussetzungen des Ab-
satzes 1 nicht erfüllt sind.  
 

§ 27 
Beitragsschuldner, öffentliche Last 

 
(1) Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitrags- bzw. Vorauszah-
lungsbescheids Eigentümer des Grundstücks ist.  
 
(2) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist der Erbbauberechtigte an Stelle 
des Eigentümers beitragspflichtig. Mehrere Beitragsschuldner sind Gesamtschuldner; bei 
Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur entspre-
chend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig.  
 
(3) Steht das Grundstück, Erbbaurecht, Wohnungs- oder Teileigentum im Eigentum mehrerer 
Personen zur gesamten Hand, ist die Gesamthandsgemeinschaft beitragspflichtig. 
 
(4) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück, im Falle des Abs. 2 Satz 1 auf 
dem Erbbaurecht, im Falle des Abs. 2 Satz 2, 2. Hs. auf dem Wohnungs- oder Teileigentum.  
 

§ 28 
Beitragsmaßstab 

 
Maßstab für den Wasserversorgungsbeitrag ist die Nutzungsfläche. Diese ergibt sich durch 
Vervielfachung der Grundstücksfläche (§ 29) mit einem Nutzungsfaktor (§ 30); das Ergebnis 
wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die nächstfolgende volle 
Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die vorausgehende volle 
Zahl abgerundet werden.  
 

§ 29 
Grundstücksfläche 

 
(1) Als Grundstücksfläche gilt:  

 
1. bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplans die Fläche, die der Ermittlung der zu-
lässigen Nutzung zugrunde zu legen ist;  

 
2. soweit ein Bebauungsplan oder eine Satzung nach § 34 Abs. 4 S. 1 BauGB nicht besteht 
oder die erforderliche Festsetzung nicht enthält, die tatsächliche Grundstücksfläche bis zu ei-
ner Tiefe von 50 Meter von der der Erschließungsanlage zugewandten Grundstücksgrenze. 
Reicht die bauliche oder gewerbliche Nutzung über diese Begrenzung hinaus oder sind Flä-
chen tatsächlich angeschlossen, so ist die Grundstückstiefe maßgebend, die durch die hintere 
Grenze der Nutzung, zuzüglich der baurechtlichen Abstandsflächen, bestimmt wird. Grund-
stücksteile, die lediglich die wegemäßige Verbindung zur Erschließungsanlage herstellen, blei-
ben bei der Bestimmung der Grundstückstiefe unberücksichtigt. Zur Nutzung zählen auch an-
gelegte Grünflächen oder gärtnerisch genutzte Flächen.  
 
(2) Teilflächenabgrenzungen nach § 31 Abs. 1 Satz 2 KAG bleiben unberührt.  
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§ 30 
Nutzungsfaktor 

 
(1) Entsprechend der Ausnutzbarkeit wird die Grundstücksfläche (§ 29) mit einem Nutzungs-
faktor vervielfacht, der im Einzelnen beträgt: 
  

1. bei eingeschossiger Bebaubarkeit 1,00  
 

2. bei zweigeschossiger Bebaubarkeit 1,25  
 

3. bei dreigeschossiger Bebaubarkeit 1,50  
 

4. bei vier- und fünfgeschossiger Bebaubarkeit 1,75  
 

5. bei sechs- und mehrgeschossiger Bebaubarkeit 2,00  
 
(2) Bei Stellplatzgrundstücken und bei Grundstücken, für die nur eine Nutzung ohne Bebauung 
zulässig ist oder bei denen die Bebauung nur untergeordnete Bedeutung hat, wird ein Nut-
zungsfaktor von 0,5 zugrunde gelegt. Dasselbe gilt für Gemeinbedarfs- oder Grünflächen-
grundstücke, deren Grundstücksflächen aufgrund ihrer Zweckbestimmung nicht oder nur zu 
einem untergeordneten Teil mit Gebäuden überdeckt werden sollen bzw. überdeckt sind (zum 
Beispiel Friedhöfe, Sportplätze, Freibäder, Kleingartenanlagen). Die §§ 31 - 34 finden keine 
Anwendung. 
 

§ 31 
Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die ein Bebauungsplan die Ge-

schosszahl festsetzt 
 
Als Geschosszahl gilt die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollge-
schosse. Ist im Einzelfall eine größere Geschosszahl genehmigt, so ist diese zugrunde zu le-
gen. Als Geschosse gelten Vollgeschosse i. S. der Landesbauordnung (LBO) in der im Zeit-
punkt der Beschlussfassung über den Bebauungsplan geltenden Fassung. Sind auf einem 
Grundstück mehrere bauliche Anlagen mit unterschiedlicher Geschosszahl zulässig, ist die 
höchste Zahl der Vollgeschosse maßgebend.  
 

§ 32 
Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die ein Bebauungsplan eine 

Baumassenzahl festsetzt 
 
(1) Weist der Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse eine Baumassenzahl aus, so 
gilt als Geschosszahl die Baumassenzahl geteilt durch 3,5; das Ergebnis wird auf eine volle 
Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet 
und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet 
werden. 
 
(2) Ist eine größere als die nach Abs. 1 bei Anwendung der Baumassenzahl zulässige Bau-
masse genehmigt, so ergibt sich die Geschosszahl aus der Teilung dieser Baumasse durch 
die Grundstücksfläche und nochmaliger Teilung des Ergebnisses durch 3,5; das Ergebnis wird 
auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die nächstfolgende volle 
Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die vorausgehende volle 
Zahl abgerundet werden. 
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§ 33 
Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die ein Bebauungsplan die 

Höhe baulicher Anlagen festsetzt 
 
(1) Bestimmt der Bebauungsplan das Maß der baulichen Nutzung nicht durch die Zahl der 
Vollgeschosse oder eine Baumassenzahl, sondern setzt er die Höhe baulicher Anlagen in Ge-
stalt der maximalen Gebäudehöhe (Firsthöhe) fest, so gilt als Geschosszahl das festgesetzte 
Höchstmaß der Höhe der baulichen Anlage geteilt durch 

 
1. 3,0 für die im Bebauungsplan als Kleinsiedlungsgebiete (WS), reine Wohngebiete (WR), 
allgemeine Wohngebiete (WA), Dörfliche Wohngebiete (MDW), Ferienhausgebiete, Wochen-
endhausgebiete und besondere Wohngebiete (WB) festgesetzten Gebiete und 

 
2. 4,0 für die im Bebauungsplan als Dorfgebiete (MD), Mischgebiete (MI), Urbane Gebiete 
(MU), Kerngebiete (MK), Gewerbegebiete (GE), Industriegebiete (GI) und sonstige Sonderge-
biete (SO) festgesetzten Gebiete;  

 
das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die 
nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die 
vorausgehende volle Zahl abgerundet werden. Setzt der Bebauungsplan die Art der baulichen 
Nutzung nicht fest, ist das Grundstück der Gebietsart nach Satz 1 Nr. 1 und 2 zuzuordnen, die 
der Eigenart seiner näheren Umgebung entspricht; ist eine Zuordnung nicht möglich, ist das 
Grundstück Satz 1 Nr. 2 zuzuordnen. 
 
(2) Bestimmt der Bebauungsplan das Maß der baulichen Nutzung nicht durch die Zahl der 
Vollgeschosse oder eine Baumassenzahl, sondern setzt er die Höhe baulicher Anlagen in Ge-
stalt der maximalen Traufhöhe (Schnittpunkt der senkrechten, traufseitigen Außenwand mit 
der Dachhaut) fest, so gilt als Geschosszahl das festgesetzte Höchstmaß der Höhe der bauli-
chen Anlage geteilt durch 

 
1. 2,7 für die im Bebauungsplan als Kleinsiedlungsgebiete (WS), reine Wohngebiete (WR), 
allgemeine Wohngebiete (WA), Dörfliche Wohngebiete (MDW), Ferienhausgebiete, Wochen-
endhausgebiete und besondere Wohngebiete (WB) festgesetzten Gebiete und 

 
2. 3,5 für die im Bebauungsplan als Dorfgebiete (MD), Mischgebiete (MI), Urbane Gebiete 
(MU), Kerngebiete (MK), Gewerbegebiete (GE), Industriegebiete (GI) und sonstige Sonderge-
biete (SO) festgesetzten Gebiete;  
 
das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die 
nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die 
vorausgehende volle Zahl abgerundet werden. Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. 
 
(3) Ist im Einzelfall eine größere als die im Bebauungsplan festgesetzte Höhe baulicher Anla-
gen genehmigt, so ist diese gemäß Abs. 1 oder 2 in eine Geschosszahl umzurechnen. 
 
(4) Weist der Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse oder einer Baumassenzahl so-
wohl die zulässige Firsthöhe als auch die zulässige Traufhöhe der baulichen Anlage aus, so 
ist die Traufhöhe gemäß Abs. 2 und 3 in eine Geschosszahl umzurechnen.  
 

§ 34 
Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die keine Planfestsetzung im 

Sinne der §§ 31 bis 33 bestehen 
 
(1) Bei Grundstücken in unbeplanten Gebieten bzw. in beplanten Gebieten, für die der Bebau-
ungsplan keine Festsetzungen nach den §§ 31 bis 33 enthält, ist maßgebend:  
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1. bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen Geschosse,  
 

2. bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der auf den Grundstücken 
der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Geschosse.  
 

2) Bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB) ist maßgebend:  
 

1. bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen Geschosse;  
 

2. bei unbebauten Grundstücken, für die ein Bauvorhaben genehmigt ist, die Zahl der 
genehmigten Geschosse.  
 

(3) Als Geschosse gelten Vollgeschosse i. S. der LBO in der im Entstehungszeitpunkt (§ 37) 
geltenden Fassung. Sind auf einem Grundstück mehrere bauliche Anlagen mit unterschiedli-
cher Geschosszahl vorhanden, ist die höchste Zahl der Vollgeschosse maßgebend.  
 
(4) Bei Grundstücken mit Gebäuden ohne ein Vollgeschoss i. S. der LBO, gilt als Geschosszahl 
die Baumasse des Bauwerks geteilt durch die überbaute Grundstücksfläche und nochmals 
geteilt durch 3,5, mindestens jedoch die nach Abs. 1 maßgebende Geschosszahl; das Ergeb-
nis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die nächstfolgende 
volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die vorausgehende 
volle Zahl abgerundet werden.  
 

§ 35 
Nachveranlagung, weitere Beitragspflicht 

 
(1)  Von Grundstückseigentümern, für deren Grundstück eine Beitragsschuld bereits entstan-
den ist oder deren Grundstücke beitragsfrei angeschlossen worden sind, werden weitere Bei-
träge erhoben, 
 
1. soweit sich nach In-Kraft-Treten dieser Satzung die bauliche Nutzbarkeit des Grundstücks 
erhöht, wenn und soweit dies nach den §§ 30 bis 34 zu einer höheren Nutzungsfläche im Sinne 
des § 28 führt; 
 
2. wenn das Grundstück mit Grundstücksflächen vereinigt wird, für die eine Beitragsschuld 
bisher nicht entstanden ist; 
 
3. soweit Grundstücke unter Einbeziehung von Teilflächen, für die eine Beitragsschuld bereits 
entstanden ist, neu gebildet werden. 
 
(2)  Wenn bei der Veranlagung von Grundstücken Teilflächen gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 2 dieser 
Satzung und § 31 Abs. 1 Satz 2 KAG unberücksichtigt geblieben sind, entsteht eine weitere 
Beitragspflicht, soweit die Voraussetzungen für eine Teilflächenabgrenzung entfallen. 
 

§ 36 
Beitragssatz 

 
Der Wasserversorgungsbeitrag beträgt je Quadratmeter (m²) Nutzungsfläche (§ 28) 3,00 €. 
 

§ 37 
Entstehung der Beitragsschuld 

 
(1) Die Beitragsschuld entsteht:  
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1. In den Fällen des § 26 Abs. 1, sobald das Grundstück an die öffentliche Wasserversorgungs-
anlage angeschlossen werden kann.  
 
2. In den Fällen des § 26 Abs. 2 mit dem Anschluss, frühestens jedoch mit dessen Genehmi-
gung.  
 
3. In den Fällen des § 35 Abs. 1 Nr. 1 mit der Erteilung der Baugenehmigung bzw. dem Inkraft-
treten des Bebauungsplans oder einer Satzung i. S. von § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 BauGB.  
 
4. In den Fällen des § 35 Abs. 1 Nr. 2, wenn die Vergrößerung des Grundstücks im Grundbuch 
eingetragen ist, jedoch frühestens mit der Anzeige einer Nutzungsänderung gem. § 49 Abs. 3;  
 
5. In den Fällen des § 35 Abs. 1 Nr. 3, wenn das neugebildete Grundstück im Grundbuch 
eingetragen ist, jedoch frühestens mit der Anzeige einer Nutzungsänderung gem. § 49 Abs. 4; 
 
6. in den Fällen des § 35 Abs. 2 mit dem Wegfall der Voraussetzungen für eine Teilflächenab-
grenzung nach § 29 Abs. 1 Nr. 2 dieser Satzung und § 31 Abs. 1 Satz 2 KAG, insbesondere 
mit dem Inkrafttreten eines Bebauungsplanes oder einer Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz. 1 
BauGB, der Bebauung, der gewerblichen Nutzung oder des tatsächlichen Anschlusses von 
abgegrenzten Teilflächen, jedoch frühestens mit der Anzeige einer Nutzungsänderung gemäß 
§ 49 Abs. 5. 
 
(2) Für Grundstücke, die schon vor dem 1.4.1964 an die öffentliche Wasserversorgungsanla-
gen hätten angeschlossen werden können, jedoch noch nicht angeschlossen worden sind, 
entsteht die Beitragsschuld mit dem tatsächlichen Anschluss, frühestens mit dessen Geneh-
migung.  
 
(3)  Mittelbare Anschlüsse (zum Beispiel über bestehende Hausanschlüsse) stehen dem un-
mittelbaren Anschluss an öffentliche Wasserversorgungsanlagen gleich. 
 

§ 38 
Fälligkeit 

 
Der Wasserversorgungsbeitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheids 
fällig.  
 

§ 39 
Ablösung 

 
(1) Die Gemeinde kann, solange die Beitragsschuld noch nicht entstanden ist, mit dem Bei-
tragsschuldner die Ablösung des Wasserversorgungsbeitrages vereinbaren.  
 
(2) Der Betrag einer Ablösung bestimmt sich nach der Höhe der voraussichtlich entstehenden 
Beitragsschuld; die Ermittlung erfolgt nach den Bestimmungen dieser Satzung. 
 
(3) Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. 
 

IV. Benutzungsgebühren 
 

§ 40 
Erhebungsgrundsatz 

 
Die Gemeinde erhebt für die Benutzung der öffentlichen Wasserversorgungsanlagen Grund- 
und Verbrauchsgebühren. 
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§ 41 
Gebührenschuldner, öffentliche Last 

 
(1) Schuldner der Benutzungsgebühren ist der Anschlussnehmer. Bei Wohnungs- und Teilei-
gentum ist neben dem Anschlussnehmer auch der teilrechtsfähige Verband der Wohnungsei-
gentümergemeinschaft Gebührenschuldner. Beim Wechsel des Gebührenschuldners geht die 
Gebührenpflicht mit Beginn des auf den Übergang folgenden Kalendertages auf den neuen 
Gebührenschuldner über. 
 
(2) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 
 
(3) Die Gebührenschuld für die Grundgebühren nach § 42 und die Verbrauchsgebühren nach 
§ 43 ruhen als öffentliche Last im Falle des Absatz 1 Satz 1 auf dem Grundstück, dem Erbbau-
recht oder dem Wohnungs- oder Teileigentum (§ 2 Abs. 1) sowie im Falle des Abs. 1 Satz 2 
auf dem Wohnungs- bzw. Teileigentum. 
 

§ 42 
Grundgebühr 

 
(1) Die Grundgebühr wird gestaffelt nach der Zählergröße erhoben (Zählergebühr). Sie beträgt 
bei Wasserzählern mit einer Nenngröße von: 
 
 

Nenngröße Q 3 €/Monat 

4 1,10 

10 1,50 

16 2,00 

25 3,70 

40 (Ultraschallzähler) 14,00 

63 17 ,50 

 
Wird zur Feststellung des Verbrauchs von Wasser, das beim Herstellen von Bauwerken ver-
wendet wird, ein Bauwasserzähler verwendet, beträgt die monatliche Grundgebühr € 4,60. 
 
(2) Bei der Berechnung der Grundgebühr wird der Monat, in dem der Wasserzähler erstmals 
eingebaut oder endgültig ausgebaut wird, je als voller Monat gerechnet. 
 
(3) Für die Ausleihe eines beweglichen Zählers (Standrohr) beträgt die Grundgebühr € 4,60 je 
angefangenem Kalendertag sowie € 1,00 ab dem 15. Kalendertag. 
 
(4) Wird die Wasserlieferung wegen Wassermangels, Störungen im Betrieb, betriebsnotwen-
diger Arbeiten oder aus ähnlichen, nicht vom Anschlussnehmer zu vertretenden Gründen län-
ger als einen Monat unterbrochen, so wird für die Zeit der Unterbrechung (abgerundet auf volle 
Monate) keine Grundgebühr berechnet. 
 

§ 43 
Verbrauchsgebühren 

 
(1) Die Verbrauchsgebühr wird nach der gemessenen Wassermenge (§ 43) berechnet. Die 
Verbrauchsgebühr beträgt pro Kubikmeter € 2,14 Euro (netto). 
 
(2) Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher Wasserzähler verwendet, beträgt 
die Verbrauchsgebühr pro Kubikmeter € 2,85 Euro (netto). 
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§ 44 
Gemessene Wassermenge 

 
(1) Die nach § 21 gemessene Wassermenge gilt auch dann als Gebührenbemessungsgrund-
lage, wenn sie ungenutzt (etwa durch schadhafte Rohre, offenstehende Zapfstellen oder Rohr-
brüche hinter dem Wasserzähler) verlorengegangen ist. 
 
(2) Ergibt sich bei einer Zählerprüfung, dass der Wasserzähler über die nach der Eichordnung 
zulässigen Verkehrsfehlergrenzen hinaus falsch anzeigt, oder ist der Zähler stehen geblieben, 
so schätzt die Gemeinde den Wasserverbrauch gemäß § 162 Abgabenordnung. 
 

§ 45 
Verbrauchsgebühr bei Bauten 

 
(1) Wird bei der Herstellung von Bauwerken das verwendete Wasser nicht durch einen Was-
serzähler festgestellt, wird eine pauschale Verbrauchsgebühr erhoben. 
 
(2) Bemessungsgrundlage für die Gebühr ist folgender pauschaler Wasserverbrauch: 
 
1. Bei Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten von Gebäuden werden je 100 Kubikmeter umbau-
tem Raum 7 Kubikmeter als pauschaler Wasserverbrauch zugrunde gelegt; Gebäude mit we-
niger als 100 Kubikmeter umbautem Raum bleiben gebührenfrei. Bei Fertigbauweise werden 
der Ermittlung des umbauten Raumes nur die Keller- und Untergeschosse zugrunde gelegt. 
 
2. Bei Beton- und Backsteinbauten, die nicht unter Nr. 1 fallen, werden je angefangene 10 
Kubikmeter Beton- oder Mauerwerk 4 Kubikmeter als pauschaler Wasserverbrauch zugrunde 
gelegt; Bauwerke mit weniger als 10 Kubikmeter Beton- oder Mauerwerk bleiben gebührenfrei. 
 

§ 46 
Entstehung der Gebührenschuld 

 
(1) In den Fällen der §§ 42 und 43 Abs. 1 entsteht die Gebührenschuld für ein Kalenderjahr mit 
Ablauf des Kalenderjahres (Veranlagungszeitraum). Endet ein Benutzungsverhältnis vor Ab-
lauf des Veranlagungszeitraums, entsteht die Gebührenschuld mit Ende des Benutzungsver-
hältnisses. 
 
(2) In den Fällen des § 41 Abs. 1 Satz 2 entsteht die Gebührenschuld für den bisherigen An-
schlussnehmer mit Beginn des auf den Übergang folgenden Kalendertages; für den neuen 
Anschlussnehmer mit Ablauf des Kalenderjahres. 
 
(3) In den Fällen des § 43 Abs. 2 entsteht die Gebührenschuld mit der Beendigung der Bau-
maßnahme, spätestens mit Einbau einer Messeinrichtung nach § 21. 
 
(4) In den Fällen des § 45 entsteht die Gebührenschuld mit Beginn der Bauarbeiten. 
 

§ 47 
Vorauszahlungen 

 
(1) Solange die Gebührenschuld noch nicht entstanden ist, sind vom Gebührenschuldner Vo-
rauszahlungen auf die Grundgebühren nach § 42 und die Verbrauchsgebühren nach § 43 Abs. 
1 zu leisten. Die Vorauszahlungen entstehen zum 31.03., 30.06., 30.09. und 31.12. eines jeden 
Kalenderjahres. Beginnt die Gebührenpflicht während des Veranlagungszeitraumes, entste-
hen die Vorauszahlungen erstmalig zum folgenden in Satz 2 genannten Termin.  
 
(2) Jeder Vorauszahlung wird ein Viertel des Jahreswasserverbrauchs des Vorjahres und die 
Grundgebühr (§ 42) für drei Kalendermonate zugrunde gelegt. Beim erstmaligen Beginn der 
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Gebührenpflicht werden die Vorauszahlungen auf der Grundlage der Grundgebühr, des Ver-
brauchsgebührensatzes und des geschätzten Jahreswasserverbrauchs des laufenden Jahres 
ermittelt. 
 
(3) Die für den Veranlagungszeitraum entrichteten Vorauszahlungen werden auf die Gebüh-
renschuld für diesen Zeitraum angerechnet. 
 
(4) In den Fällen der §§ 43 Abs. 2 und 46 entfällt die Pflicht zur Vorauszahlung. 
 

§ 48 
Fälligkeit 

 
(1) Die Benutzungsgebühren sind innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Gebühren-
bescheides zur Zahlung fällig. Sind Vorauszahlungen (§ 46) geleistet worden, gilt dies nur, 
soweit die Gebührenschuld die geleisteten Vorauszahlungen übersteigt. Ist die Gebühren-
schuld kleiner als die geleisteten Vorauszahlungen, wird der Unterschiedsbetrag nach Be-
kanntgabe des Gebührenbescheids durch Aufrechnung oder Zurückzahlung ausgeglichen. 
 
(2) Die Vorauszahlungen werden zu den in § 47 Abs. 1 genannten Terminen zur Zahlung fällig. 
 

V. 
Anzeigepflichten, Ordnungswidrigkeiten, Haftung 

 
§ 49 

Anzeigepflichten 
 
(1) Binnen eines Monats sind der Gemeinde anzuzeigen: 
 
1. der Erwerb oder die Veräußerung eines an die öffentliche Wasserversorgung angeschlos-
senen Grundstücks; entsprechendes gilt beim Erbbaurecht sowie beim Wohnungs- und Teilei-
gentum; 
 
2. Erweiterungen oder Änderungen der Verbrauchsanlage sowie die Verwendung zusätzlicher 
Verbrauchseinrichtungen, soweit sich dadurch die Größen für die Gebührenbemessung än-
dern oder sich die vorzuhaltende Leistung wesentlich erhöht. 
 
(2) Anzeigepflichtig nach Abs. 1 Nr. 1 sind Veräußerer und Erwerber, nach Abs. 1 Nr. 2 der 
Anschlussnehmer. 
 
(3) Binnen eines Monats hat der Grundstückseigentümer der Stadt mitzuteilen, wenn das 
Grundstück mit Grundstücksflächen vereinigt wird, für die eine Beitragsschuld bisher nicht ent-
standen ist. 
 
(4) Binnen eines Monats hat der Grundstückseigentümer der Stadt mitzuteilen, wenn das 
Grundstück unter Einbeziehung von Teilflächen, für die eine Beitragsschuld bereits entstanden 
ist, neu gebildet wird. 
 
(5)  Binnen eines Monats hat der Anschlussnehmer der Stadt mitzuteilen, wenn die Vorausset-
zungen für Teilflächenabgrenzungen gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 2 dieser Satzung und § 31 Abs. 1 
Satz 2 KAG entfallen sind, insbesondere abgegrenzte Teilflächen gewerblich oder als Haus-
garten genutzt, tatsächlich an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossen oder auf ihnen 
genehmigungsfreie bauliche Anlagen errichtet werden. 
 
(6) Wird die rechtzeitige Anzeige schuldhaft versäumt, so haftet im Falle des Abs. 1 Nr. 1 der 
bisherige Gebührenschuldner für die Benutzungsgebühren, die auf den Zeitraum bis zum Ein-
gang der Anzeige bei der Gemeinde entfallen. 
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§ 50 

Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 142 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 
1. entgegen § 4 ein Grundstück nicht an die öffentliche Wasserversorgung anschließt, 
 
2. entgegen § 5 nicht seinen gesamten Wasserbedarf der öffentlichen Wasserversorgung ent-
nimmt, 
 
3. entgegen § 8 Abs. 1 Wasser an Dritte ohne schriftliche Zustimmung der Gemeinde weiter-
leitet, 
 
4. entgegen § 14 Abs. 5 Beschädigungen des Hausanschlusses nicht unverzüglich der Ge-
meinde mitteilt, 
 
5. entgegen § 17 Abs. 2 Anlagen unter Missachtung der Vorschriften der Satzung, anderer 
gesetzlicher oder behördlicher Bestimmungen sowie der anerkannten Regeln der Technik er-
richtet, erweitert, ändert oder unterhält, 
 
6. entgegen § 17 Abs. 4 Materialien und Geräte verwendet, die nicht entsprechend den aner-
kannten Regeln der Technik beschaffen sind, 
 
7. entgegen § 17 Abs. 54 Anlagen und Verbrauchseinrichtungen so betreibt, dass Störungen 
anderer Anschlussnehmer, störende Rückwirkungen auf Einrichtungen der Gemeinde bzw. 
Dritter oder Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers eintreten. 
 
8. entgegen § 19 Abs. 1 die Mängelbeseitigung der Gemeinde nicht angezeigt. 
 
(2) Ordnungswidrig im Sinne von § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 KAG handelt, wer vorsätzlich oder 
leichtfertig den Mitteilungspflichten nach § 21 Abs. 3 Satz 2 und § 49 Abs. 1 und 5 dieser 
Satzung nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig nachkommt. 
 

§ 51 
Haftung bei Versorgungsstörungen 

 
(1) Für Schäden, die ein Wasserabnehmer durch Unterbrechung der Wasserversorgung oder 
durch Unregelmäßigkeiten in der Belieferung erleidet, haftet die Gemeinde aus dem Benut-
zungsverhältnis oder unerlaubter Handlung im Falle 
 
1. der Tötung oder Verletzung des Körpers oder der Gesundheit des Wasserabnehmers, es 
sei denn, dass der Schaden von der Gemeinde oder einem ihrer Bediensteten oder einem 
Verrichtungsgehilfen weder vorsätzlich noch fahrlässig verursacht worden ist, 
 
2. der Beschädigung einer Sache, es sei denn, dass der Schaden weder durch Vorsatz noch 
durch grobe Fahrlässigkeit der Gemeinde oder eines ihrer Bediensteten oder eines Verrich-
tungsgehilfen verursacht worden ist, 
 
3. eines Vermögensschadens, es sei denn, dass dieser weder durch Vorsatz noch durch grobe 
Fahrlässigkeit eines vertretungsberechtigten Organs der Gemeinde verursacht worden ist. 
 
§ 831 Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist nur bei vorsätzlichem Handeln von 
Verrichtungsgehilfen anzuwenden. 
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(2) Abs. 1 ist auch auf Ansprüche von Wasserabnehmern anzuwenden, die diese gegen ein 
drittes Wasserversorgungsunternehmen aus unerlaubter Handlung geltend machen. Die Ge-
meinde ist verpflichtet, den Wasserabnehmern auf Verlangen über die mit der Schadensver-
ursachung durch ein drittes Unternehmen zusammenhängenden Tatsachen insoweit Auskunft 
zu geben, als sie ihr bekannt sind oder von ihr in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können 
und ihre Kenntnis zur Geltendmachung des Schadensersatzes erforderlich ist. 
 
(3) Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter 16 Euro. 
 
(4) Ist der Anschlussnehmer berechtigt, das gelieferte Wasser an einen Dritten weiterzuleiten 
(§ 8 Abs. 1), und erleidet dieser durch Unterbrechung der Wasserversorgung oder durch Un-
regelmäßigkeiten in der Belieferung einen Schaden, so haftet die Gemeinde dem Dritten ge-
genüber in demselben Umfang wie dem Wasserabnehmer aus dem Benutzungsverhältnis. 
 
(5) Leitet der Anschlussnehmer das gelieferte Wasser an einen Dritten weiter, so hat er im 
Rahmen seiner rechtlichen Möglichkeiten sicherzustellen, dass der Dritte aus unerlaubter 
Handlung keine weitergehenden Schadensersatzansprüche erheben kann, als sie in den Ab-
sätzen 1 bis 3 vorgesehen sind. Die Gemeinde weist den Anschlussnehmer darauf bei Begrün-
dung des Benutzungsverhältnisses besonders hin. 
 
(6) Der Wasserabnehmer hat den Schaden unverzüglich der Gemeinde oder, wenn dieses 
feststeht, dem ersatzpflichtigen Unternehmen mitzuteilen. Leitet der Anschlussnehmer das ge-
lieferte Wasser an einen Dritten weiter, so hat er diese Verpflichtung auch dem Dritten aufzu-
erlegen. 
 

§ 52 
Haftung von Wasserabnehmern und Anschlussnehmern 

 
(1) Der Wasserabnehmer haftet für schuldhaft verursachte Schäden, die insbesondere infolge 
einer unsachgemäßen Benutzung oder den Bestimmungen dieser Satzung zuwiderlaufenden 
Benutzung oder Bedienung der Anlagen zur Wasserversorgung entstehen. Der Anschlussneh-
mer haftet für Schäden, die auf den mangelhaften Zustand seiner Anlage (§ 17) zurückzufüh-
ren sind. 
 
(2) Der Haftende hat die Gemeinde von Ersatzansprüchen Dritter freizustellen, die wegen sol-
cher Schäden geltend gemacht werden. Sind Ansprüche auf Mängel an mehreren Verbrauchs-
anlagen zurückzuführen, so haften die Wasserabnehmer als Gesamtschuldner. 
 

VI. 
Steuern, Übergangs- und Schlussbestimmungen 

 
§ 53 

Umsatzsteuer 
 
Soweit die Leistungen, die den in dieser Satzung festgelegten Abgaben, Kostenersätzen und 
sonstigen Einnahmen (Entgelten) zugrunde liegen, umsatzsteuerpflichtig sind, tritt zu den Ent-
gelten noch die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) in der im Umsatzsteuergesetz jeweils festge-
legten Höhe. 
 

§ 54 
Inkrafttreten 

 
(1) Soweit Abgabeansprüche nach dem bisherigen Satzungsrecht bereits entstanden sind, gel-
ten anstelle dieser Satzung die Satzungsbestimmungen, die im Zeitpunkt des Entstehens der 
Abgabeschuld gegolten haben. 
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(2) Diese Satzung tritt am 1. Januar 2025 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Wasserabgabesatzung 
vom 17.7.2001 (mit allen späteren Änderungen) außer Kraft. 
 
 
Teningen, den 
 
Heinz-Rudolf Hagenacker 
Bürgermeister 
 
 
Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Sat-
zung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch 
innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu be-
zeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Ge-
nehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.  
 
 
 

8. 
Neufassung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung 
(Abwassersatzung - AbwS) 
Vorlage: 542/2024 
 
Die Erschließungsbeitrags-, Wasserversorgungs- und Abwassersatzung in ihren ur-
sprünglichen Fassungen sind am 1. Januar 2002 in Kraft getreten. 
Mit der Überarbeitung der Satzungen, in Anlehnung an das Satzungsmuster des 
Städte- und Gemeindetages Baden-Württemberg, wurde die Kanzlei für Kommunal-
entwicklung, Rechtsanwälte Spahn und Schöneweiß beauftragt. 
 
Eine Berechnung der Beiträge soll zukünftig nach der Nutzfläche erfolgen. Dies ist 
zwischenzeitlich die gängigere Berechnungsgrundlage und auch für den Beitragszah-
ler nachvollziehbarer. 
 
Die ausgearbeitete Abwassersatzung (Stand 14. November 2024) wurde den Gremi-
enmitgliedern zur Verfügung gestellt. 
 
Diese Satzung tritt zum 1. Januar 2025 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Abwassersat-
zung vom 1. Januar 2002 (mit allen späteren Änderungen) außer Kraft.  
 
Nach ausführlicher Erläuterung hat der Gemeinderat auf Vorschlag des Techni-
schen Ausschusses mit dem 
 

Abstimmungsergebnis 
Ja Nein Enthaltungen 

18 0 0 

 
folgende Satzung beschlossen: 
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Gemeinde Teningen 
Landkreis Emmendingen 
 

Satzung 
über die öffentliche Abwasserbeseitigung 

(Abwassersatzung - AbwS) 
der Gemeinde Teningen 

 
Aufgrund von § 46 Abs. 4 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg (WG), §§ 4 und 11 der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 und 42 des 
Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat der Ge-
meinde Teningen am 10.12.2024 folgende Satzung beschlossen: 
 

I. 
Allgemeine Bestimmungen 

 
§ 1 

Öffentliche Einrichtung 
 
1) Die Gemeinde Teningen betreibt die Beseitigung des in ihrem Gebiet angefallenen Abwas-
sers als eine öffentliche Einrichtung. Voraussetzung für die Beseitigung ist, dass das Abwasser 
über eine Grundstücksentwässerungsanlage in die öffentliche Abwasseranlage gelangt oder 
zu einer öffentlichen Abwasserbehandlungsanlage gebracht (angeliefert) wird. 
 
2) Die Gemeinde kann die Abwasserbeseitigung ganz oder teilweise durch Dritte vornehmen 
lassen. 
 
3) Ein Rechtsanspruch auf Herstellung, Erweiterung oder Änderung der öffentlichen Abwas-
seranlagen besteht nicht. 
 

§ 2 
Begriffsbestimmungen 

 
1) Abwasser ist das durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen oder sonstigen Ge-
brauch in seinen Eigenschaften veränderte Wasser und das bei Trockenwetter damit zusam-
men abfließende Wasser (Schmutzwasser) sowie das von Niederschlägen aus dem Bereich 
von bebauten oder befestigten Flächen gesammelt abfließende Wasser (Niederschlagswas-
ser). Als Schmutzwasser gelten auch die aus Anlagen zum Behandeln, Lagern und Ablagern 
von Abfällen austretenden und gesammelten Flüssigkeiten. 
 
2) Öffentliche Abwasseranlagen haben den Zweck, dass im Gemeindegebiet angefallene Ab-
wasser zu sammeln, den Abwasserbehandlungsanlagen zuzuleiten und zu reinigen. Öffentli-
che Abwasseranlagen sind insbesondere die öffentlichen Kanäle, Regenrückhaltebecken, Re-
genüberlauf- und Regenklärbecken, Retentionsbodenfilter, Abwasserpumpwerke, Kläranlagen 
und Versickerungs- und Rückhalteanlagen für Niederschlagswasser (u.a. Mulden- und Rigo-
lensysteme, Sickermulden/-teiche/-schächte), soweit sie nicht Teil der Grundstücksentwässe-
rungsanlage sind sowie offene und geschlossene Gräben, soweit sie von der Gemeinde zur 
öffentlichen Abwasserbeseitigung benutzt werden.  Zu den öffentlichen Abwasseranlagen ge-
hören auch Anlagen zur Ableitung von Grund- und Drainagewasser, durch die die öffentlichen 
Abwasseranlagen entlastet werden (§ 17 Abs. 1 Nr. 1 KAG), für die Abwasserbeseitigung her-
gestellte künstliche Gewässer, auch wenn das eingeleitete Abwasser nur dem natürlichen 
Wasserkreislauf überlassen wird (§ 17 Abs. 1 Nr. 1 KAG) sowie der Teil der Hausanschluss-
leitung, der im Bereich des öffentlichen Verkehrs und Grünflächen verläuft (Grundstücksan-
schluss). 
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3) Grundstücksentwässerungsanlagen sind alle Einrichtungen, die der Sammlung, Vorbehand-
lung, Prüfung und Ableitung des Abwassers bis zur öffentlichen Abwasseranlage dienen. Dazu 
gehören insbesondere Leitungen, die im Erdreich oder im Fundamentbereich verlegt sind und 
das Abwasser dem Grundstücksanschluss zuführen (Grundleitungen), Prüfschächte sowie 
Pumpanlagen bei einer Abwasserdruckentwässerung und Versickerungs- und Rückhalteanla-
gen für Niederschlagswasser, soweit sie sich auf privaten Grundstücksflächen befinden. 
 
4) Notüberläufe sind Entlastungsbauwerke für außerplanmäßige Ableitungen in die öffentli-
chen Abwasseranlagen; sie sind so auszulegen, dass eine Einleitung nur in Ausnahmesituati-
onen (z.B. Starkregen) erfolgt. Drosseleinrichtungen dienen der gleichmäßigen und reduzier-
ten (gedrosselten) Ableitung von Abwasser in den öffentlichen Kanal.  
 

II. 
Anschluss und Benutzung 

 
§ 3 

Berechtigung und Verpflichtung zum Anschluss und zur Benutzung 
 
1) Die Eigentümer von Grundstücken, auf denen Abwasser anfällt, sind nach näherer Bestim-
mung dieser Satzung berechtigt und verpflichtet, ihre Grundstücke an die öffentlichen Abwas-
seranlagen anzuschließen, diese zu benutzen und das gesamte auf den Grundstücken anfal-
lende Abwasser der Gemeinde im Rahmen des § 46 Abs.1 und Abs. 2 WG zu überlassen. Der 
Erbbauberechtigte oder sonst dinglich zur baulichen Nutzung des Grundstücks Berechtigte tritt 
an die Stelle des Eigentümers. 
 
2) Die Benutzungs- und Überlassungspflicht nach Abs. 1 trifft auch die sonst zur Nutzung eines 
Grundstücks oder einer Wohnung berechtigten Personen. 
 
3) Bebaute Grundstücke sind anzuschließen, sobald die für sie bestimmten öffentlichen Ab-
wasseranlagen betriebsfertig hergestellt sind. Wird die öffentliche Abwasseranlage erst nach 
Errichtung einer baulichen Anlage hergestellt, so ist das Grundstück innerhalb von sechs Mo-
naten nach der betriebsfertigen Herstellung anzuschließen. 
 
4) Unbebaute Grundstücke sind anzuschließen, wenn der Anschluss im Interesse der öffentli-
chen Gesundheitspflege, des Verkehrs oder aus anderen Gründen des öffentlichen Wohls ge-
boten ist. 
 

§ 4 
Anschlussstelle, vorläufiger Anschluss 

 
1) Wenn der Anschluss eines Grundstücks an die nächste öffentliche Abwasseranlage technisch 
unzweckmäßig oder die Ableitung des Abwassers über diesen Anschluss für die öffentliche Ab-
wasseranlage nachteilig wäre, kann die Gemeinde verlangen oder gestatten, dass das Grund-
stück an eine andere öffentliche Abwasseranlage angeschlossen wird. 
 
2) Ist die für ein Grundstück bestimmte öffentliche Abwasseranlage noch nicht hergestellt, kann 
die Gemeinde den vorläufigen Anschluss an eine andere öffentliche Abwasseranlage gestatten 
oder verlangen. 
 

§ 5 
Befreiungen 

 
Von der Verpflichtung zum Anschluss seines Grundstücks an die öffentliche Abwasserbeseiti-
gung und von der Pflicht zur Benutzung deren Einrichtungen ist aufgrund § 46 Abs. 5 Satz 1 
WG der nach § 3 Abs. 1 und 2 Verpflichtete auf Antrag insoweit und solange zu befreien, als 
ihm der Anschluss bzw. die Benutzung wegen seines die öffentlichen Belange überwiegenden 
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privaten Interesses an der eigenen Beseitigung des Abwassers nicht zugemutet werden kann 
und die Befreiung wasserwirtschaftlich unbedenklich ist. 
 

§ 6 
Allgemeine Ausschlüsse 

 
1) Von der öffentlichen Abwasserbeseitigung sind sämtliche Stoffe ausgeschlossen, die die 
Reinigungswirkung der Klärwerke, den Betrieb der Schlammbehandlungsanlagen, die 
Schlammbeseitigung oder die Schlammverwertung beeinträchtigen, die öffentlichen Abwas-
seranlagen angreifen, ihre Funktionsfähigkeit oder Unterhaltung behindern, erschweren oder 
gefährden können oder die den in öffentlichen Abwasseranlagen arbeitenden Personen oder 
dem Vorfluter schaden können. Dies gilt auch für Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe. 
 
2) Insbesondere sind ausgeschlossen 
 
a) Stoffe − auch im zerkleinerten Zustand −, die zu Ablagerungen oder Verstopfungen in den 
öffentlichen Abwasseranlagen führen können (zum Beispiel Kehricht, Schutt, Asche, Zellstoffe, 
Mist, Schlamm, Sand, Glas, Kunststoffe, Textilien, Küchenabfälle, Schlachtabfälle, Haut- und 
Lederabfälle, Tierkörper, Panseninhalt, Schlempe, Trub, Trester und hefehaltige Rückstände); 
 
b) feuergefährliche, explosive, giftige, fett- oder ölhaltige Stoffe (zum Beispiel Benzin, Heizöl, 
Karbid, Phenole, Öle und Fette, Öl-/Wasseremulsionen, Säuren, Laugen, Salze, Reste von 
Pflanzenschutzmitteln oder vergleichbaren Chemikalien, Blut aus Schlachtungen, mit Krank-
heitskeimen behaftete oder radioaktive Stoffe) sowie Arzneimittel; 
 
c) Jauche, Gülle, Abgänge aus Tierhaltungen, Silosickersaft und Molke; 
 
d) faulendes und sonst übelriechendes Abwasser (zum Beispiel milchsaure Konzentrate, 
Krautwasser); 
 
e) Abwasser, das schädliche oder belästigende Gase oder Dämpfe verbreiten kann; 
 
f) Abwasser, das einem wasserrechtlichen Bescheid nicht entspricht; 
 
g) Abwasser, dessen Beschaffenheit oder Inhaltsstoffe über den Richtwerten des Anhangs A. 
1 des Merkblatts DWA-M 115−2 vom Februar 2013 (Herausgeber/Vertrieb: Deutsche Vereini-
gung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. − DWA −, Theodor-Heuss-Allee 17, 
53773 Hennef) liegen. 
 
3) Die Gemeinde kann im Einzelfall über die nach Absatz 2 einzuhaltenden Anforderungen 
hinausgehende Anforderungen stellen, wenn dies für den Betrieb der öffentlichen Abwasser-
anlagen erforderlich ist. 
 
4) Die Gemeinde kann im Einzelfall Ausnahmen von den Bestimmungen der Absätze 1 und 2 
zulassen, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen, die Versagung der Ausnahme im 
Einzelfall eine unbillige Härte bedeuten würde und der Antragsteller eventuell entstehende 
Mehrkosten übernimmt. 
 

§ 7 
Ausschlüsse im Einzelfall, Mehrkostenvereinbarung 

 
1) Die Gemeinde kann im Einzelfall Abwasser von der öffentlichen Abwasserbeseitigung aus-
schließen, 
 
a) dessen Sammlung, Fortleitung oder Behandlung im Hinblick auf den Anfallort oder wegen 
der Art oder Menge des Abwassers unverhältnismäßig hohen Aufwand verursachen würde; 



401 

 
b) das nach den allgemein anerkannten Regeln der Abwassertechnik nicht mit häuslichen Ab-
wässern gesammelt, fortgeleitet oder behandelt werden kann. 
 
2) Die Gemeinde kann im Falle des Absatzes 1 den Anschluss und die Benutzung gestatten, 
wenn der Grundstückseigentümer die für den Bau und Betrieb der öffentlichen Abwasseranla-
gen entstehenden Mehrkosten übernimmt und auf Verlangen angemessene Sicherheit leistet. 
 
3) Schließt die Gemeinde in Einzelfällen Abwasser von der Beseitigung aus, bedarf dies der 
Zustimmung der Wasserbehörde (§ 46 Abs.4 Satz 2 WG). 
 

§ 8 
Einleitungsbeschränkungen 

 
1) Die Gemeinde kann im Einzelfall die Einleitung von Abwasser von einer Vorbehandlung 
oder Speicherung abhängig machen, wenn seine Beschaffenheit oder Menge dies insbeson-
dere im Hinblick auf den Betrieb der öffentlichen Abwasseranlagen oder auf sonstige öffentliche 
Belange erfordert. 
 
2) Fäkalienhaltiges Abwasser darf in öffentliche Abwasseranlagen, die nicht an eine öffentliche 
Kläranlage angeschlossen sind, nur nach ausreichender Vorbehandlung eingeleitet werde 
 
3) Die Einleitung von Abwasser, das der Beseitigungspflicht nicht unterliegt und von sonstigem 
Wasser bedarf der schriftlichen Genehmigung der Gemeinde. 
 

§ 9 
Eigenkontrolle 

 
1) Die Gemeinde kann verlangen, dass auf Kosten des Verpflichteten (nach § 3 Absätze 1 und 
2) Vorrichtungen zur Messung und Registrierung der Abflüsse und der Beschaffenheit der Ab-
wässer sowie zur Bestimmung der Schadstofffracht in die Grundstücksentwässerungsanlage 
eingebaut oder an sonst geeigneter Stelle auf dem Grundstück angebracht, betrieben und in 
ordnungsgemäßem Zustand gehalten werden. 
 
2) Die Gemeinde kann auch verlangen, dass eine Person bestimmt wird, die für die Bedienung 
der Anlage und für die Führung des Betriebstagebuchs verantwortlich ist. Das Betriebstagebuch 
ist mindestens drei Jahre lang, vom Datum der letzten Eintragung oder des letzten Beleges  
angerechnet, aufzubewahren und der Gemeinde auf Verlangen vorzulegen. 
 

§ 10 
Abwasseruntersuchungen 

 
1) Die Gemeinde kann beim Verpflichteten Abwasseruntersuchungen vornehmen. Sie be-
stimmt, in welchen Abständen die Proben zu entnehmen sind, durch wen sie zu entnehmen 
sind und wer sie untersucht. Für das Zutrittsrecht gilt § 21 Abs. 2 entsprechend. 
 
2) Wenn bei einer Untersuchung des Abwassers Mängel festgestellt werden, hat der Verpflich-
tete diese unverzüglich zu beseitigen. 
 

§ 11 
Grundstücksbenutzung 

 
Die Grundstückseigentümer können bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 93 Wasser-
haushaltsgesetz (WHG) durch die Gemeinde verpflichtet werden, für Zwecke der öffentlichen 
Abwasserbeseitigung das Verlegen von Kanälen einschließlich Zubehör zur Ab- und Fortlei-
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tung von Abwasser über ihre Grundstücke zu dulden. Die Grundstückseigentümer haben ins-
besondere den Anschluss anderer Grundstücke an die Anschlussleitung zu ihren Grundstü-
cken zu dulden.  
 

III. 
Grundstücksanschlüsse, Grundstücksentwässerungsanlagen 

 
§ 12 

Grundstücksanschlüsse 
 
1) Grundstücksanschlüsse (§ 2 Abs. 2) werden ausschließlich von der Gemeinde hergestellt, 
unterhalten, erneuert, geändert, abgetrennt und beseitigt. 
 
2) Art, Zahl und Lage der Grundstücksanschlüsse sowie deren Änderung werden nach Anhö-
rung des Grundstückseigentümers und unter Wahrung seiner berechtigten Interessen von der 
Gemeinde bestimmt. Die Gemeinde stellt die für den erstmaligen Anschluss eines Grundstücks 
notwendigen Grundstücksanschlüsse bereit; diese Kosten sind durch den Abwasserbeitrag für 
den öffentlichen Abwasserkanal (§ 33) abgegolten. 
 
3) Jedes Grundstück, das erstmalig an die öffentlichen Abwasseranlagen angeschlossen wird, 
erhält einen Grundstücksanschluss; werden Grundstücke im Trennverfahren entwässert, gel-
ten die beiden Anschlüsse als ein Grundstücksanschluss. Die Gemeinde kann mehr als einen 
Grundstücksanschluss herstellen, soweit sie es für technisch notwendig hält. In besonders be-
gründeten Fällen (z.B. Sammelgaragen, Reihenhäuser) kann die Gemeinde den Anschluss 
mehrerer Grundstücke über einen gemeinsamen Grundstücksanschluss vorschreiben oder auf 
Antrag zulassen. 
 

§ 13 
Sonstige Anschlüsse 

 
1) Die Gemeinde kann auf Antrag des Grundstückseigentümers weitere Grundstücksanschlüsse 
sowie vorläufige oder vorübergehende Anschlüsse herstellen. Als weitere Grundstücksan-
schlüsse gelten auch Anschlusskanäle für Grundstücke, die nach Entstehen der Beitragspflicht 
(§ 35) neu gebildet werden. 
 
2) Die Kosten der Herstellung, Unterhaltung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung der 
in Abs. 1 genannten Grundstücksanschlüsse hat der Grundstückseigentümer der Gemeinde 
zu erstatten. Zu diesen Kosten gehören auch die Aufwendungen für die Wiederherstellung des 
alten Zustands auf den durch die Arbeiten beanspruchten Flächen. 
 
3) Der Erstattungsanspruch entsteht mit der endgültigen Herstellung des Grundstücksan-
schlusses, im Übrigen mit der Beendigung der Maßnahme. Der Erstattungsanspruch wird bin-
nen eines Monats nach Bekanntgabe des Abgabenbescheids fällig. 
 

§ 14 
Private Grundstücksanschlüsse 

 
1) Private Grundstücksanschlüsse sind vom Grundstückseigentümer auf eigene Kosten zu un-
terhalten, zu ändern, zu erneuern und zu beseitigen. 
 
2) Entspricht ein Grundstücksanschluss nach Beschaffenheit und Art der Verlegung den allge-
mein anerkannten Regeln der Technik und etwaigen zusätzlichen Bestimmungen der Ge-
meinde, und verzichtet der Grundstückseigentümer schriftlich auf seine Rechte an der Leitung, 
so ist der Grundstücksanschluss auf sein Verlangen von der Gemeinde zu übernehmen. Dies 
gilt nicht für Leitungen im Außenbereich (§ 35 BauGB). 
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3) Unterhaltungs-, Änderungs-, Erneuerungs- und Beseitigungsarbeiten an privaten Grund-
stücksanschlüssen (Abs. 1) sind der Gemeinde vom Grundstückseigentümer mindestens 14 
Tage vorher anzuzeigen. 
 

§ 15 
Genehmigungen 

 
1) Der schriftlichen Genehmigung der Gemeinde bedürfen 
 
a) die Herstellung der Grundstücksentwässerungsanlagen, deren Anschluss sowie deren Än-
derung; 
 
b) die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlagen sowie die Änderung der Benutzung. 
 
Bei vorübergehenden oder vorläufigen Anschlüssen wird die Genehmigung widerruflich oder 
befristet ausgesprochen. 
 
2) Einem unmittelbaren Anschluss steht der mittelbare Anschluss (z.B. über bestehende 
Grundstücksentwässerungsanlagen) gleich. 
 
3) Aus dem Antrag müssen auch Art, Zusammensetzung und Menge der anfallenden Abwäs-
ser, die vorgesehene Behandlung der Abwässer und die Bemessung der Anlagen ersichtlich 
sein. Außerdem sind dem Antrag folgende Unterlagen beizufügen: 
 
a) Lageplan im Maßstab 1:500 mit Einzeichnung sämtlicher auf dem Grundstück bestehender 
Gebäude sowie Art und Größe anzuschließender versiegelter Flächen, der Straße, der 
Schmutz- und Regenwasseranschlussleitungen, der vor dem Grundstück liegenden Stra-
ßenkanäle und der etwa vorhandenen weiteren Entwässerungsanlagen, Brunnen, Gruben 
usw. 
 
b) Grundrisse im Maßstab 1:100 aller Geschosse der einzelnen anzuschließenden Gebäude 
mit Einzeichnung der anzuschließenden Entwässerungsteile, der Dachableitung einschließlich 
möglicher Dachbegrünungen und aller Entwässerungsleitungen unter Angabe des Materials, 
der lichten Weite und der Absperrschieber oder Rückstauverschlüsse, Hebe- und Abscheider-
anlagen und alle übrigen Anlageteile.  
 
c) Systemschnitte der zu entwässernden Gebäudeteile im Maßstab 1:100 in der Richtung der 
Hauptleitungen (mit Angabe der Hauptleitungen und der Fallrohre, der Dimensionen und der 
Gefällverhältnisse, der Höhenlage, der Entwässerungsanlage und des Straßenkanals der 
Grundwasserganglinien NHW, MHW, HHW bezogen auf Normalnull). 
 
d) im Falle einer beabsichtigten Versickerung von auf Dachflächen und befestigten Grund-
stücksflächen anfallendem Niederschlagswasser auf dem eigenen Grundstück zusätzlich fol-
gende Planungsunterlagen: ein Erläuterungsbericht, ein Übersichtslageplan, eine Bemessung 
der Versickerungsanlage nach dem DWA-DVWK-Arbeitsblatt A 138, Ermittlungen der Wasser-
menge (unter Angabe des Bemessungsregens, der Flächengrößen, der Art der Flächenbefes-
tigung), ein Lageplan im Maßstab 1: 500 mit Darstellung der Entwässerung einschließlich der 
Versickerungsanlagen sowie eine Detailzeichnung der Versickerungsanlage.  
 
e) Alle Unterlagen sollten auch digital eingereicht werden an die E-Mail-Adresse: info@tenin-
gen.de. 
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§ 16 
Regeln der Technik 

 
Grundstücksentwässerungsanlagen sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
herzustellen und zu unterhalten und zu betreiben. Allgemein anerkannte Regeln der Technik sind 
insbesondere die technischen Bestimmungen für den Bau, den Betrieb und die Unterhaltung von 
Abwasseranlagen und die Einleitungsstandards, die die oberste Wasserbehörde durch öffentli-
che Bekanntmachung einführt. Von den allgemein anerkannten Regeln der Technik kann ab-
gewichen werden, wenn den Anforderungen auf andere Weise ebenso wirksam entsprochen 
wird. 
 

§ 17 
Herstellung, Änderung und Unterhaltung der Grundstücksentwässerungsanlagen 

 
1) Die Grundstücksentwässerungsanlagen sind vom Grundstückseigentümer auf seine Kosten 
herzustellen, zu unterhalten, zu ändern, zu erneuern und nach Bedarf gründlich zu reinigen. 
 
2) Die Gemeinde kann, zusammen mit dem Grundstücksanschluss, einen Teil der Grundstück-
sentwässerungsanlage, vom Grundstücksanschluss bis einschließlich des Prüfschachts, her-
stellen oder erneuern. Die insoweit entstehenden Kosten hat der Grundstückseigentümer zu tra-
gen. § 13 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 gelten entsprechend. 
 
3) Grundleitungen sind in der Regel mit mindestens 150 mm Nennweite auszuführen. Der 
letzte Schacht mit Reinigungsrohr (Prüfschacht) ist so nahe wie technisch möglich an die 
öffentliche Abwasseranlage zu setzen; er muss stets zugänglich und bis auf Rückstauebene (§ 
20) wasserdicht ausgeführt sein. Schmutzwasser- und Regenwasserschacht sind mit 1 Meter 
Durchmesser auf dem Grundstück zu errichten. Die Grundstücksentwässerungsanlagen, ins-
besondere die Vorbehandlungsanlagen, Revisionsschächte (Prüfschacht), Rückstauver-
schlüsse sowie Abwasserbehandlungsanlagen müssen auch nach der Inbetriebnahme stets 
zugänglich sein. 
 
4) Wird eine Grundstücksentwässerungsanlage - auch vorübergehend - außer Betrieb gesetzt, 
so kann die Gemeinde den Grundstücksanschluss verschließen oder beseitigen. Die Kosten 
trägt der Grundstückseigentümer. § 13 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 gelten entsprechend. Die Ge-
meinde kann die in Satz 1 genannten Maßnahmen auf den Grundstückseigentümer übertra-
gen. 
 

§ 18 
Abscheider, Hebeanlagen, Pumpen, Zerkleinerungsgeräte 

 
1) Bei Grundstücken, auf denen Fette, Leichtflüssigkeiten wie Benzin und Benzol sowie Öle 
oder Ölrückstände in das Abwasser gelangen können, sind Vorrichtungen zur Abscheidung 
dieser Stoffe aus dem Abwasser (Abscheider mit dazugehörenden Schlammfängen) einzu-
bauen, zu betreiben, zu unterhalten und zu erneuern. Die Abscheider mit den dazugehörenden 
Schlammfängen sind vom Grundstückseigentümer in regelmäßigen Zeitabständen, darüber 
hinaus bei besonderem Bedarf zu leeren und zu reinigen. Bei schuldhafter Säumnis ist er der 
Gemeinde gegenüber schadensersatzpflichtig. Für die Beseitigung/Verwertung der anfallenden 
Stoffe gelten die Vorschriften über die Abfallentsorgung. Der Grundstückseigentümer hat der 
Gemeinde unverzüglich mitzuteilen, wenn Abscheider nicht mehr benötigt werden oder zum 
Zwecke der Erneuerung oder Unterhaltung vorübergehend außer Betrieb genommen werden 
sollen. 
 
2) Die Gemeinde kann vom Grundstückseigentümer im Einzelfall den Einbau und den Betrieb 
einer Abwasserhebeanlage verlangen, wenn dies für die Ableitung des Abwassers notwendig ist; 
dasselbe gilt für Pumpanlagen auf Grundstücken, die an Abwasserdruckleitungen angeschlos-
sen werden. § 16 bleibt unberührt. 
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3) Zerkleinerungsgeräte für Küchenabfälle, Müll, Papier und dergleichen sowie Handtuchspen-
der mit Spülvorrichtung dürfen nicht an Grundstücksentwässerungsanlagen angeschlossen wer-
den. 
 

§ 19 
Kleinkläranlagen 

 
Kleinkläranlagen, geschlossene Gruben und Sickeranlagen sind unverzüglich außer Betrieb zu 
setzen, sobald das Grundstück an eine öffentliche Kläranlage angeschlossen ist. Die Kosten 
für die Stilllegung trägt der Grundstückseigentümer selbst. 
 

§ 20 
 Sicherung gegen Rückstau 

 
1) Abwasseraufnahmeeinrichtungen der Grundstücksentwässerungsanlagen, insbesondere 
Toiletten mit Wasserspülung, Bodenabläufe, Ausgüsse, Spülen, Waschbecken, die tiefer als 
die Rückstauebene liegen, müssen vom Grundstückseigentümer auf eigene Kosten gegen 
Rückstau gesichert werden.  
 
2) Im Übrigen hat der Grundstückseigentümer für rückstaufreien Abfluss des Abwassers zu 
sorgen. 
 

§ 21 
Abnahme und Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlagen, 

Zutrittsrecht, Indirekteinleiterkataster 
 
1) Die Grundstücksentwässerungsanlage darf erst in Betrieb genommen werden, wenn der 
Bauherr der Gemeinde eine Bescheinigung des Bauleiters oder des ausführenden Unterneh-
mers vorgelegt hat, mit der die Herstellung der Grundstücksentwässerungsanlage entspre-
chend der Genehmigung (Entwässerungsgenehmigung oder Baugenehmigung) sowie die 
Dichtheit der Grundleitungen bestätigt werden. Anstelle der Vorlage der Bescheinigung über 
die Herstellung der Grundstücksentwässerungsanlage entsprechend der Genehmigung kann 
der Bauherr eine Abnahme durch die Gemeinde beantragen; die Abnahme hat vor der Inbe-
triebnahme der Grundstücksentwässerungsanlage und vor der Verfüllung der Rohrgräben zu 
erfolgen; die Vorlage der Bescheinigung über die Dichtheit der Grundleitungen bleibt unbe-
rührt. Die Bescheinigung nach Satz 1 und die Abnahme nach Satz 2 befreien den Bauherrn, 
den Planverfasser, den Bauleiter und den ausführenden Unternehmer nicht von ihrer Verant-
wortlichkeit für die vorschriftsmäßige und fehlerfreie Ausführung der Arbeiten. 
 
2) Die Gemeinde ist berechtigt, die Grundstücksentwässerungsanlagen zu prüfen. Die Grund-
stückseigentümer und Besitzer (nach § 3 Abs. 1 und 2) sind verpflichtet, die Prüfungen zu 
dulden und dabei Hilfe zu leisten. Sie haben den zur Prüfung des Abwassers notwendigen 
Einblick in die Betriebsvorgänge zu gewähren und die sonst erforderlichen Auskünfte zu ertei-
len. Die mit der Überwachung der Anlagen beauftragten Personen dürfen Grundstücke zum 
Zwecke der Prüfung der Einhaltung der Satzungsbestimmungen betreten.  
 
3) Werden bei der Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlagen Mängel festgestellt, hat sie 
der Grundstückseigentümer unverzüglich zu beseitigen. 
 
4) Die Gemeinde ist nach § 49 Abs. 1 WG in Verbindung mit der Eigenkontrollverordnung des 
Landes verpflichtet, Betriebe, von deren Abwasseranfall nach Beschaffenheit und Menge ein 
erheblicher Einfluss auf die öffentliche Abwasserbehandlungsanlage zu erwarten ist, in einem 
sogenannten Indirekteinleiterkataster zu erfassen. Dieses wird bei der Gemeinde geführt und 
wird auf Verlangen der Wasserbehörde vorgelegt. Die Verantwortlichen dieser Betriebe sind 
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verpflichtet, die Gemeinde auf deren Anforderung hin die für die Erstellung des Indirektein-
leiterkatasters erforderlichen Angaben zu machen. Dabei handelt es sich um folgende Anga-
ben: Name des Betriebes, Produktion (Art, Umfang), Abwassermenge (m³/d) ggf. pro Ein-
zeleinleitung, Art der Abwasserbehandlungsanlage(n), (Haupteinsatzstoffe, Hauptwasserin-
haltsstoffe) und Verantwortliche im Betrieb (Name, Telefonnummer). Die Gemeinde wird dabei 
die Geheimhaltungspflicht von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen sowie die Belange des 
Datenschutzes beachten. 
 

IV. 
Abwasserbeitrag 

 
§ 22 

Erhebungsgrundsatz 
 
Die Gemeinde erhebt zur teilweisen Deckung ihres Aufwands für die Anschaffung, Herstellung 
und den Ausbau der öffentlichen Abwasseranlagen einen Abwasserbeitrag für den öffentlichen 
Abwasserkanal.  
 

§ 23 
Gegenstand der Beitragspflicht 

 
1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, für die eine bauliche oder gewerbliche Nutzung 
festgesetzt ist, wenn sie bebaut oder gewerblich genutzt werden können. Erschlossene Grund-
stücke, für die eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist, unterliegen der Bei-
tragspflicht, wenn sie nach der Verkehrsauffassung Bauland sind und nach der geordneten bau-
lichen Entwicklung der Gemeinde zur Bebauung anstehen. 
 
2) Wird ein Grundstück an die öffentlichen Abwasseranlagen tatsächlich angeschlossen, so 
unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn die Voraussetzungen des Abs. 1 nicht erfüllt 
sind. 
 

§ 24 
Beitragsschuldner 

 
1) Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt der Zustellung des Beitragsbescheids Eigentümer 
des Grundstücks ist. Der Erbbauberechtigte ist an Stelle des Eigentümers Beitragsschuldner. 
Steht das Grundstück, Erbbaurecht, Wohnungs- oder Teileigentum im Eigentum mehrerer Per-
sonen zur gesamten Hand, ist die Gesamthandsgemeinschaft beitragspflichtig.   
 
2) Mehrere Beitragsschuldner haften als Gesamtschuldner. Bei Wohnungs- und Teileigentum 
sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil 
beitragspflichtig.  
 
3) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück, im Falle des Abs. 1 Satz 2 auf dem 
Erbbaurecht, im Falle des Abs. 2 Satz 2 auf dem Wohnungs- oder dem Teileigentum. 
 

§ 25 
Beitragsmaßstab 

 
Maßstab für den Abwasserbeitrag ist die Nutzungsfläche. Diese ergibt sich durch Vervielfa-
chung der Grundstücksfläche (§ 26) mit einem Nutzungsfaktor (§ 27). Das Ergebnis wird je-
weils auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die nächstfolgende 
volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die vorausgehende 
volle Zahl abgerundet werden. 
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§ 26 
Grundstücksfläche 

 
1) Als Grundstücksfläche gilt 
 
a) bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplans die Fläche, die der Ermittlung der zu-
lässigen Nutzung zugrunde zu legen ist; 
 
b) soweit ein Bebauungsplan oder eine Satzung nach § 34 Abs. 4 S. 1 BauGB nicht besteht 
oder die erforderliche Festsetzung nicht enthält, die tatsächliche Grundstücksfläche bis zu ei-
ner Tiefe von 50 Meter von der der Erschließungsanlage zugewandten Grundstücksgrenze. 
Reicht die bauliche oder gewerbliche Nutzung über diese Begrenzung hinaus oder sind Flä-
chen tatsächlich angeschlossen, so ist die Grundstückstiefe maßgebend, die durch die hintere 
Grenze der Nutzung zuzüglich der baurechtlichen Abstandsflächen bestimmt wird. Grund-
stücksteile, die lediglich die wegemäßige Verbindung zur Erschließungsanlage herstellen, blei-
ben bei der Bestimmung der Grundstückstiefe unberücksichtigt. Zur Nutzung zählen auch an-
gelegte Grünflächen oder gärtnerisch genutzte Flächen.  
 
2) Teilflächenabgrenzungen nach § 31 Abs. 1 Satz 2 KAG bleiben unberührt. 
 

§ 27 
Nutzungsfaktor 

 
(1) Entsprechend der Ausnutzbarkeit wird die Grundstücksfläche (§ 26) mit einem Nutzungs-
faktor vervielfacht, der im Einzelnen beträgt: 
 
1. bei eingeschossiger Bebaubarkeit 1,00 
 
2. bei zweigeschossiger Bebaubarkeit 1,25 
 
3. bei dreigeschossiger Bebaubarkeit 1,50 
 
4. bei vier- und fünfgeschossiger Bebaubarkeit 1,75 
 
5. bei sechs- und mehrgeschossiger Bebaubarkeit 2,00. 
 
(2) Bei Stellplatzgrundstücken und bei Grundstücken, für die nur eine Nutzung ohne Bebauung 
zulässig ist oder bei denen die Bebauung nur untergeordnete Bedeutung hat, wird ein Nut-
zungsfaktor von 0,5 zugrunde gelegt. Dasselbe gilt für Gemeinbedarfs- oder Grünflächen-
grundstücke, deren Grundstücksflächen aufgrund ihrer Zweckbestimmung nicht oder nur zu 
einem untergeordneten Teil mit Gebäuden überdeckt werden sollen bzw. überdeckt sind (zum 
Beispiel Friedhöfe, Sportplätze, Freibäder, Kleingartenanlagen). Die §§ 28 bis 31 finden keine 
Anwendung. 
 

§ 28 
Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, 

für die ein Bebauungsplan die Geschosszahl festsetzt 
 
Als Geschosszahl gilt die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollge-
schosse. Ist im Einzelfall eine größere Geschosszahl genehmigt, so ist diese zugrunde zu le-
gen. Als Geschosse gelten Vollgeschosse i. S. der Landesbauordnung (LBO) in der im Zeit-
punkt der Beschlussfassung über den Bebauungsplan geltenden Fassung. Sind auf einem 
Grundstück mehrere bauliche Anlagen mit unterschiedlicher Geschosszahl zulässig, ist die 
höchste Zahl der Vollgeschosse maßgebend. 
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§ 29 
Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, 

für die ein Bebauungsplan eine Baumassenzahl festsetzt 
 
(1) Weist der Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse eine Baumassenzahl aus, so 
gilt als Geschosszahl die Baumassenzahl geteilt durch 3,5; das Ergebnis wird auf eine volle 
Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet 
und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet 
werden. 
 
(2) Ist eine größere als die nach Abs. 1 bei Anwendung der Baumassenzahl zulässige Bau-
masse genehmigt, so ergibt sich die Geschosszahl aus der Teilung dieser Baumasse durch 
die Grundstücksfläche und nochmaliger Teilung des Ergebnisses durch 3,5; das Ergebnis wird 
auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die nächstfolgende volle 
Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die vorausgehende volle 
Zahl abgerundet werden. 
 

§ 30 
Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, 

für die ein Bebauungsplan die Höhe baulicher Anlagen festsetzt 
 
(1) Bestimmt der Bebauungsplan das Maß der baulichen Nutzung nicht durch die Zahl der 
Vollgeschosse oder eine Baumassenzahl, sondern setzt er die Höhe baulicher Anlagen in Ge-
stalt der maximalen Gebäudehöhe (Firsthöhe) fest, so gilt als Geschosszahl das festgesetzte 
Höchstmaß der Höhe der baulichen Anlage geteilt durch 
 
1. 3,0 für die im Bebauungsplan als Kleinsiedlungsgebiete (WS), reine Wohngebiete (WR), 
allgemeine Wohngebiete (WA), Dörfliche Wohngebiete (MWD), Ferienhausgebiete, Wochen-
endhausgebiete und besondere Wohngebiete (WB) festgesetzten Gebiete und  
 
2. 4,0 für die im Bebauungsplan als Dorfgebiete (MD), Mischgebiete (MI), Urbane Gebiete 
(MU), Kerngebiete (MK), Gewerbegebiete (GE), Industriegebiete (GI) und sonstige Sonderge-
biete (SO) festgesetzten Gebiete;  
 
das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die 
nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die 
vorausgehende volle Zahl abgerundet werden. Setzt der Bebauungsplan die Art der baulichen 
Nutzung nicht fest, ist das Grundstück der Gebietsart nach Satz 1 Nr. 1 und 2 zuzuordnen, die 
der Eigenart seiner näheren Umgebung entspricht; ist eine Zuordnung nicht möglich, ist das 
Grundstück Satz 1 Nr. 2 zuzuordnen. 
 
(2) Bestimmt der Bebauungsplan das Maß der baulichen Nutzung nicht durch die Zahl der 
Vollgeschosse oder eine Baumassenzahl, sondern setzt er die Höhe baulicher Anlagen in Ge-
stalt der maximalen Traufhöhe (Schnittpunkt der senkrechten, traufseitigen Außenwand mit 
der Dachhaut) fest, so gilt als Geschosszahl das festgesetzte Höchstmaß der Höhe der bauli-
chen Anlage geteilt durch 
 
1. 2,7 für die im Bebauungsplan als Kleinsiedlungsgebiete (WS), reine Wohngebiete (WR), 
allgemeine Wohngebiete (WA), Dörfliche Wohngebiete (MWD), Ferienhausgebiete, Wochen-
endhausgebiete und besondere Wohngebiete (WB) festgesetzten Gebiete und 
 
2. 3,5 für die im Bebauungsplan als Dorfgebiete (MD), Mischgebiete (MI), Urbane Gebiete 
(MU), Kerngebiete (MK), Gewerbegebiete (GE), Industriegebiete (GI) und sonstige Sonderge-
biete (SO) festgesetzten Gebiete; 
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das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die 
nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die 
vorausgehende volle Zahl abgerundet werden. Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. 
 
(3) Ist im Einzelfall eine größere als die im Bebauungsplan festgesetzte Höhe baulicher Anla-
gen genehmigt, so ist diese gemäß Abs. 1 oder 2 in eine Geschosszahl umzurechnen. 
 
(4) Weist der Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse oder einer Baumassenzahl so-
wohl die zulässige Firsthöhe als auch die zulässige Traufhöhe der baulichen Anlage aus, so 
ist die Traufhöhe gemäß Abs. 2 und 3 in eine Geschosszahl umzurechnen. 
 

§ 31 
Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, 

für die keine Planfestsetzung im Sinne der §§ 28 bis 30 bestehen 
 
(1) Bei Grundstücken in unbeplanten Gebieten bzw. in beplanten Gebieten, für die der Bebau-
ungsplan keine Festsetzungen nach den §§ 28 bis 30 enthält, ist maßgebend: 
 
1. bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen Geschosse, 
 
2. bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der auf den Grundstücken der 
näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Geschosse. 
 
(2) Bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB) ist maßgebend: 
 
1. bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen Geschosse; 
 
2. bei unbebauten Grundstücken, für die ein Bauvorhaben genehmigt ist, die Zahl der geneh-
migten Geschosse. 
 
(3) Als Geschosse gelten Vollgeschosse i. S. der LBO in der im Entstehungszeitpunkt (§ 34) 
geltenden Fassung. Sind auf einem Grundstück mehrere bauliche Anlagen mit unterschiedli-
cher Geschosszahl vorhanden, ist die höchste Zahl der Vollgeschosse maßgebend. 
 
(4) Bei Grundstücken mit Gebäuden ohne ein Vollgeschoss i. S. der LBO, gilt als Geschosszahl 
die Baumasse des Bauwerks geteilt durch die überbaute Grundstücksfläche und nochmals 
geteilt durch 3,5, mindestens jedoch die nach Abs. 1 maßgebende Geschosszahl; das Ergeb-
nis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die nächstfolgende 
volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die vorausgehende 
volle Zahl abgerundet werden. 
 

§ 32 
Nachveranlagung, weitere Beitragspflicht 

 
(1)  Von Grundstückseigentümern, für deren Grundstück eine Beitragsschuld bereits entstan-
den ist oder deren Grundstücke beitragsfrei angeschlossen worden sind, werden weitere Bei-
träge erhoben, 
 
1. soweit sich nach In-Kraft-Treten dieser Satzung die bauliche Nutzbarkeit des Grundstücks 
erhöht, wenn und soweit dies nach den §§ 26 bis 31 zu einer höheren Nutzungsfläche im Sinne 
des § 25 führt; 
 
2. wenn das Grundstück mit Grundstücksflächen vereinigt wird, für die eine Beitragsschuld 
bisher nicht entstanden ist; 
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3. soweit Grundstücke unter Einbeziehung von Teilflächen, für die eine Beitragsschuld bereits 
entstanden ist, neu gebildet werden. 
 
(2)  Wenn bei der Veranlagung von Grundstücken Teilflächen gemäß § 26 Abs. 1 Nr. 2 dieser 
Satzung und § 31 Abs. 1 Satz 2 KAG unberücksichtigt geblieben sind, entsteht eine weitere 
Beitragspflicht, soweit die Voraussetzungen für eine Teilflächenabgrenzung entfallen. 
 

§ 33 
Beitragssatz 

 
Der Abwasserbeitrag für den öffentlichen Abwasserkanal beträgt 5,30 €je m2 Nutzungsfläche 
(§ 25). 
 

34 
Entstehung der Beitragsschuld 

 
1) Die Beitragsschuld entsteht 
 
1. in den Fällen des § 23 Abs. 1, sobald das Grundstück an den öffentlichen Kanal angeschlos-
sen werden kann; 
 
2. in den Fällen des § 23 Abs. 2 mit dem Anschluss, frühestens jedoch mit dessen Genehmi-
gung; 
 
3. In den Fällen des § 32 Abs. 1 Nr. 1 mit der Erteilung der Baugenehmigung bzw. dem Inkraft-
treten des Bebauungsplans oder einer Satzung i. S. von § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 BauGB; 
 
4. in den Fällen des § 32 Abs. 1 Nr. 2, wenn die Vergrößerung des Grundstücks im Grundbuch 
eingetragen ist, jedoch frühestens mit der Anzeige einer Nutzungsänderung gem. § 46 Abs. 4; 
 
5. in den Fällen des § 32 Abs. 1 Nr. 3, wenn das neu gebildete Grundstück im Grundbuch 
eingetragen ist, jedoch frühestens mit der Anzeige einer Nutzungsänderung gem. § 46 Abs. 5; 
 
6. in den Fällen des § 32 Abs. 2 mit dem Wegfall der Voraussetzungen für eine Teilflächenab-
grenzung nach § 26 Abs. 1 Nr. 2 dieser Satzung und § 31 Abs. 1 Satz 2 KAG, insbesondere 
mit dem Inkrafttreten eines Bebauungsplanes oder einer Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz. 1 
BauGB, der Bebauung, der gewerblichen Nutzung oder des tatsächlichen Anschlusses von 
abgegrenzten Teilflächen, jedoch frühestens mit der Anzeige einer Nutzungsänderung gemäß 
§ 46 Abs. 6. 
 
(2) Für Grundstücke, die schon vor dem 1. April 1964 an die öffentlichen Abwasseranlagen 
hätten angeschlossen werden können, jedoch noch nicht angeschlossen worden sind, entsteht 
die Beitragsschuld mit dem tatsächlichen Anschluss, frühestens mit dessen Genehmigung. 
 
(3) Mittelbare Anschlüsse (z.B. über bestehende Hausanschlüsse) stehen dem unmittelbaren 
Anschluss an die öffentlichen Abwasseranlagen gleich. 
 

§ 35 
Fälligkeit 

 
Der Abwasserkanalbeitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Abgabebescheids fällig. 
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§ 36 
Ablösung 

 
(1) Die Gemeinde kann, solange die Beitragsschuld noch nicht entstanden ist, mit dem Bei-
tragsschuldner die Ablösung des Wasserversorgungsbeitrages vereinbaren.  
 
(2) Der Betrag einer Ablösung bestimmt sich nach der Höhe der voraussichtlich entstehen-
den Beitragsschuld; die Ermittlung erfolgt nach den Bestimmungen dieser Satzung. 
 
(3) Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. 
 

V. 
Abwassergebühren 

 
§ 37 

Erhebungsgrundsatz 
 

Die Gemeinde erhebt für die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlagen getrennte Abwas-
sergebühren für das auf den Grundstücken anfallende Schmutzwasser (Schmutzwasserge-
bühr) und für das auf den Grundstücken anfallende Niederschlagswasser (Niederschlagswas-
sergebühr). Die Gemeinde erhebt auch eine Abwassergebühr für sonstige Einleitungen (§ 8 
Abs. 3). 

 
§ 38 

Gebührenmaßstab 
 

1) Die Schmutzwassergebühr bemisst sich nach der Schmutzwassermenge, die auf dem an 
die öffentlichen Abwasseranlagen angeschlossenen Grundstück anfällt (§ 41).  
 
2) Bei sonstigen Einleitungen (§ 8 Abs. 3) bemisst sich die Schmutzwassergebühr nach der 
eingeleiteten Schmutzwasser- bzw. Wassermenge.  
 
3) Die Niederschlagswassergebühr bemisst sich nach den bebauten und befestigten (versie-
gelten) Flächen der an die öffentliche Abwasserbeseitigung angeschlossenen Grundstücke 
(abgerundet auf volle m2), von denen das Niederschlagswasser den öffentlichen Abwasser-
anlagen über eine Grundstücksentwässerungsanlage oder in sonstiger Weise zugeführt wird 
(§ 42). 
 

§ 39 
Gebührenschuldner 

 
1) Schuldner der Schmutzwassergebühr nach § 38 Abs. 1 und 2 und der Niederschlagswas-
sergebühr nach § 38 Abs. 3 ist der Grundstückseigentümer. Der Erbbauberechtigte ist anstelle 
des Grundstückseigentümers Gebührenschuldner. Bei Wohnungs- und Teileigentum ist neben 
dem Wohnungs- und Teileigentümer auch der teilrechtsfähige Verband der Wohnungseigen-
tümergemeinschaft Gebührenschuldner. Beim Wechsel des Gebührenschuldners geht die Ge-
bührenpflicht mit Beginn des auf den Übergang folgenden Kalendertages auf den neuen Ge-
bührenschuldner über.  
 
2) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 
 
3) Die Gebührenschuld für die Abwassergebühren nach § 35 ruht als öffentliche Last im Falle 
des Absatz 1 Satz 1 auf dem Grundstück, im Falle des Abs. 1 Satz 2 auf dem Erbbaurecht und 
im Falle des Abs. 1 Satz 3 auf dem Wohnungs- bzw. Teileigentum. 
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§ 40 
Schmutzwassermenge 

 
1) In dem jeweiligen Veranlagungszeitraum (§ 44 Abs. 1 Satz 1) gilt im Sinne von § 38 Abs. 1 
als angefallene Schmutzwassermenge: 
 
1. die dem Grundstück aus der öffentlichen Wasserversorgung zugeführte Wassermenge;  
 
2. bei nichtöffentlicher Trink- oder Brauchwasserversorgung die dieser entnommene Wasser-
menge;  
 
3. im Übrigen das auf den Grundstücken anfallende Niederschlagswasser, soweit es als 
Brauchwasser im Haushalt oder im Betrieb genutzt wird (Zisternen).  
 
2) Der Nachweis der angefallenen Schmutzwassermenge bei sonstigen Einleitungen (§ 8 Abs. 
3), bei nichtöffentlicher Wasserversorgung (Abs. 1 Nr. 2) und bei der Nutzung von Nieder-
schlagswasser als Brauchwasser (Abs. 1 Nr. 3) soll durch Messung eines besonderen Was-
serzählers (Zwischenzählers) erbracht werden, der den eichrechtlichen Vorschriften entspricht 
und von der Gemeinde plombiert worden ist. Zwischenzähler dürfen nur durch ein fachlich 
geeignetes Installationsunternehmen eingebaut werden. Sie stehen im Eigentum des Grund-
stückseigentümers und sind von diesem auf eigene Kosten einzubauen und zu unterhalten. 
Der erstmalige Einbau sowie der Austausch eines Zwischenzählers ist der Gemeinde innerhalb 
von 2 Wochen unter Angabe des Zählerstandes anzuzeigen. Die §§ 21 Abs. 2 und 3, 22 und 
23 der Wasserversorgungssatzung der Gemeinde finden entsprechende Anwendung. 
 
(3) Solange der Gebührenschuldner bei Einleitungen nach Abs. 1 Nr. 2, die der Trinkwasser- 
und Brauchwasserversorgung dienen, keinen entsprechenden Antrag stellt oder der Zwischen-
zähler nicht oder offenbar nicht richtig anzeigt, wird bei privaten Haushalten als angefallene 
Abwassermenge eine Pauschalmenge von 40 m³ je Jahr für die erste Person und von 35 m³ 
je Jahr für jede weitere Person zugrunde gelegt. Dabei werden alle während des Veranla-
gungszeitraums (§ 45 Abs. 1 Satz 1) auf dem Grundstück polizeilich gemeldeten Personen 
berücksichtigt. Bei nur zeitanteiliger polizeilicher Meldung wird die Pauschalmenge entspre-
chend reduziert. Auf § 3 Abs. 1 Nr. 4c KAG i.V.m. § 162 AO wird verwiesen. 
 
(4) Solange der Gebührenschuldner bei Einleitungen nach Abs. 1 Nr. 2, die ausschließlich der 
Brauchwasserversorgung dienen, und bei Einleitungen nach Absatz 1 Nr. 3 keinen entspre-
chenden Antrag stellt oder der Zwischenzähler nicht oder offenbar nicht richtig anzeigt, wird 
bei privaten Haushalten als angefallene Abwassermenge eine Pauschalmenge von 10 m³ je 
Jahr und Person zugrunde gelegt. Dabei werden alle während des Veranlagungszeitraums (§ 
45 Abs. 1 Satz 1) auf dem Grundstück polizeilich gemeldeten Personen berücksichtigt. Bei nur 
zeitanteiliger polizeilicher Meldung wird die Pauschalmenge entsprechend reduziert. Auf § 3 
Abs. 1 Nr. 4c KAG i.V.m. § 162 AO wird verwiesen. 
 

§ 40a 
Absetzungen von der Schmutzwassermenge 

 
1) Wassermengen, die nachweislich nicht in die öffentlichen Abwasseranlagen eingeleitet wur-
den, werden auf Antrag des Gebührenschuldners bei der Bemessung der Schmutzwasserge-
bühr abgesetzt.  
 
2) Der Nachweis der nicht eingeleiteten Frischwassermengen soll durch Messung eines be-
sonderen Wasserzählers (Zwischenzählers) erbracht werden, der den eichrechtlichen Vor-
schriften entspricht und von der Gemeinde plombiert worden ist. Zwischenzähler dürfen nur 
durch ein fachlich geeignetes Installationsunternehmen eingebaut werden. Sie stehen im Ei-
gentum des Grundstückseigentümers und sind von diesem auf eigene Kosten einzubauen und 
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zu unterhalten. Der erstmalige Einbau sowie der Austausch eines Zwischenzählers ist der Ge-
meinde innerhalb von 2 Wochen unter Angabe des Zählerstandes anzuzeigen. Die §§ 21 Abs. 
2 und 3, 22 und 23 der Wasserversorgungssatzung der Gemeinde finden entsprechende An-
wendung. 
 
3) Wird bei landwirtschaftlichen Betrieben die abzusetzende Wassermenge nicht durch Mes-
sungen nach Absatz 2 festgestellt, werden die nicht eingeleiteten Wassermengen pauschal 
ermittelt. Dabei gilt als nichteingeleitete Wassermenge im Sinne von Absatz 1:  
 
1. je Vieheinheit bei Pferden, Rindern, Schafen, Ziegen und Schweinen 15 m³/Jahr,  
 
2. je Vieheinheit bei Geflügel 5 m³/Jahr.  
 
Diese pauschal ermittelte nicht eingeleitete Wassermenge wird von der gesamten verbrauch-
ten Wassermenge abgesetzt. Die dabei verbleibende Wassermenge muss für jede für das Be-
triebsanwesen polizeilich gemeldete Person, die sich dort während des Veranlagungszeit-
raums nicht nur vorübergehend aufhält, mindestens 40 m³/Jahr für die erste Person und für 
jede weitere Person mindestens 35 m³/Jahr betragen. Der Umrechnungsschlüssel für Tierbe-
stände in Vieheinheiten zu § 51 des Bewertungsgesetzes ist entsprechend anzuwenden. Für 
den Viehbestand ist der Stichtag maßgebend, nach dem sich die Erhebung der Tierseuchen-
beiträge für das laufende Jahr richtet. 
 
4) Anträge auf Absetzung nicht eingeleiteter Wassermengen sind bis zum Ablauf eines Monats 
nach Bekanntgabe des Gebührenbescheids unter Angabe der abzusetzenden Wassermenge 
zu stellen 
 

§ 41 
Versiegelte Grundstücksfläche 

 
1) Maßgebend für die Berechnung der bebauten und befestigten (versiegelten) Flächen der 
angeschlossenen Grundstücke ist der Zustand zu Beginn des Veranlagungszeitraumes, bei 
erstmaliger Entstehung der Gebührenpflicht der Zustand zum Zeitpunkt des Beginns des Be-
nutzungsverhältnisses.  
 
2) Die versiegelten Flächen (gemessen in m2) werden mit einem Faktor multipliziert, der unter 
Berücksichtigung des Grades der Wasserdurchlässigkeit wie folgt festgesetzt wird:  
 
a) nicht wasserdurchlässige Flächen:  
 
Bodenflächen mit Asphalt, Beton, Pflaster, Platten,  
Fliesen und sonstigen wasserundurchlässigen  
Befestigungen mit Fugenverguss, pressverlegt,  
knirschverlegt oder auf Beton verlegt sowie  
 
Gebäudeaufstandsflächen mit darüber liegenden  
Dachflächen ohne Begrünung Faktor 1,0 
 
b) wenig wasserdurchlässige Flächen:  
 
Pflaster, Platten, Fliesen, Verbundsteine und sonstige  
wasserundurchlässige Befestigungen ohne Fugenverguss  
oder mit wasserdurchlässigem Fugenverguss und auf  
sickerfähigem Untergrund verlegt  Faktor 0,7 
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c) stark wasserdurchlässige Flächen  
 
Bodenflächen mit Porenpflaster („Sickersteinen,  
Ökopflaster“), Kies- oder Schotterflächen,  
Schotterrasen, Rasengittersteinen, Rasen-  
oder Splitfugenpflaster befestigt sowie  
 
Gebäudeaufstandsflächen mit darüber liegenden Gründächern  Faktor 0,4 
 
d) Für Tiefgaragen mit Dachbelag gelten die Faktoren für Dachflächen entsprechend. Für ver-
siegelte Flächen anderer Art gilt der Faktor derjenigen Versiegelungsart nach den Buchstaben 
a) bis c), welche der betreffenden Versiegelung in Abhängigkeit vom Wasserdurchlässigkeits-
grad am nächsten kommt. 
 
3) Versiegelte Flächen, von denen das anfallende Niederschlagswasser regelmäßig in einer 
Sickermulde, Rigolen-Versickerung, einem Sickerschacht oder einer ähnlichen Versickerungs-
anlage versickert und nur über einen Notüberlauf den öffentlichen Abwasseranlagen zugeführt 
wird, werden mit 10 vom Hundert der Fläche berücksichtigt. Dies gilt nur für Flächen oder Flä-
chenanteile, für die die angeschlossenen Versickerungsanlagen ein Stauvolumen von 1 m3 je 
angefangene 50 m2 angeschlossene Fläche und mindestens ein Stauvolumen von 2 m3 auf-
weisen. 
 
4) Versiegelte Teilflächen, von denen das anfallende Niederschlagswasser regelmäßig über 
eine Niederschlagswassernutzungsanlage (Zisterne) genutzt oder in einer Retentionszisterne 
zurückgehalten wird und nur über einen Notüberlauf und/oder eine Drosseleinrichtung den öf-
fentlichen Abwasseranlagen zugeführt wird, werden  
 
a) mit 10 vom Hundert der Fläche berücksichtigt, wenn das dort anfallende Niederschlagswas-
ser ganz oder teilweise im Haushalt oder Betrieb als Brauchwasser (z.B. für Toilettenanlagen, 
Waschmaschinen u.ä.) genutzt wird,  
 
b) mit 40 vom Hundert der Fläche berücksichtigt, wenn das dort anfallende Niederschlagswas-
ser ausschließlich zur Gartenbewässerung genutzt wird,  
 
c) mit 70 vom Hundert der Fläche berücksichtigt, wenn das dort anfallende Niederschlagswas-
ser den öffentlichen Abwasseranlagen ohne weitere Nutzung über eine Drosseleinrichtung zu-
geführt wird.  
 
Dies gilt nur für Flächen oder Flächenanteile, für die die angeschlossenen Niederschlagswas-
sernutzungsanlagen oder Retentionszisternen ein Speichervolumen von 1 m3 je angefangene 
50 m2 angeschlossene Fläche und mindestens ein Speichervolumen von 2 m3 aufweisen.  
 
5) Abs. 3 und 4 gelten entsprechend für sonstige Anlagen, die in ihren Wirkungen vergleichbar 
sind.  
 
6) Der Gebührenschuldner hat die bebauten und befestigten (versiegelten) Flächen, ihre Ver-
siegelungsart sowie Art und Umfang vorhandener Versickerungsanlagen, Niederschlagswas-
sernutzungsanlagen und Retentionszisternen mittels eines Erklärungsformulars anzuzeigen. 
Das Erklärungsformular beinhaltet einen Lageplan, der von der Gemeinde zur Verfügung ge-
stellt wird. In das Erklärungsformular sind die für die Berechnung der Flächen, die an die zent-
rale Niederschlagswasserbeseitigung angeschlossen sind, notwendige Maße einzutragen. 
Das Volumen der Versickerungsanlagen, Niederschlagswassernutzungsanlagen und Retenti-
onszisternen ist nachzuweisen. Unbeschadet amtlicher Nachprüfung wird aus dieser Anzeige 
die Berechnungsfläche ermittelt. Sie ist bei der Berechnung der Niederschlagswassergebühr 
ab dem folgenden Monat nach Beginn der Benutzung der öffentlichen Abwasseranlagen zu 
berücksichtigen. 
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7) Änderungen der nach Abs. 6 erforderlichen Angaben hat der Grundstückseigentümer der 
Gemeinde unverzüglich in gleicher Form mitzuteilen. Sie sind bei der Berechnung der Nieder-
schlagswassergebühr ab dem der Fertigstellung der Änderung folgenden Monat zu berück-
sichtigen. 
 

§ 42 
Höhe der Abwassergebühren 

 
1) Die Schmutzwassergebühr bei Einleitungen nach § 38 Abs. 1 und 2 beträgt je m³ Schmutz-
wasser 2,10 EUR/cbm  
 
2) Die Niederschlagswassergebühr (§ 38 Abs.3) beträgt je m² der nach § 41 Abs. 2 bis 4 ge-
wichteten versiegelte Fläche 0,44 EUR/qm 
 
3) Soweit die der Gebührenerhebung zugrunde liegenden Leistungen einer Umsatzsteuer-
pflicht unterliegen, ist zusätzlich zur Gebühr die gesetzliche Umsatzsteuer zu entrichten. 
 

§ 43 
Entstehung der Gebührenschuld 

 
1) In den Fällen des § 38 Abs. 1 und 3 entsteht die Gebührenschuld für ein Kalenderjahr mit 
Ablauf des Kalenderjahres (Veranlagungszeitraum). Endet ein Benutzungsverhältnis vor Ab-
lauf des Veranlagungszeitraumes, entsteht die Gebührenschuld mit Ende des Benutzungsver-
hältnisses.  
 
2) In den Fällen des § 39 Abs. 1 Satz 4 entsteht die Gebührenschuld für den bisherigen Grund-
stückseigentümer mit Beginn des auf den Übergang folgenden Kalendertages; für den neuen 
Grundstückseigentümer mit Ablauf des Veranlagungszeitraumes. Die Berechnung der Nieder-
schlagswassergebühr (§ 38 Abs. 3) erfolgt in diesem Fall anteilig für die jeweiligen Kalender 
Kalendertage des Veranlagungszeitraums.  
 
3) In den Fällen des § 38 Abs. 2 entsteht die Gebührenschuld bei vorübergehender Einleitung 
mit Beendigung der Einleitung, im Übrigen mit Ablauf des Veranlagungszeitraums.  

 
§ 44 

Vorauszahlungen 
 
1) Solange die Gebührenschuld noch nicht entstanden ist, sind vom Gebührenschuldner Vo-
rauszahlungen auf die Schmutzwassergebühr (§ 38 Abs. 1) und die Niederschlagswasserge-
bühr (§ 38 Abs. 3) zu leisten. Die Vorauszahlungen entstehen zum 31.03., 30.06., 30.09. und 
31.12. eines jeden Kalenderjahres. Beginnt die Gebührenpflicht während des Veranlagungs-
zeitraumes, entstehen die Vorauszahlungen erstmalig mit Beginn des folgenden Kalendervier-
teljahres.  
 
2) Jeder Vorauszahlung für die Schmutzwassergebühr sind ein Viertel der zuletzt festgestellten 
Schmutzwassermenge (§§ 40, 40a) und jeder Vorauszahlung für die Niederschlagswasserge-
bühr ein Viertel der zuletzt festgestellten versiegelten Grundstücksfläche (§ 41) zugrunde zu 
legen. Bei erstmaligem Beginn der Gebührenpflicht wird der voraussichtliche Jahreswasser-
verbrauch geschätzt. Die voraussichtliche versiegelte Fläche wird geschätzt, solange die Er-
klärung nach § 41 Abs. 6 nicht abgegeben oder die Feststellung nach § 46 Abs. 11 nicht ge-
troffen wurde.  
 
3) Die für den Veranlagungszeitraum entrichteten Vorauszahlungen werden auf die Gebühren-
schuld für diesen Zeitraum angerechnet.  
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4) In Fällen des § 38 Abs. 2 entfällt die Pflicht zur Vorauszahlung.  
 

§ 45 
Fälligkeit 

 
1) Die Benutzungsgebühren sind innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Gebühren-
bescheids zur Zahlung fällig. Sind Vorauszahlungen (§ 44) geleistet worden, gilt dies nur, so-
weit die Gebührenschuld die geleisteten Vorauszahlungen übersteigt. Ist die Gebührenschuld 
kleiner als die geleisteten Vorauszahlungen, wird der Unterschiedsbetrag nach Bekanntgabe 
des Gebührenbescheids durch Aufrechnung oder Zurückzahlung ausgeglichen.  
 
2) Die Vorauszahlungen gemäß § 44 Abs. 1 werden jeweils zu den dort genannten Terminen 
zur Zahlung fällig. 
 

VI. 
Anzeigepflicht, Haftung, Ordnungswidrigkeiten 

 
§ 46 

Anzeigepflicht 
 
1) Binnen eines Monats sind der Gemeinde der Erwerb oder die Veräußerung eines an den 
öffentlichen Abwasseranlagen angeschlossenen Grundstückes anzuzeigen. Entsprechendes 
gilt beim Erbbaurecht oder einem sonstigen dinglichen baulichen Nutzungsrecht. Anzeige-
pflichtig sind der Veräußerer und der Erwerber.  
 
2) Binnen eines Monats nach Ablauf des Veranlagungszeitraums hat der Gebührenschuldner 
der Gemeinde anzuzeigen:  
 
a) die Menge des Wasserverbrauchs aus einer nichtöffentlichen Wasserversorgungsanlage;  
 
b) das auf dem Grundstück gesammelte und als Brauchwasser genutzte Niederschlagswasser 
(§ 39 Abs. 1 Nr. 3);  
 
c) die Menge der Einleitung aufgrund besonderer Genehmigung (§ 8 Abs. 3).  
 
3) Unverzüglich haben der Grundstückseigentümer und die sonst zur Nutzung eines Grund-
stücks oder einer Wohnung berechtigten Personen der Gemeinde mitzuteilen:  
 
a) Änderungen der Beschaffenheit, der Menge und des zeitlichen Anfalls des Abwassers;  
 
b) wenn gefährliche oder schädliche Stoffe in die öffentlichen Abwasseranlagen gelangen oder 
damit zu rechnen ist.  
 
(4) Binnen eines Monats hat der Grundstückseigentümer der Gemeinde mitzuteilen, wenn das 
Grundstück mit Grundstücksflächen vereinigt wird, für die eine Beitragsschuld bisher nicht ent-
standen ist. 
 
(5) Binnen eines Monats hat der Grundstückseigentümer der Gemeinde mitzuteilen, wenn das 
Grundstück unter Einbeziehung von Teilflächen, für die eine Beitragsschuld bereits entstanden 
ist, neu gebildet wird. 
 
(6) Binnen eines Monats hat der Grundstückseigentümer der Gemeinde mitzuteilen, wenn die 
Voraussetzungen für Teilflächenabgrenzungen gem. § 26 Abs. 1 Nr. 2 und § 31 Abs. 1 Satz 2 
KAG entfallen sind, insbesondere abgegrenzte Teilflächen gewerblich oder als Hausgarten 
genutzt, tatsächlich an die öffentliche Abwasserbeseitigung angeschlossen oder auf ihnen ge-
nehmigungsfreie bauliche Anlagen errichtet werden.  
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(7) Sind auf Grundstücken zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung Zwischenzähler 
gemäß § 39 Abs. 2 oder § 39a Abs. 2 vorhanden, sind diese bei der Gemeinde unter Angabe 
des Zählerstandes und eines Nachweises über die Eichung des Zählers innerhalb von 4 Wo-
chen anzuzeigen. 
 
(8) Der Gebührenschuldner hat die Anzeige nach § 40 Abs. 6 innerhalb eines Monats nach 
Aufforderung durch die Gemeinde vorzulegen. Bei Änderungen nach § 40 Abs. 7 besteht die 
Anzeigepflicht ohne Aufforderung der Gemeinde.  
 
(9) Wird eine Grundstücksentwässerungsanlage, auch nur vorübergehend, außer Betrieb ge-
setzt, hat der Grundstückseigentümer diese Absicht so frühzeitig mitzuteilen, dass der Grund-
stücksanschluss rechtzeitig verschlossen oder beseitigt werden kann.  
 
(10) Wird die rechtzeitige Anzeige schuldhaft versäumt, so haftet im Falle des Absatzes 1 der 
bisherige Gebührenschuldner für die Benutzungsgebühren, die auf den Zeitpunkt bis zum Ein-
gang der Anzeige bei der Gemeinde entfallen.  
 
(11) Kommt der Gebührenschuldner seinen Pflichten nach Abs. 7 trotz schriftlicher Erinnerung 
mit Fristsetzung von mindestens 30 Tagen nicht nach, erfolgt die Feststellung auf Kosten des 
Gebührenschuldners durch die Gemeinde oder deren Beauftragten. 
 

§ 47 
Haftung der Gemeinde 

 
1) Werden die öffentlichen Abwasseranlagen durch Betriebsstörungen, die der Eigenbetrieb 
nicht zu vertreten hat, vorübergehend ganz oder teilweise außer Betrieb gesetzt oder treten 
Mängel oder Schäden auf, die durch Rückstau infolge von Naturereignissen wie Hochwasser, 
Starkregen oder Schneeschmelze oder durch Hemmungen im Abwasserablauf verursacht 
sind, so erwächst daraus kein Anspruch auf Schadensersatz. Ein Anspruch auf Ermäßigung 
oder auf Erlass von Beiträgen oder Gebühren entsteht in keinem Fall. 
 
2) Die Verpflichtung des Grundstückseigentümers zur Sicherung gegen Rückstau  (§ 20) 
bleibt unberührt. 
 
 
3) Unbeschadet des § 2 des Haftpflichtgesetzes haftet der Eigenbetrieb nur für Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit. 
 

§ 48 
Haftung der Grundstückseigentümer 

 
Die Grundstückseigentümer und die Benutzer haften für schuldhaft verursachte Schäden, die 
infolge einer unsachgemäßen oder den Bestimmungen dieser Satzung widersprechenden Be-
nutzung oder infolge eines mangelhaften Zustands der Grundstücksentwässerungsanlagen 
entstehen. Sie haben die Stadt von Ersatzansprüchen Dritter freizustellen, die wegen solcher 
Schäden geltend gemacht werden. 
 

§ 49 
Ordnungswidrigkeiten 

 
1) Ordnungswidrig im Sinne von § 142 Abs. 1 GemO handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 
1. entgegen § 3 Abs. 1 das Abwasser nicht dem Eigenbetrieb überlässt; 
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2. entgegen § 8 Abs. 1 Abwasser ohne Vorbehandlung oder Speicherung in öffentliche Ab-
wasseranlagen einleitet; 
 
3. entgegen § 8 Abs. 2 fäkalienhaltiges Abwasser ohne ausreichende Vorbehandlung in öf-
fentliche Abwasseranlagen einleitet, die nicht an eine öffentliche Kläranlage angeschlossen 
sind; 
 
4. entgegen § 8 Abs. 3 sonstiges Wasser oder Abwasser, das der Beseitigungspflicht nicht 
unterliegt, ohne besondere Genehmigung des Eigenbetriebs in öffentliche Abwasseranlagen 
einleitet; 
 
5. entgegen § 12 Abs. 1 Grundstücksanschlüsse nicht ausschließlich vom Eigenbetrieb her-
stellen, unterhalten, erneuern, ändern, abtrennen oder beseitigen lässt; 
 
6. entgegen § 15 Abs. 1 ohne schriftliche Genehmigung des Eigenbetriebs eine Grundstück-
sentwässerungsanlage herstellt, anschließt oder ändert oder eine öffentliche Abwasseranlage 
benutzt oder die Benutzung ändert; 
 
7. die Grundstücksentwässerungsanlage nicht nach den Vorschriften des § 16 und des § 17 
Absätze 1 und 3 herstellt, unterhält oder betreibt; 
 
8. entgegen § 18 Abs. 1 die notwendige Entleerung und Reinigung der Abscheider nicht recht-
zeitig vornimmt; 
 
9. entgegen § 18 Abs. 3 Zerkleinerungsgeräte für Küchenabfälle, Müll, Papier und derglei-
chen oder Handtuchspender mit Spülvorrichtungen an seine Grundstücksentwässerungsan-
lage anschließt; 
 
10. entgegen § 21 Abs. 1 die Grundstücksentwässerungsanlage vor der Abnahme in Betrieb 
nimmt. 
 
2) Ordnungswidrig im Sinne von § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 KAG handelt, wer vorsätzlich oder 
leichtfertig den Anzeigepflichten nach § 46 Absätze 1 bis 9 nicht, nicht richtig oder nicht recht-
zeitig nachkommt. 
 

VII. 
Übergangs- und Schlussbestimmungen 

 
§ 50 

In-Kraft-Treten 
 
(1) Soweit Abgabenansprüche nach dem bisherigen Satzungsrecht bereits entstanden sind, 
gelten anstelle dieser Satzung die Satzungsbestimmungen, die im Zeitpunkt des Entstehens 
der Abgabeschuld gegolten haben. 
 
(2) Diese Satzung tritt zum 1. Januar 2025 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Abwassersatzung vom 
01.01.2002 (mit allen späteren Änderungen) außer Kraft.  
 
 
Teningen, den 
 
Heinz-Rudolf Hagenacker 
Bürgermeister 
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Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Sat-
zung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch 
innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu be-
zeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Ge-
nehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.  

 
 
 

9. 
Neufassung der Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen 
(Erschließungsbeitragssatzung) 
Vorlage: 543/2024 
 
Die Erschließungsbeitrags-, Wasserversorgungs- und Abwassersatzung in ihren ur-
sprünglichen Fassungen sind am 1. Januar 2002 in Kraft getreten. 
Mit der Überarbeitung der Satzungen, in Anlehnung an das Satzungsmuster des 
Städte- und Gemeindetages Baden-Württemberg, wurde die Kanzlei für Kommunal-
entwicklung, Rechtsanwälte Spahn und Schöneweiß beauftragt. 
 
Die ausgearbeitete Erschließungsbeitragssatzung (Stand 14. November 2024) wurde 
den Gremienmitgliedern zur Verfügung gestellt. 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleich-
zeitig tritt die Erschließungsbeitragssatzung vom 14. Dezember 2005 außer Kraft.  
 
Nach ausführlicher Erläuterung hat der Gemeinderat auf Vorschlag des Techni-
schen Ausschusses mit dem 
 

Abstimmungsergebnis 
Ja Nein Enthaltungen 

18 0 0 

 
folgende Satzung beschlossen: 
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Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen 
(Erschließungsbeitragssatzung) 

 
Aufgrund der §§ 2, 26 Abs. 1 Satz 3, 34, 38 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 31 Abs. 2 und § 38 Abs. 4 des 
Kommunalabgabengesetzes (KAG) in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat der Gemeinde Teningen am 10.12.2024 folgende 
Satzung beschlossen: 
 

I. 
Erschließungsbeitrag für Anbaustraßen und Wohnwege 

 
§ 1 

Erhebung des Erschließungsbeitrags 
 
Die Gemeinde Teningen erhebt Erschließungsbeiträge nach den Vorschriften des Kommunal-
abgabengesetzes sowie nach Maßgabe dieser Satzung für öffentliche  
 
1. zum Anbau bestimmte Straßen und Plätze (Anbaustraßen),  
 
2. zum Anbau bestimmte, aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen mit Kraftfahrzeugen nicht 

befahrbare Wege (Wohnwege). 
 

§ 2 
Umfang der Erschließungsanlagen 

 
(1) Beitragsfähig sind die Erschließungskosten 
 

1. für Anbaustraßen in  
 bis zu einer Breite von 
1.1 Kleingartengebieten und Wochen-

endhausgebieten  6 m; 
1.2 Kleinsiedlungsgebieten und Feri-

enhausgebieten  10 m, 
 bei nur einseitiger Bebaubarkeit 7 m; 
1.3 Dorfgebieten, reinen, allgemeinen 

und besonderen Wohngebieten, 
dörflichen Wohngebieten, urbanen 
Gebieten und Mischgebieten 14 m, 

 bei nur einseitiger Bebaubarkeit  8 m; 
1.4 Kerngebieten, Gewerbegebieten 

und anderen als den in Nrn. 1.1 
und 1.2 genannten Sondergebie-
ten  18 m, 

 bei nur einseitiger Bebaubarkeit  12,5 m; 
1.5 Industriegebieten 20 m, 
 bei nur einseitiger Bebaubarkeit  14,5 m; 
2. für Wohnwege bis zu einer Breite 

von 5 m. 

 
(2) Werden im Bauprogramm für Anbaustraßen besondere flächenmäßige Teileinrichtungen als 
Parkflächen (z.B. Parkstreifen, Parkbuchten) bzw. für Anbaustraßen oder für Wohnwege beson-
dere flächenmäßige Teileinrichtungen für Grünpflanzungen vorgesehen, so vergrößern sich die 
in Abs. 1 angegebenen Maße je Teileinrichtung um 6 m. 
 
(3) Endet eine Anbaustraße mit einer Wendeanlage, so vergrößern sich die in Abs. 1 und 2 an-
gegebenen Maße für den Bereich einer Wendeanlage auf das Anderthalbfache, mindestens 
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aber um 8 m; dasselbe gilt für den Bereich der Einmündung in andere oder der Kreuzung mit 
anderen Verkehrsanlagen. 
Erschließt eine Anbaustraße Grundstücke in Baugebieten unterschiedlicher Art, so gilt die größte 
der in Abs. 1 angegebenen Breiten. Die Art des Baugebiets ergibt sich aus den Festsetzungen 
des Bebauungsplans. Soweit ein Bebauungsplan nicht besteht oder die Art des Baugebiets nicht 
festlegt, richtet sich die Gebietsart nach der auf den Grundstücken in der näheren Umgebung 
überwiegend vorhandenen Nutzung. 
 
(4) Die beitragsfähigen Erschließungskosten umfassen die anderweitig nicht gedeckten Kosten 
für 

 
1. den Erwerb von Flächen für die Erschließungsanlagen, die Ablösung von Rechten an sol-

chen Flächen sowie für die Freilegung der Flächen, 
 
2. die erstmalige endgültige Herstellung der Erschließungsanlagen einschließlich der Einrich-

tungen für ihre Entwässerung und Beleuchtung und des Anschlusses der Straßen, Wege 
und Plätze an bestehende öffentliche Straßen, Wege oder Plätze durch Einmündungen 
oder Kreuzungen, 

 
3. die Übernahme von Anlagen als gemeindliche Erschließungsanlagen,  
 
4. die durch die Erschließungsmaßnahme veranlassten Fremdfinanzierungskosten, 
 
5. Ausgleichsmaßnahmen, die durch den Eingriff in Natur und Landschaft durch die Erschlie-

ßungsanlagen verursacht werden, 
 
6. den Wert der aus dem Vermögen der Gemeinde bereitgestellten Sachen und Rechte; 

maßgebend ist der Zeitpunkt der erstmaligen Bereitstellung; 
 
7. die vom Personal der Gemeinde erbrachten Werk- und Dienstleistungen. 

 
Zu den Kosten für den Erwerb der Flächen für die Erschließungsanlagen nach Satz 1 Nr. 1 gehört 
im Falle einer erschließungsbeitragspflichtigen Zuteilung im Sinne des § 57 Satz 4 und des § 58 
Abs. 1 Satz 1 des Baugesetzbuchs auch der Wert nach § 68 Abs. 1 Nr. 4 des Baugesetzbuchs. 
Die Erschließungskosten umfassen auch die Kosten für in der Baulast der Gemeinde stehende 
Teile der Ortsdurchfahrt einer Bundes-, Landes- oder Kreisstraße; bei der Fahrbahn sind die Er-
schließungskosten auf die Teile beschränkt, die über die Breite der anschließenden freien Strecken 
hinausgehen. 
 

§ 3 
Ermittlung der beitragsfähigen Erschließungskosten 

 
(1) Die beitragsfähigen Erschließungskosten werden nach den tatsächlichen Kosten ermittelt. 
 
(2) Die beitragsfähigen Erschließungskosten werden für die einzelne Erschließungsanlage er-
mittelt. Die Gemeinde kann abweichend von Satz 1 die beitragsfähigen Erschließungskosten für 
bestimmte Abschnitte einer Erschließungsanlage ermitteln oder diese Kosten für mehrere erst-
mals herzustellende Anbaustraßen und/oder Wohnwege, die für die städtebaulich zweckmäßige 
Erschließung der Grundstücke eine Abrechnungseinheit bilden, insgesamt ermitteln. 
 

§ 4 
Merkmale der endgültigen Herstellung der Anbaustraßen und der Wohnwege 

 
(1) Anbaustraßen sind endgültig hergestellt, wenn sie neben den im Bauprogramm vorgesehe-
nen flächenmäßigen Teileinrichtungen (Fahrbahn, Gehwege, Radwege, Grünpflanzungen, 
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Parkflächen usw.) über betriebsfertige Beleuchtungs- und Entwässerungseinrichtungen verfü-
gen. Die flächenmäßigen Teileinrichtungen sind endgültig hergestellt, wenn 

 
1. Fahrbahnen, Gehwege und Radwege eine Decke aus Asphalt, Beton, Pflaster oder Platten 

aufweisen; die Decke kann auch aus einem ähnlichen Material neuzeitlicher Bauweise be-
stehen; 

 
2. Parkflächen eine Decke entsprechend Nr. 1 aufweisen; diese kann auch aus einer was-

serdurchlässigen Deckschicht (z.B. Rasenpflaster, Rasengittersteine, Schotterrasen) be-
stehen; 

 
3. Grünpflanzungen gärtnerisch gestaltet sind; 
 
4. Mischflächen, die in ihrer gesamten Ausdehnung sowohl für den Fahr- als auch für den 

Fußgängerverkehr bestimmt sind, in den befestigten Teilen entsprechend Nr. 2 hergestellt 
und die unbefestigten Teile gemäß Nr. 3 gestaltet sind. 

 
(2) Wohnwege sind endgültig hergestellt, wenn sie entsprechend Abs. 1 ausgebaut sind. 
 
(3) Die Gemeinde kann im Einzelfall durch Satzung die Herstellungsmerkmale abweichend von 
den vorstehenden Bestimmungen festlegen.  
 

§ 5 
Anteil der Gemeinde an den beitragsfähigen Erschließungskosten 

 
Die Gemeinde trägt 5 v.H. der beitragsfähigen Erschließungskosten. 
 

§ 6 
Erschlossene Grundstücke, Abrechnungsgebiet, 

Verteilung der umlagefähigen Erschließungskosten 
 
(1) Durch eine Anbaustraße oder durch einen Wohnweg werden Grundstücke erschlossen, denen 
diese Anlage die wegemäßige Erschließung vermittelt, die das Bauplanungsrecht als gesicherte 
Erschließung für ihre bestimmungsgemäße Nutzung verlangt. Hinterliegergrundstücke, die mit 
mehreren Anbaustraßen über einen befahrbaren oder unbefahrbaren Privatweg oder über einen 
Wohnweg verbunden sind, gelten als durch die nächstgelegene Anbaustraße erschlossen. 
 
(2) Als Grundstücksfläche, die der Verteilung der umlagefähigen Erschließungskosten zugrunde 
gelegt wird, gilt grundsätzlich die Fläche des Buchgrundstücks. Gehen Grundstücke vom Innen-
bereich in den Außenbereich über und ergibt sich die Grenze zwischen Innen- und Außenbereich 
nicht aus den Grenzen des räumlichen Geltungsbereichs eines Bebauungsplans oder einer Sat-
zung gemäß § 34 Abs. 4 des Baugesetzbuchs, so gilt als Grundstücksfläche die tatsächliche 
Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von 50 m von der Erschließungsanlage; reicht die bauliche, 
gewerbliche oder eine der baulichen oder gewerblichen gleichartige (erschließungsbeitrags-
rechtlich relevante) Nutzung über diese Begrenzung hinaus, so ist die Grundstückstiefe maßge-
bend, die durch die hintere Grenze der Nutzung bestimmt wird.  
 
(3) Die durch eine Erschließungsanlage erschlossenen Grundstücke bilden das Abrechnungsge-
biet. Werden die Erschließungskosten für den Abschnitt einer Anbaustraße oder eines Wohnwegs 
oder zusammengefasst für mehrere Anbaustraßen und/oder Wohnwege, die eine Abrechnungs-
einheit bilden, ermittelt und abgerechnet, so gelten der Abschnitt bzw. die Abrechnungseinheit als 
Erschließungsanlage i.S. des Satzes 1. 
 
(4) Die nach Abzug des Anteils der Gemeinde (§ 5) anderweitig nicht gedeckten Erschließungs-
kosten (umlagefähige Erschließungskosten) werden auf die Grundstücke des Abrechnungsgebiets 
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in dem Verhältnis verteilt, in dem die Nutzungsflächen der einzelnen Grundstücke zu einander 
stehen. 
 
(5) Für die Verteilung der umlagefähigen Erschließungskosten sind die Verhältnisse im Zeitpunkt 
des Entstehens der Beitragsschuld maßgebend (Verteilungszeitpunkt). 
 

§ 7 
Nutzungsflächen und Nutzungsfaktoren 

 
(1) Die Nutzungsfläche eines Grundstücks ergibt sich durch Vervielfachung seiner Grundstücks-
fläche mit einem Nutzungsfaktor; das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nach-
kommastellen ab 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die 
kleiner als 0,5 sind, auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet werden. 
 
(2) Bei der Verteilung der Erschließungskosten wird durch den Nutzungsfaktor die unterschied-
liche Nutzung der Grundstücke nach Maß (§§ 8 bis 12) und Art (§ 13) berücksichtigt. 
Für Grundstücke, die durch weitere gleichartige Erschließungsanlagen erschlossen werden, gilt 
darüber hinaus die Regelung des § 14. 
 
(3) Der Nutzungsfaktor beträgt entsprechend dem Maß der Nutzung 
 

1. in den Fällen des § 11 Abs. 2 0,5 

2. bei eingeschossiger Bebaubarkeit 1,0 

3. bei zweigeschossiger Bebaubarkeit 1,25 

4. bei dreigeschossiger Bebaubarkeit 1,5 

5. bei vier- und fünfgeschossiger Bebaubarkeit 1,75 

6. bei sechs- und mehrgeschossiger Bebaubarkeit 2,0 

 
§ 8 

Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, 
für die ein Bebauungsplan die Geschosszahl festsetzt 

 
(1) Als Geschosszahl gilt die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollge-
schosse. Sind auf einem Grundstück mehrere bauliche Anlagen mit unterschiedlicher Geschoss-
zahl zulässig, ist die höchste Zahl der Vollgeschosse maßgebend. Ist im Einzelfall eine größere 
Geschosszahl genehmigt, so ist diese zugrunde zu legen. Als Geschosse gelten Vollgeschosse 
i.S. der Landesbauordnung (LBO) in der im Zeitpunkt der Beschlussfassung über den Bebau-
ungsplan geltenden Fassung. 
 
(2) Überschreiten Geschosse nach Abs. 1 die Höhe von 3,5 m, so gilt als Geschosszahl die 
Baumasse des Bauwerks geteilt durch die überbaute Grundstücksfläche und nochmals geteilt 
durch 3,5, mindestens jedoch die nach Abs. 1 maßgebende Geschosszahl; das Ergebnis wird 
auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl 
aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die vorausgehende volle Zahl 
abgerundet werden. 
 
(3) Die Abs. 1 und 2 sind auch anzuwenden, wenn der Bebauungsplan neben der Zahl der Voll-
geschosse auch eine Baumassenzahl und/oder die Höhe baulicher Anlagen festsetzt. 
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§ 9 
Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, 

für die ein Bebauungsplan eine Baumassenzahl festsetzt 
 
(1) Weist der Bebauungsplan keine Zahl der Vollgeschosse, aber eine Baumassenzahl aus, so 
gilt als Geschosszahl die Baumassenzahl geteilt durch 3,5; das Ergebnis wird auf eine volle Zahl 
gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und 
Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet wer-
den. 
 
(2) Ist eine größere als die nach Abs. 1 bei Anwendung der Baumassenzahl zulässige Baumasse 
genehmigt, so ergibt sich die Geschosszahl aus der Teilung dieser Baumasse durch die Grund-
stücksfläche und nochmaliger Teilung des Ergebnisses durch 3,5; das Ergebnis wird auf eine 
volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufge-
rundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die vorausgehende volle Zahl abge-
rundet werden. 
 
(3) Die Abs. 1 und 2 sind auch anzuwenden, wenn der Bebauungsplan neben einer Baumas-
senzahl auch die Höhe baulicher Anlagen festsetzt. 
 

§ 10 
Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, 

für die ein Bebauungsplan die Höhe baulicher Anlagen festsetzt 
 
(1) Bestimmt der Bebauungsplan das Maß der baulichen Nutzung weder durch die Zahl der Voll-
geschosse noch durch eine Baumassenzahl, sondern setzt er die Höhe baulicher Anlagen in 
Gestalt der maximalen Gebäudehöhe (Firsthöhe) fest, so gilt als Geschosszahl das festgesetzte 
Höchstmaß der Höhe der baulichen Anlage geteilt durch 
 
1. 3,0 für die im Bebauungsplan als Kleinsiedlungsgebiete (WS), reine Wohngebiete (WR), all-
gemeine Wohngebiete (WA), Dörfliche Wohngebiete (MWD), Ferienhausgebiete, Wochenend-
hausgebiete und besondere Wohngebiete (WB) festgesetzten Gebiete und 
 
2. 4,0 für die im Bebauungsplan als Dorfgebiete (MD), Mischgebiete (MI), Urbane Gebiete (MU), 
Kerngebiete (MK), Gewerbegebiete (GE), Industriegebiete (GI) und sonstige Sondergebiete 
(SO) 
 
festgesetzten Gebiete; das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen 
ab 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 
sind, auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet werden. Setzt der Bebauungsplan die Art der 
baulichen Nutzung nicht fest, ist das Grundstück der Gebietsart nach Satz 1 Nr. 1 und 2 zuzu-
ordnen, die der Eigenart seiner näheren Umgebung entspricht; ist eine Zuordnung nicht möglich, 
ist das Grundstück Satz 1 Nr. 2 zuzuordnen. 
 
(2) Bestimmt der Bebauungsplan das Maß der baulichen Nutzung weder durch die Zahl der Voll-
geschosse noch durch eine Baumassenzahl, sondern setzt er die Höhe baulicher Anlagen in 
Gestalt der maximalen Traufhöhe (Schnittpunkt der senkrechten, traufseitigen Außenwand mit 
der Dachhaut) fest, so gilt als Geschosszahl das festgesetzte Höchstmaß der Höhe der bauli-
chen Anlage geteilt durch 
 
1. 2,7 für die im Bebauungsplan als Kleinsiedlungsgebiete (WS), reine Wohngebiete (WR), all-
gemeine Wohngebiete (WA), Dörfliche Wohngebiete (MWD), Ferienhausgebiete, Wochenend-
hausgebiete und besondere Wohngebiete (WB) festgesetzten Gebiete und 
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2. 3,5 für die im Bebauungsplan als Dorfgebiete (MD), Mischgebiete (MI), Urbane Gebiete (MU), 
Kerngebiete (MK), Gewerbegebiete (GE), Industriegebiete (GI) und sonstige Sondergebiete 
(SO) 
 
festgesetzten Gebiete; das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen 
ab 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 
sind, auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet werden. Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. 
 
(3) Ist im Einzelfall eine größere als die im Bebauungsplan festgesetzte Höhe baulicher Anlagen 
genehmigt, so ist diese gemäß Abs. 1 oder 2 in eine Geschosszahl umzurechnen. 
 
(4) Weist der Bebauungsplan sowohl die zulässige Firsthöhe als auch die zulässige Traufhöhe 
der baulichen Anlage aus, so ist die Traufhöhe gemäß Abs. 2 und 3 in eine Geschosszahl um-
zurechnen. 
 

§ 11 
Sonderregelungen für Grundstücke in beplanten Gebieten 

 
(1) Grundstücke, auf denen nur Stellplätze oder Garagen hergestellt werden können, gelten als 
eingeschossig bebaubar. Ist nach den Festsetzungen des Bebauungsplans mehr als ein Gara-
gengeschoss zulässig oder im Einzelfall genehmigt, so ist die jeweils höhere Geschosszahl an-
zusetzen. Als Geschosse gelten neben Vollgeschossen i.S. der LBO in der im Zeitpunkt der 
Beschlussfassung über den Bebauungsplan geltenden Fassung auch Untergeschosse in Gara-
gen- und Parkierungsbauwerken. Die §§ 8 bis 10 finden keine Anwendung. 
 
(2) Auf Gemeinbedarfs- oder Grünflächengrundstücke in beplanten Gebieten, deren Grund-
stücksflächen aufgrund ihrer Zweckbestimmung nicht oder nur zu einem untergeordneten Teil 
mit Gebäuden überdeckt werden sollen bzw. überdeckt sind (z.B. Friedhöfe, Sportplätze, Frei-
bäder, Kleingartengelände), wird ein Nutzungsfaktor von 0,5 angewandt. Die §§ 8 bis 10 finden 
keine Anwendung. 
 
(3) Beitragsrechtlich nutzbare Grundstücke, die von den Bestimmungen der §§ 8 bis 10 und § 
11 Abs. 1 und 2 nicht erfasst sind, gelten als eingeschossig bebaubar, wenn auf ihnen keine 
Gebäude oder nur Anlagen zur Ver- und Entsorgung der Baugebiete errichtet werden dürfen. 
 

§ 12 
Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, 

für die keine Planfestsetzungen i.S. der §§ 8 bis 11 bestehen 
 
(1) In unbeplanten Gebieten und bei Grundstücken, für die ein Bebauungsplan keine den §§ 8 
bis 11 entsprechende Festsetzungen enthält, ist 
 
1. bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen, 
 
2. bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der auf den Grundstücken in der 
näheren Umgebung überwiegend vorhandenen 
 
Geschosse maßgebend. Als Geschosse gelten Vollgeschosse i.S. der LBO in der im Vertei-
lungszeitpunkt (§ 6 Abs. 5) geltenden Fassung. Sind auf einem Grundstück mehrere bauliche 
Anlagen mit unterschiedlicher Geschosszahl vorhanden, ist die höchste Zahl der Vollgeschosse 
maßgebend.  § 8 Abs. 2 gilt entsprechend. 
 
(2) Bei Grundstücken mit Gebäuden ohne ein Vollgeschoss i.S. der LBO sowie in Fällen, in de-
nen eine Geschosszahl nach den Besonderheiten des Bauwerks nicht feststellbar ist, ergibt sich 
die Geschosszahl aus der Teilung der tatsächlich vorhandenen Baumasse entsprechend § 8 
Abs. 2. 
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(3) Abweichend von Abs. 1 und 2 finden die Regelungen des § 11 für die Grundstücke entspre-
chende Anwendung, 
 
1. auf denen nur Stellplätze oder Garagen hergestellt werden können, 
 
2. die als Gemeinbedarfs- oder Grünflächengrundstücke entsprechend § 11 Abs. 2 tatsächlich 
baulich genutzt sind. 
 

§ 13 
Artzuschlag 

 
(1) Für Grundstücke, die nach den Festsetzungen eines Bebauungsplanes oder nach der auf den 
Grundstücken in der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Nutzungsart in einem Kern-, 
Gewerbe- oder Industriegebiet [sowie einem Sondergebiet mit den Nutzungsarten „Einkaufszen-
tren und großflächige Handelsbetriebe, Messe, Ausstellung und Kongresse“] liegen, sind die in § 7 
Abs. 3 genannten Nutzungsfaktoren um 25 v. H. zu erhöhen, wenn in einem Abrechnungsgebiet 
(§ 6 Abs. 3) außer diesen Grundstücken auch andere Grundstücke erschlossen werden. 
 
(2) Ein Artzuschlag entfällt für die unter § 11 Abs. 2 und § 12 Abs. 5 Nr. 2 fallenden Grundstücke. 
 

§ 14 
Mehrfach erschlossene Grundstücke 

 
(1) Für Grundstücke, die durch weitere voll in der Baulast der Gemeinde stehende Anbaustraßen 
erschlossen werden (z.B. Eckgrundstücke, Grundstücke zwischen zwei Anbaustraßen), wird die 
nach den §§ 6 bis 13 ermittelte Nutzungsfläche des Grundstücks bei einer Erschließung durch 
zwei Anbaustraßen zur Hälfte, durch drei Anbaustraßen zu einem Drittel, durch vier und mehr An-
baustraßen mit dem entsprechend ermittelten Bruchteil zugrunde gelegt. Das Ergebnis wird auf 
zwei Nachkommastellen gerundet. Ist die Ziffer an der dritten Nachkommastelle größer als 4, wird 
aufgerundet, anderenfalls wird abgerundet. 
 
(2) Durch die Anwendung von Absatz 1 darf die Beitragsbelastung der nicht durch weitere An-
baustraßen erschlossenen Grundstücke im Abrechnungsgebiet 150 v.H. des Betrags nicht über-
schreiten, der auf sie entfiele, wenn den mehrfach erschlossenen Grundstücken die Ermäßigung 
nach Absatz 1 nicht gewährt würde. Wird die Grenze überschritten, ist der Anteil der Erschlie-
ßungskosten, der diese Grenze überschreitet, von den mehrfach erschlossenen Grundstücken 
in dem Verhältnis zu tragen, in dem der Ansatz ihrer Nutzungsflächen nach Absatz 1 vermindert 
wird. 
 
(3) Absatz 1 gilt entsprechend für Grundstücke, die durch weitere Wohnwege erschlossen werden. 
 
(4) Bei der Anwendung des Abs. 1 und 2 bleiben solche Erschließungsanlagen unberücksichtigt, 
für die Beiträge oder Beträge einer Beitragsablösung für ihre erstmalige Herstellung weder nach 
dem geltenden Recht noch nach den Bestimmungen des Bundesbaugesetzes bzw. Baugesetz-
buchs und vergleichbarer früherer landesrechtlicher Vorschriften erhoben worden sind oder er-
hoben werden dürfen. 
 

§ 15 
Vorauszahlungen 

 
(1) Die Gemeinde kann für Grundstücke, für die ein Erschließungsbeitrag noch nicht entstanden 
ist, Vorauszahlungen bis zur Höhe des voraussichtlichen endgültigen Erschließungsbeitrags er-
heben, wenn mit der Herstellung der Erschließungsanlage begonnen worden und die endgültige 
Herstellung der Erschließungsanlage innerhalb von vier Jahren zu erwarten ist. 
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(2) Vorauszahlungen sind mit der endgültigen Beitragsschuld zu verrechnen, auch wenn der 
Vorauszahlende nicht Schuldner des endgültigen Beitrags ist. Übersteigt die Vorauszahlung die 
endgültige Beitragsschuld, steht der Anspruch auf Rückgewähr des übersteigenden Betrags 
dem Beitragsschuldner zu. 
 

§ 16 
Entstehung der Beitragsschuld 

 
(1) Die Beitragsschuld entsteht, wenn die Anbaustraße bzw. der Wohnweg sämtliche zu ihrer 
erstmaligen endgültigen Herstellung nach dem Bauprogramm vorgesehenen Teileinrichtungen 
aufweist und diese den Merkmalen der endgültigen Herstellung (§ 4) entsprechen, ihre Herstel-
lung die Anforderungen des § 125 des Baugesetzbuchs erfüllt und die Anlage öffentlich genutzt 
werden kann. 
 
(2) Die Gemeinde gibt den Zeitpunkt der endgültigen Herstellung der Erschließungsanlage und 
des Entstehens der Beitragsschuld bekannt.  
 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für den Abschnitt einer Erschließungsanlage oder 
eine Abrechnungseinheit (§ 3 Abs. 2 Satz 2).  
 
(4) Die Vorauszahlungsschuld (§ 15) entsteht mit der Bekanntgabe des Vorauszahlungsbe-
scheids. 
 

§ 17 
Beitragsschuldner 

 
(1) Beitragsschuldner bzw. Schuldner der Vorauszahlung ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe 
des Beitrags- bzw. Vorauszahlungsbescheids Eigentümer des Grundstücks ist. 
 
(2) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist der Erbbauberechtigte an Stelle 
des Eigentümers beitragspflichtig. Mehrere Beitragsschuldner sind Gesamtschuldner; bei Woh-
nungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend 
ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 
 
(3) Steht das Grundstück, Erbbaurecht, Wohnungs- oder Teileigentum im Eigentum mehrerer 
Personen zur gesamten Hand, ist die Gesamthandsgemeinschaft beitragspflichtig. 
 

§ 18 
Fälligkeit des Erschließungsbeitrags und der Vorauszahlungen 

 
Der Erschließungsbeitrag und die Vorauszahlungen sind innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe des Beitrags- bzw. Vorauszahlungsbescheids zu entrichten. 
 

§ 19 
Ablösung des Erschließungsbeitrags 

 
(1) Die Gemeinde kann, solange die Beitragsschuld noch nicht entstanden ist, mit dem Beitrags-
schuldner die Ablösung des Erschließungsbeitrags für eine Erschließungsanlage, einen be-
stimmten Abschnitt oder die zu einer Abrechnungseinheit zusammengefassten Erschließungs-
anlagen vereinbaren.  
 
(2) Der Ablösungsbetrag bestimmt sich nach der Höhe der voraussichtlich entstehenden Bei-
tragsschuld; die Ermittlung erfolgt nach den Bestimmungen dieser Satzung. 
 
(3) Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. 
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II. 
Schlussvorschriften 

 
§ 20 

Andere Erschließungsanlagen 
 
Die Gemeinde Teningen erhebt für öffentliche  
 
1. Straßen, die nicht zum Anbau, sondern dazu bestimmt sind, Anbaustraßen mit dem übrigen 

Straßennetz in der Gemeinde zu verbinden (Sammelstraßen), 
 
2. Wege, die aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbar 

und nicht zum Anbau, sondern als Verbindungs-, Abkürzungs- oder ähnliche Wege bestimmt 
sind (Sammelwege), 

 
3. Parkflächen und Grünanlagen, soweit sie nicht nach dem Bauprogramm flächenmäßige Tei-

leinrichtungen der in § 1 genannten Verkehrsanlagen sind (selbstständige Parkflächen und 
Grünanlagen), 

 
4. Kinderspielplätze, 
 
5. Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen Geräuschimmissionen (Lärmschutzanlagen) 
 
keine Erschließungsbeiträge nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes. 

 
§ 21 

Übergangsregelungen 
 
(1) Die Erschließungsbeitragssatzung vom 03.11.1978 findet Anwendung, wenn für Grundstücke 
vor dem 1. Oktober 2005 ein Erschließungsbeitrag nach dem Baugesetzbuch (BauGB) entstan-
den ist und der Erschließungsbeitrag noch erhoben werden kann. 
 
(2) Sind vor dem 1. Oktober 2005 Vorausleistungen auf den Erschließungsbeitrag entrichtet wor-
den, die die endgültige Beitragsschuld übersteigen, steht auch nach dem 30. September 2005 
der Anspruch auf Rückgewähr dem Vorausleistenden zu, soweit dieser keine anderweitige Ver-
fügung getroffen hat. 
 
(3) Hat ein Grundstückseigentümer nach § 133 Abs. 3 Satz 5 BauGB den Erschließungsbeitrag 
für eine Erschließungsanlage i.S. des § 127 Abs. 2 BauGB abgelöst, so gilt die beitragsbefrei-
ende Wirkung der Ablösung weiterhin. 
 

§ 22 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Erschließungsbeitragssatzung vom 14.12.2005 außer Kraft. 
 
 
Teningen, den 
 
Heinz-Rudolf Hagenacker 
Bürgermeister 
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Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Sat-
zung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch 
innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu be-
zeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Ge-
nehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.  
 
 
 

10. 
Ehemalige Neuapostolische Kirche, Ortsteil Köndringen 
Umnutzung zur Kinderbetreuungseinrichtung 
Vergabe des Gewerks "Estricharbeiten" 
Vorlage: 523/2024 
 
Die Estricharbeiten wurden nach VOB/A ausgeschrieben. 
Das Vergabeverfahren konnte noch nicht vollständig abgeschlossen werden. Die 
Vergabesumme des Gewerkes liegt innerhalb der Zuständigkeiten des Bürgermeis-
ters nach der Hauptsatzung. Die Beauftragung erfolgt nach Abschluss des Vergabe-
verfahrens durch den Bürgermeister. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Die Vergabesumme liegt innerhalb des zur Verfügung stehenden Budgets für dieses 
Gewerk.  
 
Der Gemeinderat nahm hiervon Kenntnis.  
 
 
 

11. 
Ehemalige Neuapostolische Kirche, Ortsteil Köndringen 
Umnutzung zur Kinderbetreuungseinrichtung 
Vergabe des Gewerks "Innenputzarbeiten" 
Vorlage: 524/2024 
 
Die Innenputzarbeiten wurden nach VOB/A ausgeschrieben. 
Das Vergabeverfahren konnte noch nicht vollständig abgeschlossen werden. Die 
Vergabesumme des Gewerkes liegt innerhalb der Zuständigkeiten des Bürgermeis-
ters nach der Hauptsatzung. Die Beauftragung erfolgt nach Abschluss des Vergabe-
verfahrens durch den Bürgermeister. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Die Vergabesumme liegt innerhalb des zur Verfügung stehenden Budgets für dieses 
Gewerk.  
 
Der Gemeinderat nahm hiervon Kenntnis.  
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12. 
Ehemalige Neuapostolische Kirche, Ortsteil Köndringen 
Umnutzung zur Kinderbetreuungseinrichtung 
Vergabe des Gewerks "Trockenbauarbeiten" 
Vorlage: 526/2024 
 
Im Zuge des Umbaus der ehemaligen Neuapostolischen Kirche zu einer Kinderbetreu-
ungseinrichtung wurde die Vergabe des Gewerkes „Trockenbauarbeiten“ nach den 
Vorgaben der VOB/A ausgeschrieben. Hierzu wurden sieben Firmen aufgefordert, ein 
Angebot abzugeben. 
In der Sitzung des Technischen Ausschusses am 26. November 2024 waren das Er-
gebnis des Bieterverfahrens noch nicht bekannt; dies liegt mittlerweile vor. 
Vier Firmen haben ein Angebot abgegeben. Günstigster Bieter ist die Firma Planotec 
Innenausbau GmbH (Tüßling) zum Gesamtpreis von 86.288,57 Euro (brutto). Der 
Preisspiegel wurde den Gremienmitgliedern zur Verfügung gestellt. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Im Haushalt 2024 stehen 100.998,51 Euro für diese Maßnahme zur Verfügung.  
 
Der Gemeinderat hat mit dem 
 

Abstimmungsergebnis 
Ja Nein Enthaltungen 

17 0 0 

 
die Trockenbauarbeiten zur Auftragssumme von 86.288,57 Euro (brutto) an die 
Firma Planotec Innenausbau GmbH (Tüßling) zu vergeben. 
 
Gemeinderat Trautmann war bei der Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungs-
punkt nicht anwesend.  
 
 
 

13. 
Antrag UL -Sonderlandeplatzes für Motorschirme bis 120 kg in Mundingen 
- Genehmigungsverfahren gem. § 6 Luftverkehrsgesetz (LuftVG) in Verbindung 
mit § 49 Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung (LuftVZO) für Einrichtung und Be-
trieb eines Ultraleicht-Sonderlandeplatzes für Motorschirme Gemarkung 
Mundingen, Gewann Bügen/Riedweiden, Flurstück Nr. 2168, 2169, 2170, 2171 
Vorlage: 550/2024 
 
Im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens auf Grundlage § 6 Luftverkehrsgesetz 
(LuftVG) in Verbindung mit § 49 Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung (LuftVZO) wird die 
Einrichtung und der Betrieb eines Ultraleicht-Sonderlandeplatzes für Motorschirme bis 
120 kg in Mundingen, Gewann „Bügen/Riedweide“, Flst.Nrn. 2168, 2169, 2170 und 
2171 beantragt. 
 
Die Gemeinde Teningen wird im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Be-
lange am Verfahren beteiligt und um Abgabe einer Stellungnahme bis spätestens 11. 
Dezember 2024 gebeten. 
 
Den Gremienmitgliedern wurden folgende Unterlagen zur Verfügung gestellt: 
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 Übersichtsplan 

 Antrag des Südbadischen Motorschirmvereins e.V. vom 29. Mai 2024 

 Flugbenutzungsordnung 

 Technische Bewertung 
 
Nach ausführlicher Erläuterung hat der Gemeinderat auf Vorschlag des Techni-
schen Ausschusses mit dem 
 

Abstimmungsergebnis 
Ja Nein Enthaltungen 

17 0 0 

 
Folgendes beschlossen: 
 
Die Gemeinde Teningen widerspricht der Ansiedlung eines Sonderplatzes für 
Motorschirme. Aufgrund der zu erwartenden Lärmbelästigung für die angren-
zende Wohnbebauung und das geplante Neubaugebiet „Riedweiden/Sattler-
Breite III“ kann dem Antrag nicht entsprochen werden. 
 
Gemeinderat Stefan Engler hat bei der Beratung und Beschlussfassung zu diesem 
Tagesordnungspunkt wegen Befangenheit nicht mitgewirkt und sich entsprechend 
den Bestimmungen der GemO in den Zuhörerraum begeben.  
 
 
 

14. 
Punktuelle Änderung des Flächennutzungsplanes der VVG Emmendingen-
Freiamt-Malterdingen-Sexau-Teningen, für den Bereich "Am Erlengraben - Feu-
erwehr" Gemarkung Sexau 
- Beschlussfassung über die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öf-
fentlichkeit und Beteiligung der Behörden und sonstige Träger öffentlicher Be-
lange eingegangenen Stellungnahmen 
- Billigung des Planentwurfs und Beschluss zur Durchführung der Offenlage 
gemäß §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB 
Vorlage: 558/2024 
 
Sachverhalt/Begründung 
 
Das Feuerwehrgerätehaus der Gemeinde Sexau befindet sich in einem nicht mehr 
zeitgemäßen Zustand. Gleichzeitig ist das Gebäude an seine Kapazitätsgrenzen an-
gelangt und es können keine Erweiterungsmöglichkeiten aufgewiesen werden. Daher 
sieht es die Gemeinde Sexau als erforderlich an, ein neues Feuerwehrgerätehaus an 
einem anderen Standort zu errichten. 
Im Vorfeld der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung wurde dazu auf Basis 
des Gemeindeentwicklungskonzepts der Gemeinde Sexau eine Standortalternativen-
prüfung mit insgesamt sieben potenziellen Standorten durchgeführt. Darin hat sich 
der Standort am Erlengraben (Änderungsbereich 1) für die Feuerwehr als am geeig-
netsten herauskristallisiert. 
Die Feuerwehr soll etwas abgerückt von der bestehenden Wohnbebauung platziert 
werden, um potenzielle Konflikte mit der Bestandsbebauung zu minimieren. Die 
dadurch entstehende Lücke bietet die Option, die wohnbauliche Struktur entlang der 
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Höchtestraße zu schließen. Dies hat zudem den Vorteil, dass im Rahmen einer Neu-
bebauung z.B. durch passive Schallschutzmaßnahmen am Wohngebäude besser als 
im Bestand auf die Situation der benachbarten Feuerwehr reagiert werden kann. Au-
ßerdem verzeichnet die Gemeinde Sexau nach wie vor eine große Nachfrage nach 
Wohnbauland, die dadurch zu einem Teil befriedigt werden kann. 
Als planungsrechtliche Grundlage für die Umsetzung des projektierten Vorhabens in 
der Gemeinde Sexau ist die Aufstellung eines Bebauungsplans erforderlich. Im 
rechtswirksamen Flächennutzungsplan ist der Änderungsbereich 1 als Fläche für die 
Landwirtschaft sowie als Grünfläche mit der Zweckbestimmung Spielplatz dargestellt. 
Der Bebauungsplan kann also nicht aus den Darstellungen des Flächennutzungs-
plans entwickelt werden.  
Daher ist Ziel der Planung im Änderungsbereich 1 eine Gemeinbedarfsfläche mit der 
Zweckbestimmung „Feuerwehr“ und eine Wohnbaufläche zu entwickeln. Im Ände-
rungsbereich 2 hingegen soll im Sinne eines Flächentauschs eine bisher im Flächen-
nutzungsplan dargestellte und nicht entwickelbare Wohnbaufläche in landwirtschaftli-
che Fläche umgewandelt werden. 
 
Entsprechend der Beschlusslage in den einzelnen Gemeinderäten der Gemeinden 
Emmendingen, Freiamt, Malterdingen, Sexau und Teningen hatte der Gemeinsame 
Ausschuss in seiner Sitzung vom 15. April 2024 den Aufstellungsbeschluss für die 
Änderung des Flächennutzungsplans für den Bereich „Am Erlengraben - Feuerwehr“ 
in der Gemeinde Sexau gefasst, den Vorentwurf gebilligt und die Durchführung der 
frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange beschlossen. Diese hat stattgefunden vom 22. Juli 2024 bis ein-
schließlich 22. August 2024. 
 
Ergebnis der Anhörung der Öffentlichkeit, 
der Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 
 
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung haben die Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange im Rahmen einer Stellungnahme Anregungen und Bedenken 
vorgetragen. Von privater Seite wurden keine Einwendungen erhoben. Die Be-
schlussvorschläge zu den eingegangenen Anregungen und Bedenken hat das Pla-
nungsbüro FSP Stadtplanung mit der Verwaltung und den einzelnen Fachbüros ab-
gestimmt und die notwendigen Änderungen in den Entwurf für die Änderung des Flä-
chennutzungsplans für den Bereich „Am Erlengraben - Feuerwehr“ in der Gemeinde 
Sexau eingearbeitet. 
 
Weiteres Verfahren 
 
Das Verfahren soll mit der Offenlage fortgesetzt werden. Hierfür muss noch der Be-
schluss im Gemeinsamen Ausschuss der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft 
Emmendingen-Freiamt-Malterdingen-Sexau-Teningen gefasst werden. 
 
Im Rahmen der Offenlage hat die Öffentlichkeit wiederum die Möglichkeit, Anregun-
gen und Bedenken vorzutragen. Auch die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange werden am Verfahren erneut beteiligt. 
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Historie 
 
Bisherige Bürgerbeteiligung, chronologisch: 
keine 
 
Vorangegangene Beschlüsse, chronologisch: 
SV 0078/24 Aufstellungsbeschluss und Beschluss zur Durchführung der frühzeitigen 

Beteiligung der Öffentlichkeit und Beteiligung der Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange eingegangenen Stellungnahmen 

 
Übereinstimmung mit Zielen, Zielkonflikte und Nachhaltigkeit 
(Abgleich mit Ergebnis Perspektivwerkstatt, spezielle Gutachten, Verkehr und 
Klima/Umweltschutz) 
 
Den Gremienmitgliedern wurden folgende Unterlagen zur Verfügung gestellt: 
 
- Abwägung der frühzeitigen Beteiligung 
- Cover 
- Deckblatt 1 
- Deckblatt 2 
- Begründung 
- Umweltbericht 
- Artenschutz 
- Standortalternativenprüfung 
 
Nach ausführlicher Erläuterung hat der Gemeinderat auf Vorschlag des Techni-
schen Ausschusses mit dem 
 

Abstimmungsergebnis 
Ja Nein Enthaltungen 

18 0 0 

 
Folgendes beschlossen: 
 
Der Bürgermeister wird vom Gemeinderat beauftragt, im Gemeinsamen Aus-
schuss der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft (VVG) Emmendingen-
Freiamt-Malterdingen-Sexau-Teningen folgende Beschlussfassung herbeizu-
führen: 
 
1. Der Gemeinsame Ausschuss der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft 

Emmendingen-Freiamt-Malterdingen-Sexau-Teningen beschließt nach Abwä-
gung der öffentlichen und privaten Belange untereinander und gegeneinan-
der, die zur frühzeitigen Beteiligung eingegangen Stellungnahmen entspre-
chend der Zusammenstellung des Planungsbüros FSP Stadtplanung vom 7. 
November 2024 zu berücksichtigen. 

 

2. Der Gemeinsame Ausschuss der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft 
Emmendingen-Freiamt-Malterdingen-Sexau-Teningen billigt den Entwurf für 
die Änderung des Flächennutzungsplans für den Bereich „Am Erlengraben - 
Feuerwehr“ in der Gemeinde Sexau. 

 

3. Der Gemeinsame Ausschuss der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft 
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Emmendingen-Freiamt-Malterdingen-Sexau-Teningen beschließt die Durch-
führung der Offenlage gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB. 

 
 
 

15. 
Kommunale Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co. KG;  
Beteiligung der Gemeinde Teningen 
Vorlage: 562/2024 
 
In seiner öffentlichen Sitzung am 17. Dezember 2019 hat der Gemeinderat beschlos-
sen, dass sich die Gemeinde Teningen im Jahr 2020 bei der Kommunalen Beteili-
gungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co. KG mit Anteilen in Höhe von 200.000 EUR 
beteiligt (she. Drucksache 521/2019). Über eine weitere Beteiligung sollte zu einem 
späteren Zeitpunkt entschieden werden. 
 
Zwischenzeitlich hat die Netze BW ein neues Angebot für die Beteiligung vorgelegt, 
worin sich die Verzinsung von aktuell 3,6 % auf 4,3 % verbessert hat. In der nichtöf-
fentlichen Sitzung des Gemeinderates am 19. November 2024 wurde das neue Ange-
bot noch einmal ausführlich durch den Kommunalberater der Netze BW GmbH, Se-
bastian Scheer, vorgestellt und beraten. 
 
Das vorliegende Angebot der Netze BW ist für Kommunen aufgrund der sehr guten 
Verzinsung durchaus interessant. Da die Gemeinde jedoch nicht über ausreichend Ei-
genkapital verfügt, müsste sie einen Kredit in entsprechender Höhe aufnehmen. Dies 
mindert die zu erzielende Rendite durch die anfallenden Fremdkapitalzinsen deutlich. 
Außerdem hat diese zusätzliche Aufnahme von Fremdkapital Auswirkungen auf den 
Verschuldungsgrad der Gemeinde, so dass zu befürchten ist, dass sich dies negativ 
auf eine weitere Aufnahme von Krediten zur Finanzierung der geplanten Investitionen 
in der Mittelfristigen Finanzplanung auswirkt. 
 
Eine Rückfrage bei der Rechtsaufsichtsbehörde hat zudem ergeben, dass diese einer 
Finanzierung der Beteiligungsanteile durch Fremdkapital eher kritisch gegenüber-
steht. Eine endgültige Prüfung könne jedoch erst im Rahmen der Genehmigung des 
Haushalts 2025 erfolgen. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Die Verzinsung erhöht sich von 3,6 % auf 4,3 %. 
 
Nach ausführlicher Erläuterung hat der Gemeinderat mit dem 
 

Abstimmungsergebnis 
Ja Nein Enthaltungen 

18 0 0 

 
Folgendes beschlossen: 
 
Die bisherige Beteiligung in Höhe von 200.000 EUR wird beibehalten. Das un-
terbreitete Aufstockungsangebot wird nicht angenommen.  
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16. 
Annahme von Spenden 
Vorlage: 554/2024 
 
Folgende Spende wurde von der Gemeindekasse unter Vorbehalt eingenommen: 
 

Empfänger Zweck lt. Spendenverz. 
Tag der 

Zuwendung 
Betrag 
in EUR 

Johann-Peter-Hebel- 
Grundschule Teningen 

Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbil-
dung einschließlich der Studentenhilfe 

11.11.2024 1.674,00 
 

 
Der Gemeinderat hat mit dem 
 

Abstimmungsergebnis 
Ja Nein Enthaltungen 

18 0 0 

 
Folgendes beschlossen: 
 
Die genannte, unter Vorbehalt eingenommene Spende wird angenommen.  
 
 
 

17. 
Bauanträge 
Vorlage: 551/2024 
 
Auf Vorschlag des Technischen Ausschusses und des Ortschaftsrates Heim-
bach (Nr. 1) hat der Gemeinderat über nachgenannte Bauanträge einstimmig 
wie folgt beschlossen: 
 

Nr. Bauvorhaben Beschluss 

1 Neubau von drei barrierearmen und 
zwei barrierefreien Wohnungen, 
Flst.Nr. 1967, Blumbergstraße 18, 
Ortsteil Heimbach 

Keine Einwendungen. 
Hinsichtlich der Dachform (Flach-
dach), der Unterschreitung der zulässi-
gen Dachneigung, der Überschreitung 
der Anzahl der Vollgeschosse und der 
Überschreitung der Geschossflächen-
zahl wird Befreiung von den Festset-
zungen des Bebauungsplanes bean-
tragt. 

2 Neubau einer Gas-Heizzentrale in 
Containerbauweise am Freibad Ten-
ingen, Flst.Nr. 3247, Badstraße 1, 
Ortsteil Teningen 

Keine Einwendungen. 

3 Umbau Vordach zu einer Terrasse, 
Flst.Nr. 52, Burgstraße 7, Ortsteil 
Nimburg 

Keine Einwendungen. 
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Nr. Bauvorhaben Beschluss 

4 Errichtung eines Doppelcarports, 
Flst.Nr. 1634, Holzhauser Straße 2b, 
Ortsteil Bottingen 

Keine Einwendungen. 

 
 
 

18. 
Fragen und Anregungen der anwesenden Zuhörerinnen und Zuhörer 
 
Es erfolgten keine Wortmeldungen.  
 
 
 

19. 
Anfragen und Bekanntgaben 
 
Gemeinderat Dr. Schalk nahm Bezug auf den in heutiger Sitzung angesprochenen 
öffentlich-rechtlichen Vertrag für Ausgleichsflächen zum Baugebiet „Ziegelbreite III“ 
und bat um eine Zusammenstellung der aktuellen Verträge dieser Art (Anzahl, Lauf-
zeit, Kosten für Herstellung und Unterhaltung in der heutigen Ausgleichsfunktion, Typ 
wie z.B. Streuobstwiese usw.). 

 
 
 
Ende der Sitzung: 19:17 Uhr 
 
 
 
Der Gemeinderat:             Der Bürgermeister: 

Der Schriftführer: 
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